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Seit der Rundfunk zu senden begonnen hat, sind „Schwarzhörer“ ein Thema – mit dieser 
Kampagne wirbt die GEZ aktuell um ihre Anmeldung. Quelle: GEZ. 
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Einleitung: Und ewig gebührenhinterzieht der Schwarzhörer…

Gefängnisstrafen, Geldbußen, moralische 
Appelle und gewiefte Überzeugungsar-
beit – es ist viel versucht worden, um den 
„Schwarzhörer“ zu bekehren. Und den-
noch: Seit es einen gebührenfinanzierten 
Radioprogrammbetrieb gibt, ist die 
Gruppe derjenigen, die sich der Zahlung 
der Gebühren verweigern, eine Konstante 
der Rundfunkgeschichte. Lediglich ihre 
Größenordnung variiert: War zum Start 
der ersten deutschen Rundfunkübertra-
gung im Jahr 1923 nicht ein einziger Hö-
rer offiziell als Gebührenzahler gemeldet, 
stellt die von den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten beauftragte Gebüh-
reneinzugszentrale (GEZ) in ihrem aktu-
ellen Geschäftsbericht (2008) fest, dass 
sich „das Marktpotenzial bei den privaten 
Rundfunkteilnehmer(n)/innen der Aus-
schöpfungsgrenze nähert“.1 Lediglich bei 
den gewerblichen Teilnehmer(n)/innen 
sei ein „höheres Potential“ zu vermuten, 
„das es im Sinne der Gebührengerechtig-
keit zu heben gilt.“ Mit Blick auf die 
Schwarzhörer wird gleichwohl festge-
stellt: „Nicht zuletzt stellt auch die Ver-
weigerungshaltung von einigen Rund-
funkteilnehmer/innen eine Herausforde-
rung an das Rundfunkgebührenmarketing 
dar.“ Nach rund 80 Jahren des Rund-
funkbestehens gibt es zwar beständig 
weniger, aber immer noch ausreichend 
Schwarzhörer – und seit der Etablierung 
des Fernsehens als Massenmedium auch 
Schwarzseher, die hier jedoch nicht ge-
sondert betrachtet werden –, gegen die 
sich aus Sicht der Rundfunkveranstalter 
ein Vorgehen lohnt. 

Trotz einer solch grundsätzlichen Er-
kenntnis sind die Schwarzhörer bislang 
keiner eigenständigen wissenschaftlich-
systematischen Betrachtung unterzogen 
worden.2 Das ist umso bedauerlicher, als 
dass das Ergebnis einer solchen Untersu-
chung viel versprechend ist. So eröffnet 
die Zusammenschau der Beweggründe 

und Methoden, die in der Vergangenheit 
dazu führen sollten, Gebührensünder zum 
Guten zu bekehren, neue Perspektiven 
auf die Unternehmensgeschichte des 
Rundfunks, vor allem für die Frühphase 
der Sendegesellschaften in der Weimarer 
Republik sowie für die Zeit der Etablie-
rung der bundesdeutschen Rundfunkan-
stalten in der Nachkriegszeit. Bei dem 
Jahrzehnte währenden Werben um die 
Schwarzhörer ging es um die unterneh-
merische Notwendigkeit, den Nutzer vom 
System der Gebührenzahlung zu über-
zeugen und damit die eigene finanzielle 
Absicherung auf Dauer zu gewährleisten. 
Dennoch erschöpfte sich das Verhältnis 
von Rundfunksender und -hörer nicht in 
einem Handeln zwischen Warenanbieter 
und -abnehmer. Immer ging es auch um 
moralische Wertungen im Umgang mit 
Devianz. Erstaunliche Kontinuitäten hin-
sichtlich einer Zurechtweisung „gemein-
schaftsschädigenden Verhaltens“ sind 
zwischen den 1920er und 1960er Jahren 
festzustellen, in einer Zeitspanne, die 
zwar von Zäsuren geprägt ist, aber den-
noch von vielen Sozialhistorikern als 
Einheit betrachtet wird.3 Zu Recht, wie 
sich auch in diesem speziellen Fall zeigt. 
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht 
gleichwohl weniger eine Sozialgeschichte 
des Schwarzhörens, die sich explizit mit 
Motivationen und Konsequenzen auf Sei-
ten der Schwarzhörer beschäftigt, als 
vielmehr ein Überblick über das wirt-
schaftliche Gebaren der Rundfunkanbie-
ter und deren Spiel mit unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Binnen- und Außen-
kommunikation. Nicht zuletzt gewinnt 
das von Beginn an problematische Ver-
hältnis von Rundfunk und Post eine 
scharfe Kontur. 

In dieser Untersuchung wird der weite 
Bogen geschlagen von der Weimarer 
Republik bis zur Gegenwart. Zunächst 
geht es um jene Millionen von Schwarz-
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hörern in den Anfangsjahren des Rund-
funks, die unentgeltlich an selbst zusam-
men gebastelten Radiogeräten lauschten. 
An der Aufgabe, ein Unrechtsbewusst-
sein für das Schwarzhören zu etablieren, 
arbeiteten sich Rundfunkschaffende ab. 
Sie richteten beschwörende Appelle an 
die Hörer, es wurde mit Amnestierege-
lungen geworben oder auch mit Straf-
kampagnen gedroht. Im „Dritten Reich“ 
erfuhr der Begriff der Schwarzhörer eine 
weitgehende Wandlung. Hauptsächlich 
fielen nun all jene Hörer unter diesen 
Begriff, die die „Volksgemeinschaft“ 
durch das Abhören „feindlicher Fremd-
sender“ „schädigen“ wollten. Die Gebüh-
renverweigerer existierten daneben aller-
dings immer noch. Sie standen aber eher 
abseits des Interesses, da ihr „zersetzen-
des“ Tun für die Nationalsozialisten lan-
ge nicht jene Relevanz wie die des 
„Feindsender“-Hörens hatte. Dennoch 
wurden sie sozial stigmatisiert und durch 
enormen sozialen Druck dazu bewegt, 
ihren „Volksempfänger“ anzumelden. 
Daten, die Aufschluss darüber geben, wie 
viele Hörer ihr Empfangsgerät nicht an-
gemeldet hatten, gibt es nicht – was inso-
fern verständlich ist, als das Propagan-
daministerium natürlich Wert auf eine 
möglichst hohe Zahl an Hörern legte. 
Wer sein Empfangsgerät nicht anmeldete, 
handelte zwar gegen die Bestimmungen, 
entzog sich jedoch nicht dem System, 

was zu diesem Zeitpunkt viel entschei-
dender war. 

Einen besonderen Akzent setzt die Dar-
stellung schließlich auf die ersten Jahre 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Immerhin waren die neuen Rundfunksen-
der in den Besatzungszonen der westalli-
ierten Siegermächte im Rahmen ihres 
Informations- und Meinungsbildungsauf-
trag ein wesentlicher Akteur im Demo-
kratisierungsprozess dieser Zeit. Als die 
unter alliierter Kontrolle geführten Sen-
der im Verlauf der Jahre 1948/49 in deut-
sche Verantwortung übergeben wurden, 
gewann an Bedeutung, dass jene, die hör-
ten, auch zahlten. Schließlich bildete die 
Hörergebühr, die jahrzehntelang zwei  
(D-)Mark betrug, die finanzielle Basis der 
neu geschaffenen Rundfunkanstalten. Die 
westlichen Besatzer hatten sich bewusst 
für das System eines staatsfreien Rund-
funks entschieden, der nicht über Steuern, 
sondern über eine von jedem Hörer zu 
entrichtende Gebühr finanziert werden 
sollte. Dies musste vielen Nutzern aller-
dings erst bewusst gemacht werden. So 
starteten die öffentlich-rechtlichen An-
stalten der jungen Bundesrepublik zu 
Beginn der 1950er Jahre Aktionen, die 
eine möglichst flächendeckende Erfas-
sung der im jeweiligen Sendegebiet woh-
nenden Hörer als Gebührenzahler beab-
sichtigten.  

 

1. Kein „Ausfluß bürokratischer Rechthaberei“.  
Schwarzhörerbekehrung in der Zeit der Weimarer Republik

Als der Rundfunk am 29. Oktober 1923 
um 20 Uhr seinen Sendebetrieb startete, 
war er im Grunde genommen ein reines 
Schwarzhörer-Medium. Nicht ein einzi-

ger Empfänger hatte beim Reichspostmi-
nisterium eine Genehmigungsurkunde 
beantragt und sich dort registrieren las-
sen. 
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Eine ordnungsgemäße Anmeldung aus den Gründerjahren des neuen Mediums: Genehmi-
gung „zum Betrieb einer Empfangsanlage für den Unterhaltungsrundfunk“. Quelle: Histo-
risches Archiv des WDR D 158. 
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Die Kosten für eine entsprechende Ge-
nehmigung bewegten sich zu diesem 
Zeitpunkt in astronomischen Höhen. Das 
Deutsche Reich befand sich in der „Hy-
per-Inflation“. Im Oktober 1923 betrug 
die monatliche Gebühr 350 Milliarden 
Reichsmark, im November bereits 3,5 
Billionen Reichsmark. Der Betrag war 
dabei nicht als Programmentgelt konzi-
piert, sondern wurde für die Lizenz zum 
Betrieb einer Rundfunkanlage erhoben.4 
Im Jahr 1924 beruhigten sich die Wäh-
rungsturbulenzen, die Inflation wurde mit 
Einführung der Rentenmark und der 
Reichsmark gestoppt. Dennoch lag die 
Jahresgebühr zum Januar 1924 noch bei 
60 Mark – was damals immerhin ein 
Drittel eines durchschnittlichen monatli-
chen Lohns bedeutete. So waren am 
1. Dezember 1923 erst 467 gebührenzah-
lende Hörer des „Unterhaltungsrund-
funks“ gemeldet, wie das Medium im 
offiziellen Gründungsdokument, der Ver-
fügung Nr. 815 des Reichspostministers, 
hieß. 

Sehr bald schon etablierte sich zwar eine 
Radiogeräteindustrie, doch die Preise für 
die ersten Empfänger waren hoch und für 
einen Großteil der Bevölkerung zunächst 
unerschwinglich. Dabei hatte das neue 
Medium bereits seine „Zaungäste“, wie 
es damals hieß. Technisch versierte und 
am Radio interessierte Bürger bastelten 
sich einfache Empfangsgeräte – privat zu 
Hause oder nicht selten in eigens gegrün-
deten Radio-Vereinen. Die ersten Rund-
funkzeitschriften veröffentlichten ent-
sprechende Anleitungen und selbst im 
Physikunterricht mancher Schulen stan-
den Radio-Bastelanleitungen auf dem 
Stundenplan.5 Offenbar unterwanderte 
dieser von experimenteller Eigeninitiative 
geprägte Zugang zum neuen Medium 
„Radio“ das Bewusstsein für die Gebüh-
renpflicht. Das gelieferte Programm wur-
de zu diesem Zeitpunkt nicht als kosten-
pflichtiges „Warenprodukt“ verstanden, 

sondern als Gemeingut, auf das ein all-
gemeiner Anspruch bestünde. 

Die Post beobachtete den nur zögerlichen 
Anstieg der offiziellen Hörerzahlen indes 
argwöhnisch. Sie hatte ein finanzielles 
Interesse am Erfolg des neu eingeführten 
Mediums und sie besaß entscheidende 
Kompetenzen in Rundfunkfragen: Die 
Post verfügte sowohl über das Funkho-
heitsrecht und damit die ausschließliche 
Autorität, Lizenzen zu verteilen, als auch 
über 51 Prozent des Stimmkapitals der 
Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG), 
unter deren Dach ab Mai 1925 die regio-
nalen Sendegesellschaften zusammenge-
schlossen waren. Insofern investierte 
auch sie in Überlegungen darüber, mit 
welchen Mitteln eine Erhöhung der Ein-
nahmen zu erzielen sei. 

Appelle an die Hörergemeinschaft  

Bald schon übte die Post massiven Druck 
auf die Schwarzhörer aus. Appelle ergin-
gen und Geld- oder gar Gefängnisstrafen 
wurden angedroht – allerdings ohne nen-
nenswerten Erfolg. Schließlich schaltete 
sich die Politik auf höchster Ebene ein. 
Am 8. März 1924 erließ Reichspräsident 
Friedrich Ebert eine „Verordnung zum 
Schutze des Funkverkehres“. Diese ver-
schärfte drastisch die Strafen, bot aber 
Schwarzhörern, die sich bis zum 
16. April 1924 meldeten, eine Amnestie 
an. Flankiert wurde die gesetzliche Maß-
nahme von entsprechenden rhetorischen 
Aktionen. So äußerte sich der Rundfunk-
staatssekretär Hans Bredow gleich in 
zwei Rundfunkansprachen. „Vielfach 
schon haben Sie sich mir bemerkbar ge-
macht“, sprach Bredow die „nichtzahlen-
den Mithörer des Rundfunks“ am 4. April 
an.6 Teils „in Briefen und Zeitungsarti-
keln, teils durch Pfeifen mit Rückkopp-
lungsempfängern“ und ausgerechnet im-
mer dann, wenn er sich „den täglichen 
Rundfunkärger durch Musik vertreiben 
lassen“ wollte.7 Jedoch gebe es Unter-
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schiede im Schwarzhörerverhalten, kate-
gorisierte der Rundfunkstaatssekretär: 
Zunächst seien da „die technisch Vorge-
bildeten und die vom Geheimnis der 
Funktechnik angelockten Funkfreunde, 
die mit Versuchsanordnungen experimen-
tieren wollen; dann diejenigen, die sich 
aus Sparsamkeit oder Freude an Bastelei 
ihren Apparat bauen, um am Rundfunk 
teilnehmen zu können. Viele von ihnen 
sind nur deshalb unter die Zaungäste ge-
gangen, weil sie in den bisherigen für 
Rundfunkteilnehmer geschaffenen Rah-
men nicht hineinpassten. Zuletzt kommt 
die wenig sympathische Klasse der Nas-
sauer, die nur das Interesse der Gebüh-
renhinterziehung leitet.“ Ihnen allen woll-
te Bredow mit pädagogischem Impetus 
die Überzeugung vermitteln, „dass es 
unanständig ist, sich Vorteile auf Kosten 
anderer zu verschaffen.“ Andererseits 
leitete ihn die Vision, „dass die Zaungäs-
te des Rundfunks in Deutschland jetzt 
aussterben werden und an ihre Stelle eine 
große Rundfunkgemeinde treten wird, die 
mit der Zeit immer mehr Einfluß auf die 
Gestaltung des Rundfunks gewinnt und 
Hand in Hand mit uns an seiner Vervoll-
kommnung arbeitet“. 

Hier formulierte Bredow die später – bei-
spielsweise von Adolf Grimme, dem ers-
ten Generaldirektor des Nordwestdeut-
schen Rundfunks, – aufgegriffene Vor-
stellung von einer wissbegierigen, em-
phatischen und sich um das Radio scha-
renden Hörergemeinschaft. Bemerkens-
wert ist das nicht zuletzt deshalb, da die-
ser Topos für den Bereich der Presse 
nicht verwendet wurde. Die Leserschaft 
der Zeitungen war in der Zeit der Weima-
rer Republik zumeist parteipolitisch ge-
bunden und somit begrenzt. Der Rund-
funk hingegen spreche, so die Vorstel-
lung, „alle“ an. In Zeiten, in denen einer 
staatsbürgerlich geeinten Gesellschaft 
eine Vielzahl von Fragmentierungsme-
chanismen entgegen stand, verband sich 
mit dem Rundfunk die Hoffnung auf ein 

Zusammengehörigkeitsbewusstsein. In 
diesem Verständnis war die „Hörerge-
meinschaft“ nicht nur eine Interessenge-
meinschaft, die sich als Abnehmer eines 
Programmangebotes sah. Sie war viel-
mehr eine Wertegemeinschaft. „Das 
Funkwesen“ sei „ein ernstes Verkehrs-
mittel (…), das dem deutschen Volk kul-
turelle und wirtschaftliche Werte bringt“, 
verkündete Bredow.8 Der Rundfunk soll-
te erziehen, bilden, die Masse zivilisieren. 
Zu diesem Nutzen für die moderne Ge-
sellschaft gelte es, sich als Gebühren zah-
lender Hörer zu bekennen. Rundfunkhö-
ren sollte kein Teil der Privatsphäre mehr 
sein; dem Einzelnen gebührte die Aufga-
be der Teilhaberschaft an der Entfaltung 
einer „Rundfunkgemeinschaft“. 

Gewiss sei es, so fuhr Bredow in seiner 
Rundfunkansprache vom April 1924 fort, 
kein „Ausfluß bürokratischer Rechthabe-
rei“, sondern „geradezu eine Notwendig-
keit“, die „Reglementierung des Emp-
fangs und eine liberale Beschränkung der 
Experimentiererlaubnis“ durchzusetzen. 
Immerhin gelte es – und hiermit führte 
Bredow schließlich ein handfestes finan-
zielles Argument an, „den Rundfunk zu 
einer wirtschaftlich gesunden Dauerein-
richtung zu machen.“ Das wirtschaftliche 
Fundament des Rundfunks bestand von 
Anfang an aus den Gebühren, Werbeein-
nahmen spielten nur eine untergeordnete 
Rolle. Der Beitrag wurde von der Post 
eingezogen, die den einzelnen Sendege-
sellschaften Anteile davon für ihre Auf-
gaben überwies.9 Anfangs war dabei der 
an sie ausgeschüttete Anteil am Größten, 
er lag 1924/25 bei 60 Prozent und nahm 
dann stetig ab: 1925/26 und 1926/27 wa-
ren es 57,1 Prozent, 1927 sank der Anteil 
auf 52,1 Prozent, im darauf folgenden 
Jahr gab es nur noch 54,2 Prozent. Im 
Jahr 1930 zahlte die Post erstmals weni-
ger als die Hälfte von den Rundfunkge-
bühren aus (47,4 Prozent); 1931 waren es 
nur noch 39,5 Prozent und 1932 erhielten 
die Sendegesellschaften 43 Prozent  
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überwiesen. Aufgrund dieser Abhängig-
keit bestand eine unmittelbare Notwen-
digkeit, die Zahl der Gebührenentrichter 
beständig zu steigern. Winfried B. Lerg 
ist also durchaus Recht zu geben, wenn er 
darauf hinweist, dass den Rundfunkge-
sellschaften „die Qualität ihrer Märkte“ – 
als solche können ihre Gebühreneinzugs-
gebiete durchaus verstanden werden – 
„sehr am Herzen“10 lag. Gleiches galt für 
die Post: So sendete der Berliner Postrat 
Brandes seinem Kollegen Oberpostrat Dr. 
Hartmann in München am Tage vor der 
Sendung eine schriftliche Vorabversion 
der Ansprache Bredows an die Hörerge-
meinschaft, einschließlich der Bitte, 
„auch dort [in München, Anmerkung 
J.F.] ähnliche Gedanken an einem der 
nächsten Abende, möglichst ebenfalls am 
Freitag, durch den Rundfunk zu verbrei-
ten“.11 

Das Ziel war klar: Der Hörer sollte im 
Guten überzeugt werden. Man sei 
schließlich „Gegner jeder Spitzelei“ und 
habe deshalb auch auf „die Unzahl von 
Anzeigen, in denen uns Adressen von 
Geheimanlagen mitgeteilt wurden, bisher 
nichts veranlasst“. Um die friedliche Ab-
sicht zu betonen, verwies Bredow in sei-
ner Ansprache nachdrücklich darauf, dass 
es eben auch anders ginge. Nur zwölf 
Tage später ende die Amnestiefrist jener 
Notverordnung, die „jedem mit schwerer 
Strafe [droht], der ohne behördliche Ge-
nehmigung einen Funkapparat verwen-
det.“ Noch aber würde jedem die Hand 
gereicht werden, der in „bisher unberech-
tigter Weise Funkempfang ausgeübt“ 
habe und Bredow hoffte, „dass jeder von 
diesem Angebot freudigen Gebrauch ma-
chen wird“. 

Offenbar rief Bredows Rede eine Viel-
zahl von Reaktionen hervor. Denn nur 
zehn Tage später wandte sich der Rund-
funkstaatssekretär ein zweites Mal an die 
Rundfunkhörer, um noch einmal für die 
Teilnahme an der Amnestie-Regelung zu 

werben. „Zahlreiche Zuschriften“ seien 
ihm zugegangen, leitete er seinen neuerli-
chen Rundfunk-Aufruf ein, eine „Anzahl 
von Fragen“ sei an ihn gerichtet worden, 
viel Technisches war darunter. Die Frage, 
warum die Rundfunkgebühr in England 
günstiger sei als in Deutschland, beant-
wortete Bredow damit, dass „der Sende-
dienst in England Monopol einer Gruppe 
von Fabrikanten ist, die gleichzeitig das 
Alleinrecht zum Vertrieb von Empfangs-
apparaten besaß und daher durch erhöhte 
Verkaufszuschläge die Verluste der Sen-
destationen in der ersten Zeit decken 
konnte“. Warum in Amerika und England 
Rückkopplungsempfänger erlaubt seien, 
in Deutschland dies jedoch zu Schwierig-
keiten führe, begründete Bredow wie 
folgt: Da der „Genuß des Rundfunks al-
len Teilnehmern möglichst störungsfrei 
zu vermitteln“ sei, sollten „für Laien nur 
nichtschwingende Rückkopplungsemp-
fänger“ zugelassen und „den sachver-
ständigen Teilnehmern die Benutzung 
derartiger Geräte in der Annahme gestat-
tet“ werden, so „dass sie auf Grund ihrer 
Kenntnisse die Rückkopplung nicht in 
der Weise anwenden, dass der Empfangs-
apparat als Sender wirkt und störende 
Wellen ausstrahlt.“ Die Frage, inwiefern 
man glaube, „dass die Vereine der Funk-
freunde die Überwachung ihrer Mitglie-
der im Sinne der Reichstelegraphenver-
waltung handhaben“ werden, konterte 
Bredow damit, dass man „die feste Zusa-
ge der Vereine“ habe. Nach seinen Be-
mühungen um Aufklärung über das neue 
Medium und dessen Funktionsweise gab 
Bredow seiner Hoffnung Ausdruck, „daß 
die Neuregelung nunmehr voll verstanden 
wird, so dass jetzt jeder weiß, woran er 
ist“ und mahnte, „dass übermorgen, am 
16. April die Frist zur Anmeldung ab-
läuft, und alle Säumigen in letzter Stunde 
(…) ihre Anmeldung nunmehr sofort“ 
vornehmen sollten.12 
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Im April 1924 appellierte Rundfunkstaatssekretär Hans Bredow zweimal an die Schwarz-
hörer – immerhin war es das Ziel, das Medium, „zu einer wirtschaftlich gesunden Dauer-
einrichtung“ zu machen. Quelle: Bayerischer Rundfunk. Historische Dokumentation. Akte 
RV/18.2. Kopien aus dem Bestand der OPD München (AZ F IV 1), jetzt Bundesarchiv Kob-
lenz (Sign. R 48 4345, 4346, 4347, 4348, 4349 und 4350) 
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Rundfunkansprache des Staatssekretärs Dr. Bredow an die Zaungäste. 
 
Ich wende mich heute an die nichtzahlenden Mithörer des Rundfunks.  
Sie sind an Zahl so bedeutend, daß es nicht möglich ist, Ihnen Auge in Auge gegenüber zu tre-

ten wie in einer Versammlung. Deshalb wähle ich diesen Weg, auf dem ich sicher Gehör bei Ihnen 
finde. 

Vielfach schon haben Sie sich mir bemerkbar gemacht, teils in Briefen und Zeitungsartikeln, 
teils durch Pfeifen mit Rückkopplungsempfängern, immer gerade dann, wenn ich mir den täglichen 
Rundfunkärger durch Musik vertreiben lassen wollte. Ihre Gesinnung scheint mir also bisher nicht 
ganz freundlich gewesen zu sein; aber ich bin nicht nachtragend, im Gegenteil. Es verbindet uns ja 
alle ein gemeinsames Interesse, die Weiterentwicklung der edlen Funkerei der meine Lebensarbeit 
gilt, und ihre jüngsten Zweiges: des Unterhaltungsrundfunks.  

Wenn wir uns dahin verständigen, daß das Funkwesen ein ernstes Verkehrsmittel bleiben soll, 
das dem deutschen Volk kulturell und wirtschaftliche Werte bringt, dann werden wir in Zukunft 
gute Freunde sein.  

Neben den zahlenden Rundfunkteilnehmern gibt es in Deutschland eine sehr große Zahl an 
nichtzahlenden Mithörern. Zuerst die technisch Vorgebildeten und die vom Geheimnis der Funk-
technik angelockten Funkfreunde, die mit Versuchsanordnungen experimentieren wollen; dann 
diejenigen, die sich aus Sparsamkeit oder Freude an der Bastelei ihren Apparat bauen, um am 
Rundfunk teilnehmen zu können. Viele von ihnen sind nur deshalb unter die Zaungäste gegangen, 
weil sie in den bisherigen für Rundfunkteilnehmer geschaffenen Rahmen nicht hineinpaßten. Zu-
letzt kommt die wenig sympathische Klasse der Nassauer, die nur das Interesse der Gebührenhin-
terziehung leitet.  

Allen ist das Interesse gemeinsam, daß es überhaupt Rundfunk gibt, denn ohne eine Anzahl gu-
ter Sendestellen gibt es keinen unterhaltenden Empfang und dann macht das Experimentieren und 
Basteln schließlich den meisten auch keinen Spaß mehr.  

Also wer den Rundfunk erhalten will, muß das Seine dazu tun und ihn schützen und unterstüt-
zen; dann nützt er sich und der Allgemeinheit. Für die meisten Mithörer handelt es sich ja um ein 
ganz neues Gebiet, über das sie noch wenig wissen, und unverantwortliche Berater haben die be-
stehenden Unklarheiten noch vergrößert, als sie die unkontrollierte Freigabe des Empfangs forder-
ten und die immer unhaltbarer werdenden amerikanischen Zustände auch bei uns einführen woll-
ten.  

Aber die Zusammenhänge und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten werden allmählich 
auch den ferner Stehenden klar und die Erkenntnis wird bald allgemein werden, daß eine Regle-
mentierung des Empfangs und eine liberale Beschränkung der Experimentiererlaubnis nicht der 
Ausfluß bürokratischer Rechthaberei, sondern geradezu eine Notwendigkeit ist, um den Rundfunk 
zu einer wirtschaftlich gesunden Dauereinrichtung zu machen.  

Der Herausgeber einer Zeitschrift, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Radio-Amateure zu 
beraten, hat im Vorwort der ersten Nummer gesagt, daß gar nicht einzusehen wäre, weshalb nicht 
jeder nach Belieben mithören solle, dadurch würde ebensowenig jemand gestört wie durch das 
Mithören der Zaungäste eines Konzerts. Diese Auffassung, die in den Amateurkreisen außerordent-
lich viel Verwirrung angerichtet hat, bedeutet eine völlige Verkennung der Sachlage. Wenn jeder-
mann die Rundfunkdarbietung ohne Kontrolle, d.h. ohne Bezahlung, mithören dürfte, dann würde 
es bald keine Rundfunkkonzerte geben. Der Rundfunk als Dauereinrichtung ist nur möglich auf 
dem Grundsatz von Leistung und Gegenleistung; die Rundfunkgesellschaften müssen verpflichtet 
sein, hochstehende Darbietungen zu liefern und mit zunehmender Teilnehmerzahl immer mehr zu 
leisten, und der Zuhörer muß wie jeder Konzert- oder Theaterbesucher sein Eintrittsgeld bezahlen. 
In Amerika, wo dieser einzig mögliche Grundsatz nicht beachtet wurde, ist man deswegen in die 
größte Schwierigkeit gekommen und um die weitere Zukunft des Rundfunks sehr besorgt. Die ein-
sichtigen Kreise dort rufen nach der Einführung einer staatlichen Rundfunkgebühr, aus der die 
Sendedarbietung bezahlt werden sollen. Die völlige Freiheit dort hat also schon nach kurzer Zeit 
die Notwendigkeit erwiesen, nach ähnlichen Grundsätzen zu organisieren, wie es in Deutschland 
von Anfang an geschehen ist.  
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Der zweite schwere Irrtum besteht darin, daß der Zaungast eines Konzerts nicht ohne weiteres 
mit dem Zaungast des Rundfunks verglichen werden kann. Der erstere wird sich hüten, die zahlen-
den Konzertbesucher in irgendeiner Weise zu stören; würde er gar mit einer Trompete dazwischen 
blasen, so würde man ihn sehr schnell entfernen. Der Rundfunkempfang ist keine Sache, die nur 
den Besitzer des Empfangsapparats angeht; denn wenn dieser Empfangsapparat mit Röhren arbeitet 
und durch zu starke Einstellung der Rückkopplung Sendeschwingungen erzeugt. So treten bei den 
Empfängern in der Nachbarschaft Überlagerungstöne auf, die bei Verwendung hoher Luftdrähte oft 
kilometerweit den Empfang stören. Der Funkzaungast, der eine falsch gebaute Empfangsanordnung 
besitzt oder nicht die technischen Kenntnisse hat, um eine Rückkopplung richtig einzustellen, ist 
also eine Gefahr für seine Nachbarschaft; denn er bläst, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit der 
Trompete in das Konzert hinein, bleibt aber unsichtbar und kann daher nicht sofort entfernt werden.  

Wenn wir den Grundsatz Leistung und Gegenleistung als richtig anerkennen, so müssen wir die 
zahlenden Teilnehmer auch nach Möglichkeit vor Störungen schützen, d.h. wir müssen die Türen 
schließen. Das ist der Grund, weshalb die Telegraphenverwaltung technische Vorschriften für den 
Bau der Rundfunkempfänger erlassen mußte, die bekanntlich in der Vermeidung der erwähnten 
Störung gipfeln. Es ist aber ein Unterschied, ob Röhrenapparate in der Hand von Laien oder von 
Fachleuten sind und deshalb ist die bekannte Amateurregelung so getroffen, daß alle diejenigen, 
die über gewisse Fachkenntnisse verfügen, auch Empfänger benutzen dürfen, die den technischen 
Bedingungen der Laienempfänger nicht entsprechen. Um nun die Telegraphenverwaltung von der 
Aufgabe zu entlasten, sich über die technische Befähigung der Amateure zu unterrichten, ist diese 
Aufgabe den Funkliebhabervereinen zugedacht, die ihre Mitglieder daraufhin prüfen und, soweit 
nötig, technisch ausbilden und für die Innehaltung einer gewissen Disziplin Sorge tragen sollen. 
[...] 

Die kürzlich erschienene Notverordnung droht jedem mit schwerer Strafe, der ohne eine be-
hördliche Genehmigung einen Funkapparat verwendet. Diese Verordnung war unbedingt nötig, um 
endlich einmal reinen Tisch zu machen; aber die Verordnung bietet gleichzeitig auch denen, die 
bisher unberechtigter Weise Funkempfang ausgeübt haben, die Hand, indem sie allen denen Straf-
freiheit zusichert, die bis zum 16. April nachträglich um eine Genehmigung einkommen. Die 
Telgraphenverwaltung hofft, daß jeder von diesem Angebot freudig Gebrauch machen wird, denn 
es enthebt ihn jeder Unannehmlichkeit. Wir sind Gegner jeder Spitzelei und haben auf die Unzahl 
von Anzeigen, in denen uns Adressen von Geheimanlagen mitgeteilt wurden, bisher nichts veran-
laßt. Wir wollen es jedem ermöglichen, offen teilzunehmen; das ist die Absicht der neuen Bestim-
mung; aber auf der anderen Seite hoffen wir, daß sich jetzt allgemein die Anschauung Bahn bricht, 
daß es unanständig ist, sich Vorteile auf Kosten anderen zu verschaffen.  

Ich habe die feste Zuversicht, daß die Zaungäste des Rundfunks in Deutschland jetzt aussterben 
werden und an ihre Stelle eine große Rundfunkgemeinde treten wird, die  mit der Zeit immer mehr 
Einfluß auf die Gestaltung des Rundfunks gewinnt und Hand in Hand mit uns an seiner Vervoll-
kommnung arbeitet. 

Zum Schluß weise ich noch einmal daraufhin, daß am 16. April die Amnestiefrist abläuft und 
daß bis dahin jeder, der weiter mithören will, Namen und Adresse sowie Angabe über die Art des 
verwendeten Empfangsapparats seinem Postamt schriftlich mitteilen muß. Er kann dann seinen 
Apparat ohne weiteres weiter verwenden, und das Postamt wird, sobald die Listen vollständig sind, 
ihm den Erlaubnisschein gegen Erhebung der ersten Monatsgebühr von 2 M zustellen.  
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 „Zauberhafte“ Wirkung  

Gewisse Erfolge konnte die Amnestiere-
gelung in der Tat verbuchen. Mehrere 
zehntausend „Funkempfangsanlagen“13 
wurden in der Folge bei den Oberpostdi-
rektionen angemeldet. Mitunter ereigne-
ten sich auch Episoden, die schmunzeln 
lassen. So wandten sich 23 Schwarzhörer 
aus Berlin-Charlottenburg in einem 
Schreiben an die Sängerin Charlotte Lin-
demann: „Sie singen ja geradezu bezau-
bernd“, hieß es in diesem Brief. „Und 
jener Zauber hat auch auf uns gewirkt, 
indem wir ‚23’ gestern Abend unsern 
geleisteten Schwur (keine Lizenz bei der 
Post einzureichen) durch Ihren Gesang 
treu und brav gebrochen haben. Wir ha-
ben es als deutsche Musik- und Gesangs-
freunde nicht übers Herz bringen können, 
uns der Lizenz fernerhin zu entziehen. 
Ferner wirkten die ernsten Mahnungen 
des Ansagers auf uns ‚Ehrenmänner’ ge-
radezu beschämend, dass wir uns bis dato 
der wirklich so geringen Summe von 
M. 2,- monatlich entzogen haben. Wir 
‚23’ ehemaligen Zaungäste haben heute 
bei den zuständigen Postämtern um die 
Genehmigung seitens der Post angehal-
ten. Jenes Erfolges können Sie sich nun 
rühmen.“ Die Zeitschrift „Funk“, der 
diese Episode zu entnehmen ist, kom-
mentierte: „Also nicht Verordnungen, 
Strafen und Angebereien eines ‚Hörer-
schutzes’ helfen gegen die Zaungäste, 
sondern eindringliche Mahnungen des 
Sprechers und die Güte der Darbietungen 
bekehren die Zaungäste.“14 

Wann stirbt „die törichte Schwarzhö-
rerei“ aus?  

Nachhaltiger als Appelle wirkte auf die 
Schwarzhörer allerdings die Gebühren-
senkung nach dem Ende der Inflation: Ab 
14. Mai 1924 wurde – rückwirkend zum 
1. April – eine Reduzierung der Gebühr 
auf zwei Mark verfügt, bei der es schließ-
lich, trotz aller Währungsschwankungen 

und -umstellungen bis zum Jahr 1969 
bleiben sollte. Fortan zogen die Teilneh-
merzahlen an: Bereits Ende 1924 waren 
548.749 Hörer gemeldet, zum Jahres-
schluss 1925 war bereits die erste Million 
(bei einer Einwohnerzahl von rund 62 
Millionen Menschen) erreicht.15 

Dennoch hatte der Rundfunkgebühren-
markt weiterhin Entwicklungspotential. 
Im September 1924 stellte die Schlesi-
sche Funkstunde nach Berechnungen aus 
dem Verkauf von Einzelteilen zur Her-
stellung von Detektorempfängern fest, 
dass die Zahl der nichtregistrierten Hörer 
eigentlich fünfundzwanzigmal höher sein 
müsse als jene der angemeldeten.16 So 
mutmaßte H. Giesicke Ende des Jahres 
1924 in seinem Beitrag „Ist das Schwarz-
hören ein edler Sport?“ für die Zeitschrift 
„Funk“, dass trotz der deutlich gestiege-
nen Anzahl an neu registrierten Schwarz-
hörern „verschiedene Anzeichen vermu-
ten“ ließen, „dass die törichte Schwarzhö-
rerei auch noch nicht ganz ausgestorben 
ist, dass sie sogar in jüngster Zeit beginnt, 
sich von neuem breitzumachen“. Die 
Deutsche Reichspost würde deshalb 
nunmehr gehalten sein, „rücksichtslos“ 
vorzugehen und „in jedem Falle der Ent-
deckung einer nichtgenehmigten Funkan-
lage ungesäumt Strafanzeige zu erstat-
ten“. Einige hatte es bereits getroffen, 
konnte Giesicke vermelden und regte an, 
nach dem Ausgang der Strafverfahren die 
Sünder mitsamt ihrer Verurteilung im 
Rundfunk zur Abschreckung bekannt zu 
geben.17 

In der Tat gab es in den folgenden Jahren 
1926 und 1927 einen merklichen Anstieg 
der Verurteilungen wegen Schwarzhöre-
rei. Herbert Antoine, zum damaligen 
Zeitpunkt Leiter der Abteilung Öffent-
lichkeitsarbeit und Statistik bei der 
Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, beschrieb 
im Jahr 1931 in der Zeitschrift „Der 
Deutsche Rundfunk“ das vorhandene 
statistische Zahlenmaterial der Jahre 1923 
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bis 1930: So wurden in Deutschland in 
den ersten sieben Jahren der Existenz des 
Rundfunks bis 1931 etwa 9.500 Personen 
wegen Schwarzhörens verurteilt. Im Jahr 
1923 waren es demnach nur 25 (wobei 
Antoine einräumt, dass bis 1925 nur 
Schätzungen vorlagen), in den Jahren 
1926 und 1927 war mit 1.938 bzw. 2.836 
Verurteilten hingegen eine Hochphase 
erreicht. „Gemessen am Gesamtteilneh-
merstand eines Jahres ist der Prozentsatz 
der Fälle erklärlicherweise nur sehr ge-
ring, er betrug in den Jahren 1929/30 z.B. 
0,03 Prozent“, bemerkte Antoine.18 

Mitunter fiel die Bestrafung dabei recht 
drastisch aus: Vor dem Oberlandesgericht 
Königberg wurde im Jahr 1928 ein Fall 
verhandelt, in dem ein Vater für das 
Schwarzhören seines Sohnes belangt 
wurde. „[I]n seiner Eigenschaft als Vater 
und Erziehungsverpflichteter seines min-
derjährigen Sohnes und als Inhaber und 
Verfügungsberechtiger der Wohnung war 
er rechtlich verpflichtet, die Errichtung 
und den Betrieb der ungenehmigten An-
lage zu verhindern“, wurde das Urteil auf 
Zahlung einer Geldstrafe begründet.19 

In dieser Zeit wurden Stimmen laut, die 
Form und Ausmaß der strafrechtlichen 

Verfolgung von Schwarzhörern kritisier-
ten. „Ebensowenig wie man die Steuern 
hinterziehen darf, darf das auch bei sol-
chen Gebühren geschehen“, leitete die 
Zeitschrift „Arbeiterfunk“ ihre Überle-
gungen ein, „scharf gegen diese Prozesse 
[zu] protestieren“. Als „Armeleute-
Prozesse“ charakterisiert die Zeitschrift 
diese Verfahren, in denen hiernach vor-
wiegend die Geringverdiener zur Rechen-
schaft gezogen würden, was ein deutli-
ches Missverhältnis darstelle: „Ange-
sichts der Riesenhonorare, die die Gesell-
schaften an die sogenannten Prominenten 
ganz überflüssigerweise zahlen, ist es 
moralisch keineswegs gerechtfertigt, 
zahlreiche kleine Leute zu schädigen und 
ins Unglück zu stürzen“.  Daher wird für 
eine sozialere Rundfunkgebühr plädiert: 
Die Summen, die bei der Post und den 
Rundfunkgesellschaften eingingen, seien 
so hoch, dass die „Rundfunkgebühren 
leicht auf die Hälfte herabgesetzt und 
dass überdies noch die notleidenden 
Kreise wie die Blinden, die Arbeitslosen 
und die Schwerbeschädigten mit Rund-
funkgerät versehen und gebührenfrei ge-
lassen werden könnten“.20  

 

 

Die Hörerzahlen stiegen zur Zeit der Weimarer Republik stetig – aber zu jeder Zeit hörten 
mehr Hörer als offiziell angemeldet waren. Quelle: DRA 
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Schwarzhörer am „Funkpranger“  

An Popularität gewann in dieser Zeit das 
Denunzieren von Schwarzhörern. Die 
Mitteldeutsche Rundfunk AG in Leipzig 
hatte ein eigenes Programmformat für die 
Überführung von Missetätern entwickelt 
– den so genannten „Funkpranger“, des-
sen Titel für sich selbst sprach. Bis zum 
Jahr 1930 wurden einmal wöchentlich, 
jeweils zur attraktiven Sendezeit um 20 
Uhr, Namen und Adressen von Schwarz-
hörern und Rückkopplungsstörern über 
den Äther verbreitet.21 

Mit Witz gegen die Schwarzhörer – Kari-
katurist Heinz Geilfus’ Sicht der Dinge 
aus dem Jahr 1925. Quelle: Institut für 
Rundfunktechnik, München, aus einer 
unbekannter Radiozeitschrift von 1925. 

Auf wirksame Aufrufe zur Diffamierung 
von Schwarzhörern setzte man in Frank-
furt und Stuttgart. In Abstimmung mit der 
Staatsanwaltschaft nahm der Südwest-
deutsche Rundfunkdienst Beschwerden 
von treuen Gebührenzahlern zum Anlass, 
eine Belohnung für Anzeigen auszuset-
zen, auf die eine Bestrafung folgte. Für 
die ersten fünf Anzeigen sollte es ein 

Röhrengerät geben, für jede weitere einen 
Detektorapparat. Ähnlich ging der Stutt-
garter Rundfunk vor. Er konnte innerhalb 
kürzester Zeit 700 Schwarzhörer ermit-
teln, in dem er sich ihre Namen durch 
andere Hörer mitteilen ließ. Auch hier 
wurde eine Belohnung ausgesetzt.22 

Im Herbst 1929 wandte sich Ernst Hardt, 
Intendant der „Westdeutschen Rundfunk 
AG“, in einer Vorrede zu einem „Lusti-
gen Abend“ an die Schwarzhörer.23 Er 
versuchte, einen Weg zu finden zwischen 
der Androhung bevorstehender strafrecht-
licher Sanktionen und einer Überzeugung 
des Schwarzhörers von der bewussten 
Zahlungszustimmung zu entwickeln: „Es 
soll ein regelrechtes Jagen geben mit Fal-
len, die wirklich zuschnappen und Schlin-
gen, die wirklich fangen“, warnte Hardt 
vor den bevorstehenden durchgreifenden 
Maßnahmen. Er schilderte den Hörern 
sein Dilemma: Zwar wolle man schon 
„ganz gerne, dass Sie gefangen werden, 
denn wir glauben, dass unsere Arbeit 
ihres Lohnes wert ist (…), aber wir 
möchten nicht gerne die Häscher sein von 
Menschen, die wir lieb haben, weil sie 
uns hören.“ Den „großen Tag der großen 
Schwarzhörer-Razzia“ habe man deshalb 
hinausgeschoben, insofern sei es jetzt ein 
„letzter verzweifelter Versuch, auf einem 
anderen Wege zu dem Ziele zu gelangen, 
das erreicht werden muß“. Abgesehen 
von jenem „Schwarzhörer aus Armut“ 
richtete sich Hardts Rede gegen drei Sor-
ten von Schwarzhörern, die an die 
Typologie von Hans Bredow erinnern: 
„[E]rstens: solche aus Grundsatz, welche 
nichts zahlen wollen, was irgendwie, und 
sei es auch nur zu einem Teile, dem Staat 
entrichtet wird; zweitens: solche aus 
bösem Willen und diebischem Gelüst, 
und drittens: solche aus Saumseligkeit 
und Vergesslichkeit.“ Sie alle hätten 
Unrecht, schadeten „den eigenen 
Volksgenossen“ und brächten den 
anderen „um den wohlverdienten Lohn 
seiner Arbeit.“ Ernst und betrüblich habe 
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somit dieser „Lustige Abend“ 
angefangen, aber es bleibe zu hof-
fen, dass seine altväterliche Er-
mahnung fruchten würde: „Geld-
strafe und den Verlust Ihres Gerä-
tes oder Gefängnis. Weiß Gott, 
lassen Sie es um der lumpigen 
zwei Mark willen nicht dahin 
kommen!“ 

 

„Regelrechtes Jagen und Schnap-
pen“: So stellte sich Illustrator H. 
Ruland für das Jahrbuch der 
Westdeutschen Rundfunk AG 
1929 vor, wie es um die ertappten 
Schwarzhörer bestellt sein könnte. 

 

 

 

 

2. „Schwarzhören“ im Nationalsozialismus.  
Neue Feindbilder und „Rundfunkverbrechen“ 

Für die Zeit des „Dritten Reiches“ ist 
zumindest partiell eine inhaltliche Ver-
schiebung für den Begriff der „Schwarz-
hörer“ festzustellen. Zunächst bezeichne-
te man damit weiterhin jene, die Rund-
funk hörten, aber nicht dafür bezahlten. 
Daneben gab es Personen, die ihr Radio-
gerät entgegen der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen umgebaut hatten oder an 
älteren Geräten die entsprechende Mög-
lichkeit nutzten, um ausländische „Feind-
sender“ zu empfangen – wie beispiels-
weise Radio Moskau oder die BBC. Be-
reits im „Heimtückegesetz“ vom 
20. April 1934 waren Äußerungen gegen 
die NSDAP oder die Regierung unter 
Strafe gestellt worden. Dazu zählte auch 
die Verbreitung ausländischer Nachrich-
ten. Durch die zu Kriegsbeginn am 
1. September 1939 erlassene Verordnung 
über außerordentliche Rundfunkmaß-

nahmen wurde das Abhören ausländi-
scher Sender schließlich unter hohe Stra-
fen – bis hin zur Todesstrafe – gestellt.24 
Jene, die ausländische Sender abhörten, 
wurden nach nationalsozialistischem 
Verständnis als „Volksschädlinge“25 be-
zeichnet, die subversiv die Kampfmoral 
der Deutschen unterwandern würden. 

Für die Gruppe der Zahlungsverweigerer 
hat der Rundfunkhistoriker Heinz Pohle 
darauf hingewiesen, dass dies bereits in 
der Weimarer Republik ein Vergehen 
darstellte und auch nach der „Machter-
greifung“ eine gerichtliche Ahndung nach 
sich ziehen konnte. Pohle verweist in 
diesem Zusammenhang auf die „Pläne 
der (nie verwirklichten) nationalsozialis-
tische[n] Rundfunkgesetzgebung“, wo-
nach „das Schwarzhören als schwerer 
Betrug an der Volksgemeinschaft nach 
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dem Strafgesetzbuch abgeurteilt werden 
[sollte], falls nicht mildernde Umstände 
beansprucht werden konnten“.26 Statis-
tisch belegt dies der Sozialhistoriker Axel 
Schildt. So gehe aus den Geschäftsberich-
ten der Reichspost hervor, dass im Jahr 
1931/32 insgesamt 1.098 Personen, im 
Jahr 1935/36 merklich weniger, nämlich 
692 Personen, und 1941/42 schließlich 
sogar 1.482 Personen bestraft wurden. 
Allerdings, so Schildt, seien viele Gebüh-
rensünder auch gar nicht erst vor Gericht 
gekommen, sondern hätten die Gebühr 
für eine Reihe von Monaten nachzahlen 
müssen.27 Eine Meldung in der Pro-
grammzeitschrift „Funkwacht“ vom Juli 
1936 belegt jedoch, dass die Strafen mit-
unter drastisch ausfallen konnten. Im 
„Vierteljahr Januar bis März 1936“ seien 
wegen der Errichtung und des Betriebes 
nicht genehmigter Funkempfangsanlagen 
139 Personen verurteilt worden“, gegen 
fünf Menschen seien gar „Gefängnisstra-
fen von einer Woche bis zu sechs Wo-
chen“ verhängt worden, dazu „Geldstra-
fen von 3 R.M. bis 100 R.M“ in 133 Fäl-
len.28 Auch in den Monaten Januar bis 
März 1937 gab es sieben Gefängnisstra-
fen von einer Woche bis zweieinhalb 

Monate, die für Schwarzhören verhängt 
wurden, daneben sprachen die Gerichte 
Geldstrafen in 163 Fällen in Höhe von 
fünf bis 200 Reichsmark aus.29 In einem 
Urteil des Schöffengerichtes Münster 
vom 14. Januar 1938 gegen einen Mann 
und seine Ehefrau ist die Begründung 
derartig harscher Urteile nachzulesen: 
Eine vierwöchige Gefängnisstrafe sei im 
verhandelten Fall verhängt worden, da 
der Angeklagte bereits vorbestraft war 
(die Ehefrau erhielt eine Geldbuße) – 
dennoch versteht sich das Urteil als dafür 
geeignet, „den Kampf gegen das 
Schwarzhören mit Erfolg fortzuführen.“ 
Immerhin handele es sich hier um 
schwerwiegende Vergehen. So heißt es in 
der Urteilsbegründung: „Die Fälle sind 
als schlimmster Eigennutz aufzufassen 
und bedeuten praktisch einen Betrug an 
der Volksgesamtheit. Denn wenn Millio-
nen Volksgenossen Teilnehmer am 
Rundfunk sind und sich nach den nun 
einmal notwendigen Bestimmungen ver-
halten, dann kann nicht dieser oder jener 
sich außerhalb dieser Gemeinschaft stel-
len, um seine Sondervorteile herauszuho-
len.“30

 

Beständiger Anstieg der offiziellen Rundfunk-Teilnehmerzahlen – von 1923 bis 193731 

 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

1. Jan.  1.580 548.749 1.022.299 1.376.564 2.009.842 2.635.567 3.066.682 

1. Feb.  4.666 646.810 1.108.845 1.466.327 2.146.011 2.770.844 3.188.825 

1. März  7.342 714.352 1.184.236 1.584.064 2.244.712 2.853.152 3.266.112 

1. Apr.  9.895 778.866 1.205.310 1.635.728 2.234.732 2.837.894 3.238.396 

1. Mai  16.467 815.742 1.237.006 1.703.907 2.286.616 2.880.314 3.279.301 

1. Juni  27.409 834.547 1.261.734 1.751.956 2.331.578 2.918.383 3.314.519 

1. Juli - 99.011 838.904 1.224.057 1.713.899 2.284.248 2.826.628  

1. Aug. - 158.480 839.936 1.237.063 1.736.284 2.309.427 2.844.288  

1. Sep. - 217.201 852.537 1.258.199 1.762.197 2.346.304 2.874.847  

1. Okt. - 279.257 872.695 1.246.524 1.757.683 2.334.253 2.843.569  

1. Nov - 376.621 913.776 1.285.631 1.825.177 2.404.347 2.907.968  

1. Dez 467 462.906 966.804 1.337.122 1.917.414 2.532.532 3.000.706  
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 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

1. Jan.        

1. Feb.        

1. März        

1. Apr.        

1. Mai        

1. Juni        

1. Juli 3.719.594 4.119.531 4.521.106 5.359.480 6.589.454 7.430.319 8.274.727 

1. Aug. 3.726.760 4.081.152 4.483.275 5.357.819 6.516.732 7.404.144 8.229.890 

1. Sep. 3.759.257 4.076.390 4.470.862 5.440.466 6.542.168 7.480.047 8.285.193 

1. Okt. 3.731.948 4.077.347 4.524.643 5.574.001 6.651.924 7.589.027 8.412.848 

1. Nov 3.804.545 4.118.244 4.635.537 5.725.394 6.816.509 7.757.265 8.595.121 

1. Dez 3.909.069 4.200.731 4.837.549 5.911.330 6.990.741 7.937.907  

 

 
 Zahl der Rundfunkteilnehmer 

 
Trotz dieser klaren Haltung zur Schwarz-
hörerei waren die Zahlungsverweigerer 
die mit weniger Argwohn betrachtete 
Gruppe als jene der Feindsender-Hörer. 
Schließlich lag es im Interesse der natio-
nalsozialistischen Machthaber, dass der 
Rundfunk als das vermeintlich effektivste 
Propagandainstrument eine möglichst 
große Zahl von Menschen erreichte. Es 
dürfe „nicht einen Volksgenossen geben, 
der kein Rundfunkgerät besitzt“, hatte 
Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky 
bereits im Jahr 1933 verkündet, „wenn 
die großen Schicksalsfragen unseres Vol- 

 
kes durch den Mund unseres Führers und 
seiner getreuen Mitkämpfer zur Debatte 
stehen. (...). Jedem Volksgenossen muß 
klar werden, daß er einfach nicht abseits 
stehen darf, wenn er sich nicht selber 
ausschalten will von den geschichtsbil-
denden Ereignissen des im Aufbau be-
findlichen Freiheitsstaates Adolf Hit-
lers.“32 Rundfunkhören war also „staats-
politische Pflicht“, weshalb die National-
sozialisten die Verbreitung des Mediums 
propagierten. Neue Rundfunkteilnehmer 
sollten geworben, alte gehalten werden. 

Vor allem die mancherorts übliche 
„Sommerabmeldung“ galt es zu verhin-
dern, so dass der Präsident der Reichs-
rundfunkkammer, Horst Dreßler-Andreß, 
im Frühjahr 1937 „an alle Volksgenossen 
in Stadt und Land den dringenden Ap-
pell“ richtete, Rundfunkhörer zu bleiben: 
„Durch den Rundfunk ist zu jeder Stunde 
die Einsatzbereitschaft des deutschen 
Volkes gegeben, wenn es gilt, Entschlüs-
se und Maßnahmen zu erfahren, die der 
Führer dem gesamten Volk unmittelbar 
bekanntgeben will.“33 

Ganz in diesem Sinne gab es weitere Ini-
tiativen, das Rundfunkhören gezielt zu 
fördern. Beispielsweise boten Arbeitge-
ber wie die IG Farben ihren Mitarbeitern 
an, die monatliche Rate für den Volks-
empfänger direkt vom Lohn abzuziehen. 
Hierdurch, so der Soziologe Karl-Heinz 
Reuband, sei ein Klima entstanden, „in 
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dem diejenigen, die nicht ‚mitmachten’, 
kritische Aufmerksamkeit auf sich zogen. 
Dies sei durchaus im Einklang gewesen 
mit der staatlichen Rhetorik, wonach der 
Nichtkäufer zum Außenseiter wurde. 
„Wer sich von der Teilnahme am Rund-
funk ausschließt“, so formulierte Goeb-
bels, „läuft Gefahr, auch am Leben der 
Nation vorbeizugehen“.34 Obwohl eine 
derartige Propaganda stärker die „Gleich-
schaltung“ der Deutschen bezweckte als 
die Bestrafung von Schwarzhörern, wirk-
te sie gleichsam in diese Richtung. 

Als ein wichtiges Moment stellte sich die 
staatliche Subventionierung eines neu 
entwickelten, kostengünstigen Radiogerä-
tes, des so genannten „Volksempfän-
gers“, dar. Mit dem Volksempfänger VE 
301 – die Typenbezeichnung verwies auf 
den 30. Januar, das Datum der national-
sozialistischen „Machtergreifung“ – kam 
bereits im Mai 1933 eines der europaweit 
günstigsten Radiogeräte auf den deut-
schen Markt. Die Preise hierfür lagen 
üblicherweise bei 200 bis 400 Reichs-
mark, das im Volksmund als „Goebbels-
Schnauze“ bezeichnete Gerät war dage-
gen mit einem Preis von 76 Reichsmark 
erschwinglich. Der deutlich günstigere 
Preis konnte in Raten abbezahlt werden 
und resultierte aus einer umfangreichen 
Bezuschussung durch das Reichsministe-
rium für Volksaufklärung und Propagan-
da. Dieses ließ das Gerät in einer Ge-
meinschaftsproduktion von 28 deutschen 
Funkfirmen in einer ersten Auflage von 
100.000 Stück (Ende 1933 wurden be-
reits die 500.000-Stück-Serie in Auftrag 
gegeben) herstellen. Ab 1937 kostete das 
Gerät sogar nur noch 59 Reichsmark, 
zusätzlich gab es ab 1938 eine technisch 
noch einfachere Kleinempfänger-
Variante (DKE) zu einem Preis von 35 
Reichsmark.35 

Daneben stieg die absolute Zahl der Ge-
bührenbefreiungen kontinuierlich, von 
551.693 im März 1933 auf 780.003 Ende 

des Jahres 1939.36 Der „Völkische Beob-
achter“ meldete am 6. August 1938 bei-
spielsweise eine in diesem Zusammen-
hang stehende Rabatt-Aktion: „10 Pro-
zent der Rundfunkteilnehmer (...) werden 
in Zukunft nur noch eine Gebühr von 1 
Mark monatlich bezahlen müssen. Rund 
eine Million Hörer kommen in den Ge-
nuß dieses Vorteils. Ihre Auswahl erfolgt 
durch die örtlichen Fürsorgestellen. Im 
übrigen werden diejenigen Rundfunkhö-
rer, die zu ihrem schon bisher vorhande-
nen Empfänger einen weiteren hinzu-
nehmen, diesen zweiten Apparat gebüh-
renfrei benutzen.“ Diese Neuerung be-
wertete das nationalsozialistische Propa-
gandaorgan enthusiastisch: „An allen 
diesen Vergünstigungen und Verbilligun-
gen kann man erkennen, daß unsere Auf-
fassung berechtigt ist, daß das Tor nun-
mehr für Millionen weit geöffnet ist.“37 
Flankiert wurden solche Neuerungen zu-
dem durch gezielte Maßnahmen zur Stei-
gerung der Nachfrage: Es gab Werbe-
feldzüge mit Plakaten, Handzetteln und 
Werbewagen. Das Motto dieser Aktionen 
beinhaltete zumeist eine Assoziation des 
Rundfunkkonsums mit propagierter Fort-
schrittlichkeit. So lautete im Jahr 1939 
die Radiowerbung in ländlichen Gebieten 
Österreichs, des Sudetenlandes sowie des 
Memellandes: „Schritt halten, schnell 
vorwärts eilt die Zeit, höre Rundfunk“.38 
Zu einer Zeit, als der allgemeine Medien-
strukturwandel für einen Aufstieg des 
Hörfunks sorgte, ging diese Strategie auf. 
Die Hörerdichte nahm im „Dritten Reich“ 
kontinuierlich zu und stieg von 33,3 Pro-
zent aller Haushaltungen, die im Jahr 
1934 mit Radiogeräten ausgestattet wa-
ren, auf 65 Prozent im Jahr 1938. Immer 
mehr Menschen waren so für die natio-
nalsozialistische Propaganda erreichbar. 
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3. Kontinuitäten über den Systemwechsel hinweg.  
Schwarzhören nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Entstehung neuer Rund-

funkanstalten in den Westzonen 

Der Siegeszug des Radios hielt bis kurz 
vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs an. 
Am 1. Januar 1943 gab es auf dem Gebiet 
des Deutschen Reichs etwa 16,1 Millio-
nen Rundfunkgenehmigungen gegenüber 
11,5 Millionen gemeldeten Hörern am 
1. Januar 1939. Erst in den letzten einein-
halb Kriegsjahren sanken die Zahlen, 
beispielsweise zum 30. September 1944 
auf 15 Millionen. In der Folgezeit gingen 
insbesondere in den bombardierten Städ-
ten Geräte verloren. Allerdings weist A-
xel Schildt, der die Durchsetzung und 
Verbreitung des Mediums Hörfunk sozi-
alhistorisch eingehend untersucht hat, 
darauf hin, dass die Schätzungen der 
1950er Jahre, nach denen der Radio-
Geräte-Bestand um etwa ein Fünftel de-
zimiert worden sei, zu hoch greifen. Das 
Rundfunkgerät sei nicht selten mit in den 
Luftschutzbunker genommen worden, um 
auch hier über die neuesten Entwicklun-
gen informiert zu werden.39 

Für die unmittelbare Nachkriegszeit gibt 
es eine Reihe von zumeist regionalen 
Erhebungen, die allerdings nur Moment-
aufnahmen liefern. Sicher ist jedoch, dass 
bis 1947 sowohl die Zahl der produzier-
ten als auch der angemeldeten Geräte 
recht schnell wieder anstieg, was sich 
nach der Währungsreform Mitte 1948 
noch einmal verstärkte.40 Im Januar 1946 
besaßen nach einer Umfrage des Office 
of Military Government in der amerikani-
schen Zone lediglich 42 Prozent der Be-
fragten ein funktionstüchtiges Radio, 
wenngleich der Anteil jener, die Radio 
(bei Freunden oder Bekannten) hörten, 
mit 56 Prozent darüber lag.41 In der briti-
schen Zone dürfte dieses Verhältnis ähn-
lich gewesen sein, obwohl entsprechend 
umfassende Umfragen nicht vorliegen. 
Gleichwohl veröffentlichte der Nord-
westdeutsche Rundfunk (NWDR), die 

größte Sendeanstalt in Westdeutschland, 
offizielle Zahlen. So weist eine Rund-
funkhörerstatistik des Senders von 1952 
aus, dass zum Zeitpunkt der frühesten 
Erhebung, zum 1. April 1946, knapp 
2,66 Millionen Hörer in der britischen 
Zone gemeldet gewesen seien, am 
1. April 1947 knapp 2,96 Millionen, zum 
1. April 1948 3,27 Millionen und zum 
1. April 1949 bereits 3,7 Millionen. Nach 
der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland habe die Zahl der gemelde-
ten Hörer in Nordwestdeutschland zum 
1. April 1950 demnach etwa 4,17 Millio-
nen betragen.42 Ein weiterer Hinweis fin-
det sich in den 1950 vorgelegten Ergeb-
nissen der Abteilung Hörerforschung des 
NWDR. Hier wird festgestellt, dass im 
Sendegebiet des NWDR bei einer Ein-
wohnerzahl von 21,8 Millionen „etwas 
mehr als 2,6 Millionen Hörer“ registriert 
seien.43 Dies wäre also ein Anteil von 
etwa zwölf Prozent. Diese Zahlen bezif-
fern jedoch nur die offiziell angemeldeten 
und zahlenden Hörer. Tatsächlich ist von 
einem deutlich größeren Prozentsatz an 
„Hörenden“ auszugehen, zumal die meis-
ten Geräte in einem Familienhaushalt 
standen und es bereits insofern eine Reihe 
von regulär „Mithörenden“ gab. In der 
Studie „Für wen senden wir?“ ermittelte 
die NWDR-Hörerforschung folgende 
Zahlen: Es gebe rund 4,21 Millionen an-
gemeldete Hörer – Stand dieser gegen-
über April 1950 leicht erhöhten Zahl ist 
der 1. Juli 1950. Die Partner dazu ge-
rechnet, kommt die Hörerforschung auf 
eine fast doppelt so große Zahl von rund 
8,3 Millionen Hörern, mit Kindern und 
Jugendlichen sogar auf 10,34 Millionen.44 
Dies entsprach einer Dichte von knapp 50 
Prozent. 

Eine Gruppe ist bei diesem Zahlenwerk 
jedoch von vorneherein ausgeschlossen – 
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die der Schwarzhörer. Deren Zahl muss 
für die britische Zone zu diesem Zeit-
punkt vorsichtig mit ein bis zwei Millio-
nen angesetzt werden.45 Sie standen in 
den ersten Jahren des Nachkriegsrund-
funks nicht im Mittelpunkt des Interesses 
der Rundfunkverantwortlichen. Diese 
widmeten sich zunächst anderen Aufga-
ben wie dem Aufbau der Sender und der 
Abwehr von staatlichen und politischen 
Begehrlichkeiten, der Suche nach ver-
trauenswürdigem Personal sowie der 
Einübung neuer, kritischer Formen des 
Journalismus.46 Diese Prioritätensetzung 
änderte sich im Laufe der Jahre, spätes-
tens 1948/49 mit der Übergabe der Sen-
der in deutsche Hände. In der britischen 
Zone markierte die von der Besatzungs-
macht zum 1. Januar 1948 erlassene Mili-
tärverordnung Nr. 118 den Beginn einer 
weit gehenden Selbstständigkeit des 
Nordwestdeutschen Rundfunks als öf-
fentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in 
deutscher Verantwortung. Die Sender in 
der amerikanischen und französischen 
Zone folgten 1949. Je mehr Verantwor-
tung sie übernahmen, desto wichtiger 
wurde es, den neuen gebührenfinanzier-
ten, öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten die Eigenständigkeit abzusichern 
und auch nach außen zu demonstrieren. 

Die wirtschaftliche Grundlage für alle 
programmlichen und personellen Ent-
wicklungen, aber auch für die anstehen-
den technischen Innovationen bildete die 
Rundfunkgebühr, die auch nach der Wäh-
rungsreform im Juni 1948 unverändert 
zwei D-Mark pro Monat betrug.47 Für die 
Rundfunkverantwortlichen ging es um 
nicht weniger, als die immer größer wer-
denden Institutionen auf eine solide fi-
nanzielle Basis zu stellen. Von 1950 an 
rückten so auch die Schwarzhörer ins 
Visier der Anstalten, die sie fortan mit 
aufwändigen Kampagnen umwarben. 
Obwohl die Abteilung Hörerforschung 
des NWDR bereits im März 1950 auf-
grund von Umfrageergebnissen mahnte, 
„der Bekämpfung des Schwarzhörens 
grössere Aufmerksamkeit zu widmen“48, 
schloss sich der Nordwestdeutsche Rund-
funk als letzte öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalt dieser Entwicklung erst zum 
Jahresende 1950/51 an. Mit einem Sen-
degebiet, das die Länder Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen sowie den Stadtstaat Hamburg 
umfasste, war der NWDR allerdings be-
züglich der Einwohnerzahl und damit der 
(potentiellen) Gebührenzahler in einer 
gegenüber den anderen Sendern ver-
gleichsweise komfortablen Ausgangspo-
sition. 

 

4. Die Schwarzhörer im juristischen Spannungsfeld von Post und Rundfunk 

Trotz des durch die Nachkriegswirren 
partiell undurchsichtigen Dickichts an 
noch gültigen, nicht mehr gültigen und 
neu in Kraft getretenen Gesetzeswerken 
gab es eine Vorschrift, die das Schwarz-
hören auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
unverändert verbot. Im Fernmeldeanla-
gengesetz (FAG) vom 14. Januar 1928 
war festgelegt worden, dass dem Reich 
das ausschließliche Recht zum Errichten 
und Betreiben von Funkanlagen zustehe, 
worunter sowohl Rundfunksende- als 

auch Rundfunkempfangsanlagen zu ver-
stehen sind. Ausgeübt wurde dieses Recht 
durch den Reichspostminister. Paragraf 
15 des FAG regelte in diesem Zusam-
menhang auch die Bestrafung von 
Schwarzhörern. „Wer vorsätzlich entge-
gen den Bestimmungen dieses Gesetzes 
eine Fernmeldeanlage errichtet oder be-
treibt, wird mit Gefängnis oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar“, 
heißt es in Absatz 1. Der darauf folgende 
Absatz legt fest: „Mit Gefängnis oder mit 
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Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich 
a) Genehmigungspflichtige Fernmeldean-
lagen unter Verletzung von Verleihungs-
bedingungen errichtet, ändert oder be-
treibt, b) Nach Fortfall der Verleihung, 
die zur Beseitigung der Anlage getroffe-
nen Anordnungen der Deutschen Reichs-
post innerhalb der von ihr bestimmten 
Frist nicht befolgt.“ In Absatz 3 ist ver-
brieft: „Wer eine der im Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 bezeichneten Handlungen 
fahrlässig begeht, wird mit Geldstrafe 
bestraft“. Artikel 4 schließlich legt fest: 
„In Fällen der Abs. 2 und 3 wird die Tat 
nur auf Antrag der Deutschen Reichspost 
verfolgt.“49 Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden diese Vorschriften des FAG 
Schritt für Schritt an die Gegebenheiten 
angepasst. 

Unmittelbar nach der Kapitulation der 
Deutschen Wehrmacht hatten die Besat-
zungsmächte das hoheitliche Fernmel-
derecht übernommen und legten zunächst 
auch die Höhe der Rundfunkgebühren 
fest. Sie beschlagnahmten die Sender und 
ließen diese von den Militärregierungen 
selbst betreiben. In den Jahren 1947/48 
wurde der Rundfunk in den Besatzungs-
zonen wieder an deutsche Stellen überge-
ben. Bezüglich des Gebühreneinzugs und 
der Kompetenzfestlegung zwischen 
Rundfunk und Post finden sich zonen-
weise durchaus unterschiedliche Rege-
lungen. So bedurfte beispielsweise eine 
Gebührenänderung im Falle des Süddeut-
schen Rundfunks der Zustimmung des 
Landtags; im Falle des Bayerischen 
Rundfunks lag dies allein in den Händen 
der öffentlich-rechtlichen Anstalt. Die 
Anstalten ermächtigten in aller Regel die 
Post dazu, die Gebühren einzuziehen, 
jedoch war es ihnen gesetzlich freige-
stellt, dies zu tun – oder gegebenenfalls 
auch eigenverantwortlich zu regeln. 

Mit dem Grundgesetz und seinen Arti-
keln 123 und 124 wurde 1949 das FAG in 
(das über dem Landesrecht stehende) 

Bundesrecht überführt. Auf der Seite der 
Rundfunksender – also bei Fragen zu 
Sendeanlagen etc. – waren die betreffen-
den Vorschriften allerdings noch vom 
faktisch bis zum Jahr 1961 gültigen Be-
satzungsrecht des Gesetzes Nr. 5 der Alli-
ierten Hohen Kommission (AHK) über-
lagert.50 Auf der Seite des Empfängers – 
also bei allen Regelungen, die die Hörer 
betreffen – hatte das FAG volle Gültig-
keit. Mit anderen Worten: Für den nicht 
zahlenden Hörer galt, dass sein Tun 
strafbar war. 

In welcher Häufigkeit und Form die Vor-
schrift zur Anwendung kam, ist heute nur 
schwer nachzuvollziehen. Für den Ham-
burger Raum sind keine staatsanwalt-
schaftlichen Akten mehr erhalten, die 
Auskunft über Verfahren betreffend der 
juristischen Ahndung des Schwarzhörens 
geben könnten. Lediglich drei Fälle we-
gen Vergehens gegen das Gesetz über die 
Fernmeldeanlagen konnten aus dem 
Raum Göttingen und Braunschweig bis 
zu den frühen 1950er Jahren eruiert wer-
den. Die Angeklagten wurden zur Zah-
lung der hinterzogenen Gebühren sowie 
zu Geldstrafen in Höhe von 20 bis 75 D-
Mark verurteilt. Darüber hinaus wurden 
ihre Rundfunkgeräte beschlagnahmt. Im 
Nichteintreibungsfalle des Geldes, so 
wiesen die Gerichtsurteile aus, sollte für 
die Summe von je fünf D-Mark ein Tag 
Gefängnis treten.51 

Zumindest in den unmittelbaren Nach-
kriegsjahren bis zur Gründung der Bun-
desrepublik blieb eine Strafverfolgung 
mutmaßlich die Ausnahme. Schwarzhö-
ren dürfte ähnlich wie „Kohlenklau“ als 
eine aus der Not geborene Untugend ge-
golten haben. Zwar war Letzteres für das 
schiere Überleben notwendig, dennoch 
dürfte der Hunger nach Information und 
die brennende Neugier darauf, wie es mit 
dem eigenen Land weiterginge, für diese 
Zeit nicht zu unterschätzen gewesen sein. 
Ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein 
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der Schwarzhörer scheint es nicht gege-
ben zu haben, im übrigen fehlen entspre-
chende Quellen, die das belegen könnten. 

Rundfunkgebühr als Programment-
gelt?  

Ebenfalls in das Spannungsfeld von Post 
und Rundfunk gehört die Frage nach der 
grundsätzlichen Rechtsnatur der Gebüh-
ren. „Der NWDR möchte gute Program-
me senden und seine freien Mitarbeiter, 
die Schriftsteller, die Komponisten, die 
Fachleute und Musiker anständig bezah-
len“, begründete der NWDR und argu-
mentierte: „Reichhaltigkeit des Pro-
gramms und Tempo des Ausbaus sind 
aber direkt von den Einnahmen abhän-
gig“.52 Gebühren für ein gutes Pro-
grammangebot – das klingt überzeugend. 
Dass die Hörergelder dem Sender zu-
kommen, ist jedoch das Ende einer lan-
gen und komplizierten Entwicklung des 
Verhältnisses von Post zu den Rundfunk-
anstalten. Zu dem Zeitpunkt, als der 
Rundfunk entstand, war die „Rundfunk-
gebühr“ mitnichten eine Gebühr für die 
Sender, die das Programm veranstalteten, 
sondern für denjenigen, der dessen Über-
tragung ermöglichte – und das war die 
Post. Sie vergab fernmelderechtliche Li-
zenzen, die die Rundfunkanbieter und -
empfänger zum Betreiben einer jeweili-
gen Funkanlage berechtigten. Dies war 
auch Inhalt des bereits beschriebenen 
Fernmeldeanlagengesetzes vom 
14. Januar 1928. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Rundfunkgebühr also keineswegs 
eine Gegenleistung des Hörers für das 
Programm der Sender, sondern eine Zah-
lung für die Vergabe eines staatlichen 
Hoheitsrechts, aus der keine Ansprüche 
gegenüber den Sendegesellschaften abge-
leitet werden konnten. Die Gebühr, die 
vom Postboten kassiert wurde, stand zu 
100 Prozent der Post zu, die deren Höhe 
festsetzte und über die Verteilung an die 
Sendegesellschaften bestimmte. 

Bis Ende des Jahres 1945 zog die Post die 
Gebühren weiterhin durch den Briefträger 
ein und zu großen Teilen blieb das Geld 
in der Hand der Post. Als sich schließlich 
vom 25. bis 27. November 1946 Vertreter 
aller vier Rundfunkstationen in den Be-
satzungszonen beim Interalliierten Kon-
trollrat zu einer ersten gemeinsamen Sit-
zung trafen, ergab ein Erfahrungsaus-
tausch, dass die Aufteilungspraxis zwi-
schen Sendern und der Post in den ein-
zelnen Zonen durchaus unterschiedlich 
gehandhabt wurde: „In Bayern behält die 
Post 75 Prozent dafür ein, dass sie die 
Sender unterhält und die Gebühren ein-
zieht; Radio München erhält nur 25 Pro-
zent der Einnahmen. Für die gleichen 
Dienste nimmt die Post der französischen 
Zone nur 35 Prozent in Anspruch; 65 
Prozent fließen dem Südwestfunk zu. In 
der britischen Zone werden die Gebühren 
im Verhältnis 50:50 zwischen Post und 
NWDR geteilt. In Württemberg-Baden 
und Hessen, wo die Strahlungsanlagen 
von den Rundfunkstationen selbst betrie-
ben werden, erhält ‚Radio Stuttgart’ 55 
Prozent und der Frankfurter Sender, was 
er benötigt, ca. 50%“, bilanziert das Pro-
tokoll eines Treffens von Rundfunkver-
antwortlichen.53 

Die Regelung, das Gebührenaufkommen 
50:50 zwischen Post und NWDR zu tei-
len, galt seit dem 1. November 1945. In 
späteren Rundfunkgesetzen wurde dieser 
Gebührenschlüssel dann neu festgelegt. 
Für den NWDR war diesbezüglich in der 
geänderten Verordnung 118 von 1949 
fixiert, dass dem Sender ein Anteil von 
75 Prozent, der Post ein Anteil von 25 
Prozent an den Hörergebühren zustehe. 
Ungeklärt aber blieb die Frage nach dem 
Charakter der Gebühr, ob sie eine Li-
zenzgebühr oder eine Programmgebühr 
darstellt. Über diese Frage wurde heftig 
diskutiert, nicht nur sender- und postin-
tern, sondern auch öffentlich. „[W]enn 
statt der Post die Sender die Gebühren 
einzögen und die Post abfinden würden, 
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kämen Rufer und Hörer leichter in den 
gewünschten Kontakt“, warb beispiels-
weise Autor Peter Bauer in der Zeitschrift 
„Rufer und Hörer“ um eine Alternative 
zum bisherigen Vorgehen.54 Die Diskus-
sion sollte erst im März 1968 juristisch 
entschieden werden. Damals erkannte das 
Bundesverwaltungsgericht an, dass die 
Rundfunkgebühr in voller Höhe den 
Rundfunkanstalten für ihre Programm-
gestaltung zustehen würde und keine von 
der Post zu beeinflussende Hoheitsgebühr 

sei. Die Post sei lediglich für die techni-
schen Modalitäten des Empfangs zustän-
dig, die Gebührenkompetenz liege bei 
den Bundesländern. Dass entsprechende 
Argumente auch von Seiten des NWDR 
bereits in den 1950er Jahren auf die A-
genda gesetzt wurden, bedeutete gleich-
sam ein klares Statement im umkämpften 
Kompetenzfeld zwischen Post und Rund-
funk.55 Dem NWDR gelang es damals, 
seine Gestaltungsmacht zu erweitern. 

 

5. In der Hauptsache gegen die Schwarzhörer.  
Die Anfänge der Schwarzhörer-Werbekampagnen beim SWF 

In der Tat hatten steigende Rundfunkge-
bühren unmittelbaren Einfluss auf die 
Programmgestaltung. Immerhin mussten 
ab den 1950er Jahren die Kosten für den 
allgemeinen Programmausbau und die 
Entwicklung des Fernsehbetriebes ge-
deckt werden. Je mehr Geld die Sender 
zur Verfügung hatten, umso besser konn-
ten sie diese Aufgaben in Angriff neh-
men. So versuchten die Rundfunkanstal-
ten den Hebel dort anzusetzen, wo sie 
gute Chancen vermuteten – bei den 
Schwarzhörern. Eine der ersten Anstal-
ten, die in dieser Hinsicht aktiv wurden, 
war der Südwestfunk (SWF), die Rund-
funkanstalt für Rheinland-Pfalz und das 
südliche Baden-Württemberg. Hier lief in 
der Zeit vom 15. Februar bis zum 
31. März 1950 eine erste Werbeaktion. In 
diesem Zeitabschnitt gewann der Sender 
mehr als 90.000 neue Hörer, wobei er in 
seiner Statistik, die die Neuzugänge nach 
Oberpostdirektionen gliedert, 77.550 Hö-
rer auf Werbungen zurückführt und 
15.796 Hörer als „Normalzugänge“ aus-
weist. So verfügte der SWF am 31. März 
1950 über einen Bestand an 778.836 zah-
lenden Rundfunkteilnehmern. 

Bereits im Januar hatte der SWF den 
Hinweis auf die bevorstehende Aktion in 
einem Schreiben an seine Mitarbeiter 

lanciert. „Die Werbung muss durch Pro-
paganda unterstützt werden“, postulierte 
der Intendant Friedrich Bischoff in einem 
Rundschreiben.56 Dazu sollten auch die 
SWF-Mitarbeiter beitragen, die zur Teil-
nahme an einem Wettbewerb „für einen 
schlagkräftigen Titel, der auch in Form 
eines Werbeverses (möglichst als Zwei-
zeiler) gehalten sein kann“, aufgefordert 
wurden. Dezidiert wies der Intendant auf 
die besondere Strategie der Werbeaktion 
hin. Es sei bei der Formulierung des Ver-
ses „besonders darauf zu achten, dass für 
das Rundfunkhören und den Rundfunk 
ganz allgemein geworben und nicht auf 
den Südwestfunk allein abgestellt werde. 
Außerdem solle sich die Werbung nicht 
ausdrücklich auf „Schwarzhören“ oder 
„Schwarzhörer“ beziehen“, es gehe nicht 
um „eine bestimmte Schicht, sondern den 
breiten Hörerkreis“. In einem Schreiben 
des Verwaltungsratsmitglieds Paul Buch-
holz wurde allerdings offensichtlich, dass 
diese Behauptung geschäftliches Kalkül 
war, um der Aktion ein wohlgelitteneres 
Renommee zu verschaffen: „Es wird 
selbstverständlich nicht bestritten, dass 
diese Aktion in der Hauptsache gegen die 
Schwarzhörer gerichtet ist“, offenbarte er 
am 15. März 1950 gegenüber dem 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer für die Pfalz, Max Zahn, 
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der die Aktion zuvor öffentlich kritisiert 
hatte. Auch die Begründung hielt Buch-
holz sogleich bereit: „Es gibt in solchen 
Fällen immer zwei Methoden, um den 
Missbrauch einer Einrichtung zu beseiti-
gen. Man droht entweder mit Strafen, 
wozu aber z. Zt. die gesetzlichen Grund-
lagen wenig geeignet sind, oder man 
macht es so, wie es der Steuerfiskus oft 
gemacht hat. Man führt eine Amnestie 
ein und verzichtet auf die Bestrafung der 
Schuldigen, wenn diese nur von einem 
bestimmten Zeitpunkt ab ordnungsge-
mäss bezahlen. Die häufige Anwendung 
dieser Steueramnestien hat bewiesen, 
dass dieser Weg sehr zweckmäßig ist und 
zum Erfolg führt".57 Übertragen auf den 
Fall der Schwarzhörer und mit einem 
Blick auf die Amnestieregelungen des 
Jahres 1924 ist Zahn mit dieser Argumen-
tation partiell Recht zu geben. Amnestien 
waren mutmaßlich wirkungsvoller als die 
Androhung und Vollstreckung von Stra-
fen, die es zuvor eben auch gegeben hat-
te. 

Der SWF setzte indes zu diesem Zeit-
punkt auf eine umfassende Werbestrate-
gie: In 212 Theatern der ehemaligen fran-
zösischen Zone lief einen Monat lang 
Kinowerbung. Der im Sender gekürte, 
etwas bieder anmutende Slogan „Rund-
funkhören ist sehr wichtig, doch es ist 
gebührenpflichtig“ zierte farbige Werbe-
plakate. Darüber hinaus gab es Post-
wurfsendungen, Inserate in 30 Zeitungen 
der französischen Zone und Handzettel, 
die beim Karnevalszug im rheinland-
pfälzischen Koblenz verteilt wurden.58 
Der Politikwissenschaftler Kurt Sonthei-
mer diskutierte im Jugendfunk mit jungen 
Hörern über die Frage „Ist Schwarzhören 
ein Verbrechen?“.59 Für die ersten drei 
geworbenen Rundfunkteilnehmer zahlte 
der SWF dem Werber jeweils fünf D-

Mark, für jeden weiteren pauschal zwei 
D-Mark. Insgesamt beliefen sich die Kos-
ten für die Aktion auf 46.460 D-Mark. 
Jeder dazu gewonnene Hörer – unabhän-
gig, ob es sich um geworbene Hörer oder 
„Normalzugänge“ handelte – „kostete“ 
also rund zwei D-Mark und war damit 
nach nur einem Monat gezahlter Rund-
funkgebühr wieder zurück in der SWF-
Kasse. Rundfunkwerbung war ein loh-
nendes Geschäft. 

Profitables „sanftes“ Werben  

Die SWF-Aktion mit ihrer „sanften Art“ 
der Hörerwerbung basierte auf einem 
ausgeklügelten Prämiensystem für die 
Hörerwerber. So wurden zum Beispiel 
die ersten fünf Meldungen ausgezeichnet 
sowie jede 5.000. Werbung, die besten 
Werber eines Tages, der erste Tagesein-
gang einer Werbung, der höchste Tages-
posteneingang und schließlich Werber, 
die mehr als 100 Neuanmeldungen zu 
verzeichnen hatten. Der SWF zeigte sich 
überaus spendabel. Er verteilte Nähma-
schinen und Fotoapparate, der Student 
E. Limburg erhielt für den 
1. Tageseingang am 28. Februar 1950 
sogar eine Acht-Tage-Reise. Auch Ak-
tentaschen, Armbanduhren, Elektroherde, 
Radioapparate, Lampen, ein Damenfahr-
rad und sogar ganze Wohnausstattungen 
wie für „2-Zimmer mit Küche“ und ein 
DKW-Motorrad wurden vergeben.60 Of-
fenbar war die mit der Aktion betraute 
Hörerwerbungs-Abteilung selbst mit gro-
ßem Elan bei der Sache. Das belegen jene 
zahllosen und individuell gestalteten – 
mitunter sogar in Versen verfassten – 
Schreiben, mit denen die Abteilung Hö-
rerwerbung sich mit Glückwünschen an 
Prämiengewinner wandte oder auf Anre-
gungen aus Kreisen der Hörerschaft rea-
gierte.  
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Brief an die Bundespost: So dezent brachte der SWF kleine, kritische Bitten hervor.  
Quelle: SWR, Historisches Archiv Baden-Baden, Bestand Verwaltungsdirektion, V 9853. 

Südwestfunk, Hörerwerbung an die Deutsche Bundespost Bohlsbach / b. Offenburg 

2.3.59 

Liebe Bundespost! 

Vorgestern traf bei uns ein Werber des Südwestfunks, Richard R[...], ein, der uns seine erste und einzige 
Werbung persönlich überbrachte. Er sagte uns, daß Sie, die Post, ihn nach Offenburg geschickt haben, da 
sämtliche Karten so wie so über Offenburg weitergeleitet werden müssen. Das Postamt in Offenburg hat den 
Herrn weiter an uns verwiesen, sodaß unser Werber eine Strecke von etwa 100 km zurücklegen mußte, um 
uns diese eine Karte zu überbringen. 

Wir möchten Sie doch bitten, jede Werbekarte anzunehmen, und wenn sie auch nur eine einzelne ist; denn 
wir weisen unsere Hörer immer wieder darauf hin, daß auch Werber, die nur eine oder zwei oder drei Karten 
abzugeben haben, zu einer Prämie kommen können. 

In der Anlage überreichen wir Ihnen den Antrag auf Erteilung einer Rundfunk-Genehmigung, der eine 
Bohlsbacher Einwohnerin betrifft, mit der Bitte um Einziehung der Gebühren. 

Mit freundlichem Gruß 

SÜDWESTFUNK 
Hörerwerbung 

 

“Halten Sie also bitte Augen und Ohren offen”: Der SWF gab Tipps zur Hörerwerbung. 
Quelle: SWR, Historisches Archiv Baden-Baden, Bestand Verwaltungsdirektion, V 9853. 

Südwestfunk, Hörerwerbung an Frau Thea M[...] aus Rodenbach / bei Kaiserslautern 

3.3.50 

Liebe Frau M[...]! 

Mit Bedauern haben wir lesen müssen, daß Ihr Bemühen um den zweiten und dritten neuen Hörer 
nicht von Erfolg gekrönt war. Nun glauben wir, Ihnen hier einen kleinen Tip verraten zu können, 
wie Sie doch noch zu Ihren Dreien kommen können. 

In den Tagen vom 14. bis 18. März fährt durch Ihr Gebiet eine Stör-Such-Kolonne der OPD Neu-
stadt/Haardt, die ausgerüstet ist mit Funk- Mess- und Störsuchgeräten. Erfahrungsgemäß beein-
druckt das Erscheinen dieser Kollone die noch nicht zahlenden Rundfunkhörer derart, daß sie den 
Bitten eines Werbers meistens sofort nachgeben und nun somit ihre Pflicht erfüllen. Halten Sie also 
bitte Augen und Ohren offen! Die Wagen sind erkenntlich an dem Plakat der Hörerwerbung und 
natürlich auch durch einen Lautsprecherwagen. 

Es würde uns freuen, wenn Sie nun doch Erfolg haben; vielleicht lassen Sie es uns wissen. 

Mit freundlichem Gruß 

SÜDWESTFUNK 
Hörerwerbung 
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“Glauben Sie etwa, dass Sie der Langjährigste sind?” Mit fprschem Humor ging der SWF 
auf seine Hörer zu.   
Quelle: SWR, Historisches Archiv Baden-Baden, Bestand Verwaltungsdirektion, V 9853. 

Südwestfunk, Hörerwerbung an Herrn Franz J. L[...] aus Kaiserslautern / Pfalz. 

10.3.50 

Lieber „Lauterer“ Hörer! 

Wieso Irrtum! Wer sprach devon, dass 34.000, – inzwischen bereits 44.000 neue Hörer – sich aus Besitzern 
neuer Geräte rekrutieren? Es war uns klar, dass wir mit unserer Werbung einen grossen Teil der „Schwarzhö-
rer“ erfassen würden. Nur vermeiden wir dieses Wort, da es einen irgendwie hässlichen Beigeschmack hat. 
Es ist ja eine alte Tatsache: Wenn man Menschen sagt, wie sie wirklich sind, somit also das Kind beim Na-
men nennt, sind sie verärgert; wenn man es ihnen aber in netter Form serviert, dann werden sie lachen und 
unserer Bitte nicht mehr widerstrebend gegenüberstehen. 

Die Sache mit dem ältesten (langjährigsten) Hörer ist gar nicht so schlecht und wäre durchaus ein Vorschlag, 
über den es sich einmal reden liesse. Wir wollen sehen, was wir in dieser Hinsicht tun können. Glauben Sie 
etwa, dass S i e der Längjährigste sind? Na, uns sollte es nur freuen! 

Mit freundlichem Gruß 

SÜDWESTFUNK 
Hörerwerbung 

 

“Um diese Busch-Zitat auf uns zu wenden” – die Schwarzhörer-Werber beim SWF entwi-
ckelten sichtlich Spaß an ihrer Arbeit.   
Quelle: SWR, Historisches Archiv Baden-Baden, Bestand Verwaltungsdirektion, V 9853. 

Südwestfunk, Hörerwerbung an Frau Luise S[...] aus Freiburg / Brsg. 

10.3.50 

Liebe Hörerin! 

Es ist ein Brauch von altersher, 
wer Sorgen hat, hat auch Likör! 
Um dieses Busch-Zitat auf uns zu wenden: 
Mehr Hörer heisst: Mehr Geld zum Senden 

Doch die Preise, die für uns’re Werber ausgegeben, 
die bezahl’n die „Anständigen“ niemals in ihrem Leben. 
Die begleichen vielmehr selbst die „schwarzen Hörer“, 
die bisher waren ew’ge Rundfunkstörer. 

Denn von denen kommt ja jetzt 2 Mark herein 
40.000 mal 2 müssen 80.000 D-Mark sein. 
Wenn Sie sich mal das genau bedenken, 
werden Sie uns weiter auch 2 D-Mark gerne schenken. 

Mit freundlichem Gruss 

SÜDWESTFUNK 
Hörerwerbung 
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Das Postamt übermittelt Wünsche – und so gab’s für Erwin R. ein Fahrrad, komplett mit 
Lampenanlage.   
Quelle: SWR, Historisches Archiv Baden-Baden, Bestand Verwaltungsdirektion, V 9853. 

Südwestfunk, Hörerwerbung an Herrn Erwin R[...] aus Ravensburg / Wttbg. 

3.3.50 

Lieber Herr R[...]! 

Der 1. März brachte uns die 20 000-ste Werbung und Ihnen, der sie abgegeben hat, als Tagesprämie ein Fahr-
rad, komplett mit Lampenanlage und Gepäckträger. 

Wir hatten uns bei Ihrem Postamt erkundigt und dabei erfahren, daß Sie an diesem Fortbewegungsmittel 
bestimmt viel Freude haben werden. 

Wir hoffen, daß diese auch der Fall ist, und beglückwünschen Sie nochmals zu Ihrem Preis. 

Mit freundlichem Gruß 

SÜDWESTFUNK 
Hörerwerbung 

 

 

Klare Absage ans Denunzieren von Schwarzhörern: Der Südwestfunk bezog gegenüber 
den Hörern klar Stellung.   
Quelle: SWR, Historisches Archiv Baden-Baden, Bestand Verwaltungsdirektion, V 9853. 

Südwestfunk, Hörerwerbung an Herrn W. Sch[...] aus Jungingen b. Hechingen 

31.3.50 

Lieber Herr Sch[...]! 

Kurz vor Abschluß der Hörerwerbung erreicht uns Ihr Brief mit Vorschlägen für die Erfassung von Schwarz-
hörern. Wir halten Ihre Vorschläge etwas für zu rigoros. Besonders ablehnend stehen wir dem Vorschlag 
gegenüber, daß der Einwohner unseres Sendegebiets, der einen Schwarzhörer anzeigen kann, als Belohnung 
DM 100,-- erhält. Wir sind bewußt von dieser Möglichkeit, die andere Sendegesellschaften durchführen, 
abgegangen und haben eine Werbung durchgeführt, die ohne Denunzieren und bis heute knapp 75.000 Hörer 
gebracht hat. Alle anderen Regelungen zur Erfassung von Schwarzhörern müssen schon durch ein Bundesge-
setz getroffen werden. 

Mit freundlichem Gruß 

SÜDWESTFUNK 
Hörerwerbung 
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Förderung des Denunziantentums?  

Die Aktion fand im Südwesten Deutsch-
lands nicht nur Zustimmung. „Auf einen 
groben Klotz gehörte schon immer ein 
grober Keil“, kritisierte die „Pirmasenser 
Zeitung“ am 1. März 1950 die „gut ge-
meint[e]“ Aktion, die ihr allerdings „nicht 
der richtige Weg zu sein“ schien. Wirk-
lich Abschrecken und Abhilfe schaffen 
könne nur eines, nämlich ausnahmslos zu 
bestrafen. „Wenn einmal erst einige hart-
näckige Schwarzhörer durch entspre-
chende Strafen empfindlich an ihrem 
Geldbeutel getroffen worden sind und 
diese Tatsache entsprechend publiziert 
worden ist, dann werden die übrigen es 
sich wohl überlegen, ob sie wegen zwei 
Mark im Monat ein solches finanzielles 
Risiko eingehen wollen.“61 Viel deutli-
cher äußerten sich darüber hinaus jene, 
die in der Aktion einen Aufruf zum De-
nunziantentum sahen.62 Den Vorwurf, 
eben jenes Spionieren und Denunzieren 
zu fördern, sah der SWF als ungerechtfer-
tigt an – wenngleich dies durchaus rund-
funkintern thematisiert wurde. Im Proto-
koll der gemeinsamen Sitzung des Rund-
funk- und Verwaltungsrats am 27. und 
28. März 1950 findet sich der Hinweis, 
dass hier über die bereits noch während 
des Ablaufs der Aktion geäußerte Kritik 
gesprochen worden ist. Man formulierte 
folgenden Standpunkt: „Rundfunk- und 
Verwaltungsrat distanzieren sich einmü-
tig von den jeder Grundlage entbehren-
den Artikeln in der Presse, die der Hö-
rerwerbeaktion des SWF Förderung des 
Denunziantentums, Nazimethoden u.ä. 
vorwerfen“. Die Aktion des SWF sei 
vielmehr vorbildhaft: „Andere westdeut-
sche Rundfunkanstalten wollen dem Bei-

spiel des SWF bald folgen“.63 Obwohl 
beide Gremien mit dieser Prognose recht 
behalten sollten, waren die denunziatori-
schen Effekte der Aktion de facto ein 
Thema. So erhielt die Abteilung Hörer-
werbung eine Reihe von Schreiben, in 
denen Nachbarn die Namen von 
„Schwarzhörern“ preisgaben. Adolf R. 
aus Kenzingen beispielsweise schlug dem 
SWF vor, in seinem Ort durch eine „be-
sondere Durchsage“ den Schwarzhörern 
„das Herz ein wenig klopfen zu lassen“.64 
Der SWF erteilte diesem Ansinnen eine 
Absage: „Da jedoch durch diese Durch-
sage unser innerhalb der Hörerwerbung 
eingeschlagener Weg verlassen würde, 
weil es dann vom Schwarzhörer jeden-
falls als Drohung aufgefaßt würde, haben 
wir davon Abstand genommen.“65 Ande-
re Hörer forderten den Sender auf zu er-
läutern, inwiefern die Werbeaktion einer 
„Aufforderung zur Denunziation“66 
gleichkomme. Immer wieder übte sich 
die Abteilung Hörerwerbung deshalb in 
Rechtfertigungsrhetorik. „Wie aus den an 
die Haushalte geschickten Postwurfsen-
dungen und aus der Anweisung an die 
Post hervorgeht, soll diese Werbung im-
mer eine Werbung bleiben und in keinem 
Fall mit irgendwelchen Druckmitteln eine 
Anmeldung erzwungen werden“, argu-
mentierte die Abteilung Hörerwerbung 
beispielsweise in einem Schreiben vom 
2. März 1950 an die Hörerin Elsa L., die 
den SWF zuvor um eine Stellungnahme 
gebeten hatte. „Wer also glaubt, es vor 
seinem Gewissen verantworten zu kön-
nen“, so wird dem Schreiben abschlie-
ßend noch liberal hinzugefügt, „dem 
bleibt es überlassen weiterhin schwarz zu 
hören“.67 
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6. „Restlose Erfassung“.  
Schwarzhörerbekämpfung beim Bayerischen Rundfunk  

Eine Taktik ganz anderer Art verfolgte 
man in Bayern. „Kontrolle“ lautete hier 
die klare Devise. Bezeichnend war in 
diesem Sinne, dass die für die Anwer-
bung von Schwarzhörern zuständige Ab-
teilung sich nicht als „Hörerwerbung“ 
bezeichnete, sondern als „Hörerermitt-
lung“. Um Hörer zu „ermitteln“, rekru-

tierte der BR im Jahr 1950 600 Arbeitslo-
se,68 die in Anklang an polizeiliches Vor-
gehen in insgesamt zwölf „Ermittlungs-
gebieten“ (ab September 1950) tätig wur-
den. Sie hatten wiederum so genannte 
Ermittlungsleiter über sich, die über ihre 
Arbeit wachten. 

 

 

Systematische Ermittlung – beim BR ging man strategisch und rigide gegen Schwarzhörer 
in allen Teilen des Landes vor. Quelle: Bayerischer Rundfunk. Historische Dokumentation. 
HD/689. 
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Eine Anweisung für jene Ermittlungslei-
ter vom 30. August 1950 offenbart dabei 
rigorose Methoden, die an Mechanismen 
der erst wenige Jahre zuvor überwunde-
nen staatlichen Kontrolle privater Berei-
che erinnern. So bestünden die Aufgaben 
der Ermittlungsleiter  

a) „In der Überwachung der einzelnen 
Ermittler hinsichtlich einer zügigen und 
gründlichen Bearbeitung der zugeteilten 
Hörerbezirke. 

b) In der Klärung besonderer Fälle, vor 
allem auch in Bezug auf Zusammenarbeit 
mit den Postämtern. 

c) In einer Kontrolltätigkeit hinsichtlich 
der Einhaltung der zugeteilten Hörerbe-
zirke. 

d) In der Ablösung ungeeigneter Ermitt-
ler und deren Ersatz durch zuverlässigere 
Kräfte. 

e) In der Verpflichtung neuer Ermitt-
ler.“69 

Ein gnadenvoller Umgang mit Schwarz-
hörern, so wie ihn sich der SWF auf die 
Fahnen geschrieben hatte, sollte es beim 
BR nicht geben. Erklärtes – und in seiner 
Metaphorik in Anbetracht der jüngsten 
deutschen Vergangenheit geradezu er-
schreckendes – Ziel war die „restlose 
Erfassung der Schwarzhörer“. Dazu 

müssten, so ist wiederum der strengen 
Anweisung zu entnehmen, „die Ermittler 
ständig auf eine sorgfältige Arbeitsweise 
hingewiesen werden, von deren Ausfüh-
rung sich der Ermittlungsleiter durch 
Stichproben zu überzeugen hat. In Bezir-
ken, in denen die erste Phase bereits ab-
geschlossen ist, sind die Ermittler anzu-
weisen, bei der Nachprüfung abgemelde-
ter Hörer alle Mietparteien [Unterstrei-
chung im Original] der Häuser zu über-
prüfen, in denen ein solcher Hörer nach-
gewiesen ist. Hierdurch wird im Verlauf 
mehrerer Monate eine erhebliche Anzahl 
von Haushaltungen nochmals überprüft, 
wodurch die Anzahl der bei der ersten 
Aktion nicht erfassten Schwarzhörer er-
heblich verringert werden dürfte.“ 

Um eine zusätzliche Kontrollinstanz ein-
zubauen, sollten „über die Durchführung 
der Kontrolltätigkeit (…) wöchentliche 
Berichte abzugeben“ sein, die wiederum 
in einem Monatsbericht zusammengefasst 
werden und dezidiert Auskunft geben 
sollten „über die Kontrollroute, über die 
Arbeit der Ermittler und deren spezielle 
Tätigkeit, über durchgeführte Stichpro-
ben, über die Anzahl der innerhalb des 
Gebietes im Verlauf eines Monats durch 
unsere Ermittler getätigten Neuanmel-
dungen, über erfolgte Ablösungen und 
Neuverpflichtungen von Ermittlern, über 
die Tendenz hinsichtlich An- und Ab-
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meldungen innerhalb des Kontrollgebie-
tes, sowie die dort herrschenden Emp-
fangsverhältnisse, über besondere Vor-
kommnisse.“ Insbesondere jene, die ihr 
Rundfunkgerät abgemeldet hatten, er-
schienen dem BR generell verdächtig – 
und an vorderster Stelle überprüfenswert: 
„Unter Zuhilfenahme der ausgehändigten 
Listen70 sind daher alle abgemeldeten 
Hörer, [sic!] auf eine weitere Inbetrieb-
nahme ihrer Rundfunkgeräte zu überprü-
fen. Hinter der jeweiligen Anschrift muss 
der Erfolg der Überprüfung angeben 
werden. Diese Angaben sind auf jeder 
Liste durch die Unterschrift des Ermitt-
lers zu bescheinigen.“71 Kein Zweifel: 
Die „restlose Erfassung“ wurde ernst 
genommen. Immerhin sah man sich in 
einer rechtlich klaren Position. 

Rechtswidrig – und „vom moralischen 
Standpunkt nicht vertretbar“  

 „Bedenken Sie bei der Durchführung 
Ihrer Tätigkeit stets“, wies eine weitere 
Anweisung an die Ermittler auf die 
Rechtfertigung des BR-Vorgehens hin, 
„dass sich der Schwarzhörer nicht allein 
eines rechtswidrigen Verhaltens schuldig 
gemacht hat, sondern darüber hinaus sein 
Tun auch vom moralischen Standpunkt 
nicht vertretbar ist. Hunderttausende von 
Hörern befinden sich in einer wirtschaft-
lich schwierigen Lage und bezahlen oft 
unter Hintanstellung anderweitiger Be-
dürfnisse ihre Rundfunkgebühren pünkt-
lich. Die sozialen Leistungen des Bayeri-
schen Rundfunks, wie sie sich z. B. in der 
Gewährung von Gebühren-Erlass und 
Freistellen für Blinde, Krankenhäuser, 
Altersheime, Schwerkriegsbeschädigte, 
Sozialrentner und Fürsorge-Empfänger 
ausdrücken, könnten bedeutend erhöht 
werden, wenn es gelingt, die Schwarzhö-
rer in den Kreis der Gebührenzahler ein-
zubeziehen“.72 Flankiert wurde die Akti-
on mit ausgehängten Plakaten, die der 
Aufdruck zierte: „Wer schwarz in Äther-

wellen fischt, wird eines Tages doch er-
wischt!“.73 

Obwohl auch beim Bayerischen Rund-
funk die Verwaltungsdirektion den Er-
mittlern eine Provision von drei D-Mark 
sowie zusätzlich 20 Prozent des Betrages, 
der sich aus einer eventuellen Gebühren-
nachzahlung ergeben konnte,74 für jeden 
neu erworbenen Hörer versprach, ist auch 
hier der Unterschied der rigiden BR-
Methode zum „sanften“ Vorgehen des 
SWF deutlich. Die Drei-D-Mark-Prämie 
kam nur den Ermittlern, keinesfalls den 
Ermittelten zugute. Rigoros wurde das 
Ziel der „restlosen Erfassung“ aller Hörer 
proklamiert und dessen Umsetzung mit 
Mitteln angestrebt, die sich in der Praxis 
nicht selten am Rande der Legalität be-
wegten. Denn ähnlich wie die heutigen 
GEZ-Angestellten verfügten die Ermittler 
des Bayerischen Rundfunks nicht über 
Kompetenzen, die ihnen den Zutritt zu 
Wohnungen und deren Kontrolle erlaub-
ten. Durch geschicktes Agieren und of-
fenbar auch forsches Auftreten gelang 
dies jedoch immer wieder, so dass eine 
Reihe von Beschwerden beim BR ein-
ging. Verwaltungsdirektion und die Ab-
teilung Hörerermittlung sahen sich da-
durch veranlasst, in einem Rundschreiben 
vom 25. August 1950 die Ermittler darauf 
hinzuweisen: „Auf Grund verschiedener 
Reklamationen bitten wir Sie bei der 
Ausübung der Ermittlertätigkeit Ihren 
Lichtbildausweis unaufgefordert [Un-
terstreichung im Original] vorzuzeigen.“ 

Auch die Denunziation war ein Mittel, 
das durchaus gutgeheißen wurde. Die 
Historikerin Karin Falkenberg verweist in 
diesem Zusammenhang darauf, dass bei-
spielsweise Gasmann oder Elektrozähl-
Ableser, die ja regelmäßigen Zugang zu 
Privatwohnungen hatten, Schwarzhörer 
anzeigten.75 Solches Vorgehen sollte je-
doch nicht allzu sehr in die Öffentlichkeit 
treten und so wurden die Ermittler im 
Zuge der Kritik an ihren Methoden an-
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gewiesen, „künftig die Namen von Hö-
rern, Postbeamten usw., die Hinweise zur 
Ermittlung von Schwarzhörern geben, 
diskret zu behandeln und nicht als ‚Be-
weismittel’ gegenüber dem vermutlichen 
Schwarzhörer zu verwenden.“76 

In bereits zitierten „Anweisung für Er-
mittlungs-Leiter“ aus der darauf folgen-
den Woche wurde dieses Anliegen noch 
einmal bekräftigt: „Ferner ist darauf zu 
achten“, so wird hier geraten, „dass Er-
scheinung und Umgangsformen den An-
forderungen entsprechen, die mit Rück-
sicht auf das Ansehen des Bayerischen 
Rundfunks gestellt werden müssen.“ Bei 
„Nichteinhaltung der in Bezug auf die 
Durchführung der Ermittlertätigkeit fest-
gelegten Bestimmungen, Vertrauenswür-
digkeit usw.“ wird den Ermittlern konse-
quent damit gedroht, „das Vertragsver-
hältnis sofort“ zu kündigen.77 

Nachdem im Herbst 1950 die forcierte 
Schwarzhörerermittlung für die Dauer 
einiger Wochen betrieben wurde, teilten 
Verwaltungsdirektion und die Hörerer-
mittlung mit, dass künftig der Frage der 
Gebührennachzahlung eine „größere 
Aufmerksamkeit“ zu widmen sei. Der 
Zeitraum, für den die Nachgebühren er-
hoben werden konnten, betrage fünf Mo-
nate und „sobald die soziale Lage des 
neuen Hörers eine Gebührennachzahlung 
zumutbar erscheinen“ lasse, solle diese 
auch in Angriff genommen werden – not-
falls durch „geeignete Nachforschungen 
(…), ab welchem Zeitpunkt das Rund-
funkgerät betrieben wird.“78 Ebenso 
streng wie dies bei der Erfassung der 
Schwarzhörer im Allgemeinen war, sahen 
auch bezüglich der eingetriebenen Gelder 
die Anweisungen an die Ermittler aus: 
„Die Ablieferung der einkassierten Be-
träge soll möglichst täglich beim zustän-
digen Postamt erfolgen“, lautete eine 
Vorschrift. „Bei entfernter gelegenen 
Postämtern ist eine Ablieferung innerhalb 

von 3 Tagen zulässig. Diese – nur in 
Ausnahmefällen gestattete – Abliefe-
rungsfrist darf jedoch unter keinen Um-
ständen überschritten werden.“79 Kein 
Intendant warb beim BR mit schlagkräf-
tiger Argumentation um ein „Mehr“ an 
Hörern, keine Prämien wurde für jene 
vergeben, die sich „zum Guten bekehren“ 
ließen. In Bayern wehte den Schwarzhö-
rern ein schärferer Wind um die Ohren 
als in anderen Ländern. 

Gründe für den Hardliner-Kurs  

Über eine Erklärung für dieses Vorgehen 
lässt sich nur spekulieren. Ein aussage-
kräftiger Hinweis jedoch ist, dass sich die 
Rechtsgrundlage für den Einzug der Hö-
rergebühren im Falle des Bayerischen 
Rundfunk zu Beginn der 1950er Jahre 
anders darstellte als für andere öffentlich-
rechtliche Anstalten. So enthielt das Ge-
setz über die Errichtung und die Aufga-
ben einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Der Bayerische Rundfunk“80 in Paragraf 
13 die Bestimmung, dass ausschließlich 
der „Bayerische Rundfunk“ das Recht zur 
Vergabe von Erlaubnissen zum Betrieb 
einer Fernmeldeanlage innehabe und die-
se gegen eine Gebühr von zwei D-Mark 
an Hörer vergebe. Der Paragraf 14a des 
BR-Gesetzes sah zudem jene Strafvor-
schrift vor, die sich für die anderen An-
stalten aus dem Fernmeldeanlagengesetz 
von 1928 ableitete. Wer demnach im Ge-
biet des BR ohne eine Befugnis ein 
Rundfunkempfangsgerät in Betrieb 
nimmt, „wird mit Geldstrafe bis 150 D-
Mark oder mit Haft bestraft“, die Tat 
würde dabei ausschließlich auf Antrag 
des Bayerischen Rundfunks verfolgt.81 
Im Gegensatz zu anderen Anstalten, die 
sich dieses Aufgabengebiet mit der Post 
teilten, war der BR in dieser Hinsicht also 
autark. Er konnte sich auf eine Rechts-
vorschrift berufen, Kompetenzprobleme 
zwischen verschiedenen Institutionen 
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bestanden für ihn nicht, was mög-
licherweise den Weg für den Hardliner-

Kurs im Umgang mit den Schwarzhörern 
geebnet hat. 

 

7. Appelle „an das Gute in dem Herrn Schwarzhörer“.  
Die erste Aktion des NWDR 1951  

Kurz vor dem Jahreswechsel 1950/51 
sorgte schließlich der NWDR im Nord-
westen der Republik für Schwarzhörer-
Schlagzeilen. Eine Schar von Journalisten 
– Vertreter von großen Tageszeitungen, 
von Pressediensten und Fachzeitschriften 
– war am 29. Dezember anwesend, als 
Mitarbeiter des Senders in einer Presse-
konferenz verkündeten, dass ab dem 
1. Januar eine sechswöchige Aktion „zur 
Gewinnung der Schwarzhörer“ starte.82 
Der NWDR wolle an die übrigen Rund-
funkanstalten der Republik aufschließen, 
die zuvor schon solche Aktionen durch-
geführt hatten. Erklärtes Ziel dieser ersten 
Aktion war, „die Schwarzhörer dafür zu 
gewinnen, sich freiwillig zu Normalhö-
rern zu bekennen und in der Öffentlich-
keit ein Gefühl dafür zu erwecken, daß es 
einfach nicht recht ist, wenn ein Teil der 
Hörerschaft für einen anderen mitbe-
zahlt.“ Weil „der Weg ins neue Jahr mit 
besten Vorsätzen gepflastert zu sein 
pflegt“, appellierte der NWDR an „das 
Gute in dem Herrn Schwarzhörer“83 und 
warb für eine gerechte Hörergemein-
schaft. Natürlich beinhaltete die Melange 
aus Interessen auch finanzielle Aspekte: 
„Der sehr kostspielige Ausbau des UKW- 
und Fernsehnetzes läßt überdies nicht zu, 
daß der NWDR als einzige Rundfunkan-
stalt auf diese Aktion verzichtet“, erklärte 
die entsprechende Pressemitteilung am 
Jahresende den Versuch der Haushalts-
konsolidierung.84 

Der SWF stand Pate  

Als der NWDR mit dieser Nachricht an 
die Öffentlichkeit trat, lagen Monate der 
Planung hinter ihm. NWDR-Mitarbeiter 

Günther Sawatzki war für die Koordinie-
rung der Aktion abgestellt worden, ihm 
standen außerdem zwei Sekretärinnen 
und Aushilfskräfte zur Seite. Aufmerk-
sam beobachteten sie, was die anderen 
Anstalten unternommen hatten. Die Akti-
on des Südwestfunks stand für die 
NWDR-Pläne Pate. So schrieb der SWF-
Justitiar Carl Haensel am 16. September 
1950 an den Intendanten Friedrich Bi-
schoff, dass die „Herren vom NWDR“ in 
der vorherigen Woche „bei der Post“ in 
Frankfurt am Main gewesen seien, wo sie 
sich über die aktuelle Werbeaktion des 
Hessischen Rundfunks informiert und 
angeregt hätten, „dass anschließend an 
die hess. Werbeaktion eine große Aktion 
im NWDR stattfindet“. „Diese Aktio-
nen“, so machte Haensel deutlich, „sind 
der unsrigen nachgebildet“.85 

Im Herbst 1950 liefen beim NWDR und 
bei den für den Gebühreneinzug zustän-
digen Poststellen die Vorarbeiten auf 
Hochtouren. Beispielsweise gab es ein 
NWDR-intern durchgeführtes Preisaus-
schreiben, mit dem ein schlagkräftiger 
Slogan für die Hörerwerbung gesucht 
wurde. 400 Einsendungen seien zu ver-
zeichnen gewesen.86 Ein Gewinner ist im 
überlieferten Material allerdings nicht 
mehr festzustellen. Als schließlich An-
fang Dezember ein Etat von 90.000 D-
Mark zur Verfügung gestellt wurde,87 
nahmen die einzelnen Werbeaktivitäten 
konkrete Züge an. Mit großem Aufwand 
ging es am 1. Januar 1951 los: Die Brief-
zusteller verteilten rund 6,1 Millionen 
Postwurfsendungen; 24.000 große und 
3.200 kleinere Plakate zierten die Wände 
der Postämter und die gelben Postzu-
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stellwagen; neun motorisierte Werbeko-
lonnen fuhren mit 350 wetterfesten und 
auf Leinwände gezogenen Plakaten, 
Sprachansagen und Musikabspielungen 
durch das Land. Hinzu kamen knapp ein-
einhalb Millionen Werbekarten. Für das 
NWDR-Radio-Programm wurden 48 
Sketche von zwei bis vier Minuten Länge 
produziert. Zwei Werbemittel indes of-
fenbaren besonders den Zeitkolorit: Der 
„Schwarzhörerschlager“ sollte sich mit 
seinem Refrain „Dein Rundfunknachbar 
ist empört, er zahlt und du hast schwarz 
gehört“, der einem Plakattext entnommen 
war, den Hörern einprägen. Und das „ge-
sungene Pausenzeichen“ griff die den 
NWDR-Hörern bekannte Melodie auf 
und verband sie mit der eingängigen Fra-
ge: „Ist der Rundfunk bezahlt?“ Viele 
Hörer von einst können sich noch an die-
se Maßnahmen des Nordwestdeutschen 
Rundfunks erinnern, in den Archiven 
lassen sie sich bedauerlicherweise nicht 
mehr auffinden. 

Der Erfolg der ersten Hörerwerbeaktion 
des Nordwestdeutschen Rundfunks war 
durchschlagend. Zwischen dem 1. Januar 
und dem 15. Februar 1951 konnten 
691.000 neue Hörer gewonnen werden. 
„Bei einer Einwohnerzahl von 
24.316.000 in der Britischen Zone am 
1. Januar 1951 ist in dieser Zeit die Ge-
samtzahl unserer Hörer von 4.317.000 
auf 5.039.099 angestiegen, d. h. von 
17,7 Prozent auf 21,2 Prozent der Bevöl-
kerung“, weist der Abschlussbericht Sa-
watzkis stolz aus – nicht ohne die Ergeb-
nisse noch einmal mit anderen Sendean-
stalten zu vergleichen: „Der Bayerische 
Rundfunk hatte am 1. Januar eine Hörer-
dichte von 18 Prozent, der Hessische 
Rundfunk überholte ihn knapp, sodass 
der NWDR – wenn man von Radio Bre-
men (22,5 Prozent) absieht, in seinem 
Gebiet jetzt die grösste Hörerdichte er-
reicht haben dürfte.“88 

„Zwischen Scylla und Charybdis“:  
Die Werbemethoden  

Charakteristisch für diese Aktion war das 
zwischen moderaten Maßnahmen und 
einer durchaus aggressiv-bildhaften Spra-
che pendelnde Vorgehen. Demonstrativ 
wurde eine Strafverfolgung der „Übeltä-
ter“ ausgesetzt; auf einen „allzu scharfen 
Druck, der die Hörer verstimmen könn-
te“, sollte verzichtet werden. Die Aktion 
diene – so der NWDR gegenüber der 
Presse – lediglich dazu, „Verständnis und 
guten Willen“ zu wecken.89 „Für den 
NWDR stand von vorneherein fest, daß 
an die Freundlichkeit appelliert werden 
sollte, und daß die Drohung mit dem 
Staatsanwalt nicht angewandt werden 
durfte“, schrieb „Die Ansage“, der Pres-
sedienst des NWDR, am 19. Januar 1951. 
„Der NWDR hat versucht, zwischen der 
Scylla des Verschweigens der möglichen 
bösen Folgen und der Charybdis des dro-
henden Warnens einen Mittelweg zu fin-
den: im Grunde tut er nichts anderes, als 
daß er seinen Hörern die Lage möglichst 
freundlich und möglichst amüsant immer 
wieder so darstellt wie sie ist.“90 Der Er-
folg des Vorgehens, dessen rücksichts-
volle Sanftheit mitunter auch Kritik pro-
vozierte, habe dieser Taktik im Nachhi-
nein recht gegeben: Dass sich jetzt durch 
die Aktion „die Zahl der freiwilligen Hö-
rer auf über fünf Millionen gestellt hat“, 
spreche für sich. Hieraus ließen sich auch 
Parallelen ziehen: „Man kann aus dem 
Verlauf dieser Werbung mit einigem 
Recht darauf schließen, wie gut sich in 
Deutschland der Verkehr zwischen einer 
Institution oder einer Behörde und mit 
dem Publikum ohne autoritären Zwang 
erledigen läßt“.91 

Zu diesem Weg des Handelns mit „Samt-
handschuhen“ gehörte wie schon im Falle 
des SWF, dass neue Hörer von Privatper-
sonen geworben werden konnten. Je grö-
ßer die Zahl der geworbenen Hörer, desto 
attraktiver war die Prämie. So verschenk-
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te der NWDR in einer Zeit, als viele Fa-
milien in der Phase des Wiederaufbaues 
sich um einen bescheidenen Wohlstand 
bemühten, nützliche Gegenstände wie 
Gasherde, Bettdecken, Bügeleisen, Heiz-
kissen, Schnellkochtöpfe, Brotröster, Ak-
tentaschen, Füllfederhalter, Fahrräder, 
Radiogeräte und UKW-Vorsatzgeräte – 
oder sogar eine Zweizimmereinrichtung 
im Wert von 2.750 D-Mark. In der zwei-
ten Hälfte der Aktion konnten schließlich 
auch Haushaltsgeräte eigener Wahl aus-
gesucht werden, was von den Teilneh-
mern offenbar mit großem Zuspruch an-
genommen wurde.92 Außerdem gab es 
kleinere Geldprämien: Für jeden neu ge-
worbenen Hörer zwei Mark. Die erfolg-
reichsten Werber der ersten Aktion konn-
ten, so findet sich im Abschlussbericht, 
704, 724, 881 und 1.332 neue Hörer 
gewinnen.93 

Von einem solchen Prämiensystem, das 
war den Organisatoren bewusst, konnten 
auch jene profitieren, die eigentlich „nur“ 
geworben, nicht aber eigens belohnt wer-
den sollten. Je nach Absprache mit 
Freunden und Bekannten war es also 
durchaus möglich, als langjähriger 
Schwarzhörer noch mit einem „Gewinn“ 
die bis dato gepflegte Gebührensünde zu 
beenden. Vom NWDR wurde das in Kauf 
genommen. Das gute Geschäft galt für 
beide Partner – für den Rundfunk und für 
den ehemaligen Schwarzhörer. „Hörer-
bindung“ und die Arbeit am eigenen 
Image waren in dieser Phase zentraler 
Bestanteil der Aktion: Der NWDR brach-
te sich ins Gespräch, er machte sich zum 
Bestandteil alltäglichen Lebens im 
Nordwesten des jungen Nachkriegs-
deutschlands und mit ein wenig Glück 
hatte man „seinem“ Sender sogar den 
neuen Herd zu verdanken. 

Während der SWF sich dabei auf ein aus-
schließlich, schonendes Vorgehen gegen 
Schwarzhörer konzentrierte und sogar 
vermied, Schwarzhörer gezielt als solche 

anzusprechen, wich die Methode des 
NWDR hiervon allerdings partiell ab. 
Denn vielfach setzte er auf eine durchaus 
aggressive Metaphorik: „Der Schaden 
trifft nicht den ‚Funk’. Das ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts“, heißt 
es in einer Pressemitteilung zum Start der 
ersten Aktion, „der Schaden trifft die 
über vier Millionen Normalhörer des 
NWDR. Also seine Nachbarn und guten 
Freunde, deren zwei D-Mark Monatsge-
bühr dem Rundfunk das Arbeiten erst 
ermöglichen.“ Dieses hier verwendete 
Bild des Schwarzhörers als „Schädling“, 
der sich auf Kosten der „Hörergemein-
schaft“ bereichert, ist zwar durchaus vor 
dem Hintergrund eines zeitgenössisch-
unbedarften Sprachduktus zu verstehen – 
es weckt aber gleichwohl Erinnerungen 
an Sprachbilder der nationalsozialisti-
schen Propaganda, die in den Kriegsjah-
ren denjenigen, der „Feindsender“ hörte, 
als Gegner der „Volksgemeinschaft“ 
brandmarkte. Hieran wurde angeknüpft. 
Eben auch der Nichtzahler schade der 
Gemeinschaft der zahlend Hörenden. 
Gewendet wurde diese Argumentation in 
einen moralischen Appell: Nicht Zwang 
sollte schädliches Verhalten verändern, 
sondern Einsicht: Vor der „Bekämpfung“ 
der Schwarzhörer stand ihre Bekehrung. 

Mit dem Wellendetektiv  
gegen „hartnäckige Schwarzhörer“  

Auffällig ist darüber hinaus die angedroh-
te Verschärfung der Maßnahmen, die 
greifen sollte, wenn besonders hartnäcki-
gen Schwarzhörern nicht mit Überzeu-
gungsarbeit beizukommen sei. Dann 
nämlich müsse der so genannte „Wellen-
detektiv“ eingesetzt werden – eine Appa-
ratur, dessen „Vorfahren“ bereits im 
Kriege in Aktion waren. NWDR-
Techniker hätten – so wurde mitgeteilt – 
„hochempfindliche Spezialgeräte für 
‚friedliche Zwecke’ entwickelt, für den 
‚Kampf gegen hartnäckige Schwarzhö 
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rer’“.94 Gleichwohl ist die mi-
litärische Metaphorik dieser 
Worte nicht zu übersehen und 
war wohl auch beabsichtigt. 
Die Funktionsweisen der Ap-
paratur seien einfach: „Durch 
Mauern und Wände hindurch 
sagt dies Gerät, wo Rundfunk 
gehört wird“. Über die Funkti-
onsweise hüllte man sich in 
geheimnisvolles Schweigen: 
„Das Ganze ist keine Hexerei, 
obwohl über die technischen 
Prinzipien aus naheliegenden 
Gründen nichts gesagt werden 
kann. Das Gerät ist so klein 
wie ein preiswerter Rundfunk-
apparat, es zeigt aussen zwei 
Skalen und einen Peilrahmen. 
Ein Mann kann den Wellende-
tektiv bequem und unauffällig 
in der Hand tragen und damit 
leicht jede Treppe ersteigen, 
ohne dass er ein Kabel nachzu-
schleppen braucht.“ Jeder 
Schwarzhörer sei so zu entde-
cken, ließ der NWDR die po-
tentiellen Übeltäter fürchten, 
„in Laubenkolonien“ genauso 
wie in „Villenvierteln“. Die soziale Stel-
lung schützte also nicht, vor dem Wel-
lendetektiv waren alle gleich. Die Aktion 
richtete sich eben nicht nur gegen „die 
Kleinen“. Überall drohte die Entlarvung 
unlauteren Tuns: „In Mietshäusern muss 
man von Stockwerk zu Stockwerk wan-
dern und das Ausschlagen der Skalenzei-
ger beobachten. Da die Normalhörer alle 
in einer Kartei eingetragen sind, lassen 
sich die Schwarzhörer leicht feststellen.“ 
Bewusst wurde der Wellendetektiv-
Einsatz für die Entwicklung von Scham-
gefühlen inszeniert. „Es gibt oft über-
raschte Gesichter, wenn es plötzlich an 
der Tür klopft und freundliche Männer 
einem auf den Kopf zusagen, daß, vom 
Marktplatz angemessen, in dieser Woh- 
 

„Keine Hexerei“: Der Wellendetektiv 
sollte Schwarzhörer enttarnen. Quelle: 
StA HH. 621-1. NDR. 1343. 

nung ein Rundfunkgerät angepeilt wur-
de.“95 

Trotz aller massiv propagierten Bedro-
hungsszenarien ist die Relevanz und 
Tauglichkeit des Wellendetektivs für ei-
nen flächendeckenden Einsatz zu bezwei-
feln. Zwar ist die Existenz solcher Geräte 
seit den 1930er Jahren nachgewiesen, 
allerdings wurden sie wohl nie in ausrei-
chend großer Anzahl für einen größeren 
Gebrauch hergestellt.96 Der Wellendetek-
tiv war demnach zwar keine öffentlich-
keitswirksame Erfindung, aber seine Rol-
le wurde im Rahmen der Schwarzhörer-
Aktion drastisch zum Aufbau einer 
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Drohkulisse eingesetzt. Anders als der 
SWF vertraute der NWDR nicht allein 
auf die behutsame Überzeugungskraft 
seiner Werbestrategie, sondern drohte im 
Falle von deren Unwirksamkeit mit mas-
siveren Maßnahmen. Das Überführtwer-
den vor den Augen aller Leute, die pein-
lichen Bloßstellung unmoralischen Han-
delns sollte dabei eine noch größere Wir-
kung entfalten als die bloße Androhung 
der Anwendung von Rechtsvorschriften. 

Aufschlussreich ist an dieser Stelle der 
Vergleich mit dem Vorgehen beim Baye-
rischen Rundfunk. Hier wurde zwar keine 
„Geheimwaffe“ anschaulich in Szene 
gesetzt, dafür rückten „Ermittler“, deren 
Auftreten fast geheimpolizeilich anmute-
te, den Schwarzhörern rigoros zu Leibe. 
Vor diesem Hintergrund gewinnt die 
NWDR-Strategie an Kontur. Denn kenn-

zeichnend für die erste Hörerwerbeaktion 
des NWDR war das Pendeln zwischen 
liberalen und autoritären Methoden, zwi-
schen Prämien und Wellendetektiv oder – 
wenn man so will – zwischen „Zucker-
brot und Peitsche“. Der NWDR positio-
nierte sich damit methodisch zwischen 
der „weichen“ südwestdeutschen und der 
„harten“ bayerischen Gangart – ein Vor-
gehen, dem tiefe Widersprüchlichkeit zu 
eigen war: Will man einen Hörer bekeh-
ren und im Guten von der besseren Hand-
lungsalternative überzeugen – notfalls 
eben auch mit einem kleinen Anreiz in 
Form einer Prämie –, so setzt dies ein 
Verständnis des Hörers als mündigen, 
ernst zu nehmenden Konsumenten vor-
aus. Wird dem jedoch kontrollierend, 
Scham und Angst einflössend mit einem 
Wellendetektiv zu Leibe gerückt, so of-

fenbart dies ein anderes Ver-
ständnis des Rundfunkkunden. 
SWF und BR beschritten hier 
jeweils geradlinigere Wege: Ers-
terer wollte noch stärker Hörer im 
Allgemeinen werben und forciert 
eine ausschließlich auf Prämien 
setzende Variante „im Guten“ an 
den Tag legen; dem BR dagegen 
ging es allein um das Auffinden 
das Gesetz brechender Schwarz-
hörer und deren Bestrafung. Der 
NWDR aber warb offensiv und 
drohte dennoch im Hintergrund 
mit unerbittlicher Bloßstellung. 
Die zu diesem Zeitpunkt größte 
Anstalt der Republik wagte es 
nicht, souverän der Überzeu-
gungskraft seines Programms und 
den spendablen Prämien zu ver-
trauen, sondern hielt sich die Hin-
tertür offen, notfalls auch massi-
ven Druck auszuüben. 

Überraschte Gesichter. Der Wel-
lendetektiv überführt eine 
Schwarzhörerin. Quelle: StA HH. 
621-1. NDR. 1343. 
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Schwarzhörerwerbung und Trittbrett-
fahrer  

Offenbar haben die beschriebenen „Wer-
bemethoden“ Hörer inspiriert, auf diesem 
Gebiet eine mögliche Erwerbsquelle zu 
wittern: So bot Hans-Georg Paxmann, 
Inhaber einer Berliner Filmproduktions-
filme für „Werbe-, Industrie- und populär 
wissenschaftliche Filme“ am 11. Juni 
1952 dem NWDR – unaufgefordert – die 
Herstellung eines „farbigen Trickfilmes“ 
an, der den Sender „in dem Bestreben, 
das Schwarzhörertum einzudämmen un-
terstützen“ solle. Paxmann legte einen 
Entwurf einschließlich Szenenbeschrei-
bung bei. „Aus einem schwarzen Hinter-
grund sieht man zunächst nur misstrau-
isch ein Paar rollende Augen blicken, 
dann werden riesengrosse Ohren erkenn-
bar, die sich einem Rundfunkgerät zunei-
gen, aus dem tönende Noten springen. 
Das jetzt erkennbare groteske Männlein 
verschliesst noch ängstlich das Fenster. 
Man schwenkt von dem völlig verschlos-
senen Fenster auf ein geöffnetes, durch 
das man eine Familie sieht, die ebenfalls 
dem Rundfunkkonzert zuhört. Diese Sce-
ne im hellen Tageslicht“, so beschreibt 
Paxmann das Setting, das mit klaren Zu-
weisungen von Hell (gutes Verhalten) 
und Dunkel (schlechtes Verhalten) agiert. 
Neue Szenen werden dargestellt, es 

taucht eine „Sippe der Schwarzhörer“ 
auf, „die sich alle ähnlich sind im Ausse-
hen, nämlich schwarz von Kopf bis Fuss 
mit riesigen Ohren behaftet“. Schließlich 
offenbart sich das Schwarzhörertreiben, 
eine kontrollierende Postbeamtin enttarnt 
schließlich „die ganze Sippe“, während 
diese „an den Kabeln des Sendeturms 
nagt, und dieser sich bereits zu neigen 
beginnt.“ Das Happy End: „So wie sie 
ihre Gebühr entrichten, werden sie lang-
sam weise und bekommen nun wieder 
das Aussehen von normalen Men-
schen.“97 

Das hier offenbarte Bild des Schwarzhö-
rers als sozialgefährlicher Parasit, dessen 
Darstellung durchaus an die klischeehaf-
ten Darstellungen der Juden erinnerte, ist 
an dieser Stelle zwar nur singulärer Aus-
druck einer Privatperson. Da der NWDR 
seine Ablehnung, die Paxmann ungefähr 
einen Monat nach Eingang seines Schrei-
bens zuging, jedoch lediglich mit dem 
formalen Argument, man wolle eben 
nicht außerhalb des Funks um die 
Schwarzhörer werben, begründete und 
hierbei die Ästhetik der Darstellung un-
angetastet ließ, sollte die Beschreibung an 
dieser Stelle nicht fehlen. Vermutlich 
entsprach die Darstellung einer gewissen 
Form von „Zeitgeist“. 

 

8. Kosten und Nutzen? Die zweite Aktion des NWDR 1952  

Das Ergebnis der ersten Hörerwerbeakti-
on – fast 700.000 neue Hörer – war für 
den NWDR so überzeugend, dass er eine 
Fortsetzung plante. In seinem Schlussbe-
richt zur ersten Aktion stellte Sawatzki 
ein neuerliches Vorgehen gegen 
Schwarzhörer in Aussicht. Erst durch die 
erste Aktion seien überhaupt „Unterlagen 
gewonnen worden, die eine weitere, ge-
lenkte Schwarzhörerbekämpfung in Zu-
kunft möglich macht. Die Schwarzhörer 
sitzen immer noch in manchen Gegenden 

gehäuft: die Hörerdichte von 30 bis 50 
Prozent (der Haushaltungen, nicht der 
Einwohner) kontrastiert lebhaft mit der 
Hörerdichte etwa in Hamburg (über 90 
Prozent).“ Deshalb schlug Sawatzki vor, 
„nach einer Pause, in der die Bundespost 
energisch durchgreift, eine gezielte Wer-
beaktion von kurzer Dauer durchzufüh-
ren, deren Umrisse folgendermassen aus-
sähen: 10 bis 14 Tage, in denen Amnestie 
gewährt wird, vorher gelegentliche Mel-
dung über bestrafte Schwarzhörer, nun 
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Intensivierung lokaler Pressearbeit, kleine 
[sic! Gemeint ist: keine] Sachprämien, 
sondern nur Geldprämien, möglichst von 
3 DM statt 2 DM für jeden Geworbenen, 
weil die Feinarbeit wesentlich mühevoller 
ist, Einsatz ab 25. April oder 25. Mai, 
damit der Erste zeitlich umgriffen wird, 
keinerlei Erfolgsmeldungen in den A-
bendnachrichten. Die Bundespost ist ge-
fragt worden und begrüsst diesen Vor-
schlag.“98 Auch der Verwaltungsrat des 
NWDR ließ am 24. und 25. Februar 1951 
den Erfolg der Aktion noch einmal Revue 
passieren. Im Zuge der Sitzung wurde 
angeregt, „dass Generaldirektor Dr. 
Grimme die neuen Hörer in einer Rund-
funkansprache begrüsst und ihnen die 
programmatischen Absichten des NWDR 
und die Möglichkeiten der Sender- und 
Programmverbesserung durch ihren Bei-
tritt zur Hörergemeinschaft des NWDR 
erläutert“. In dieser Sitzung befürwortete 
der Verwaltungsrat ebenfalls, „die 
Schwarzhöreraktion in regelmäßigen Ab-
ständen von einem Jahr zu wiederho-
len“.99 

„Zahl die kleine Funkgebühr …“  

Doch die Planungen zogen sich hin. Erst 
am 10. November 1952 startete die zwei-
te Hörerwerbeaktion von Post und 
NWDR, die bis zum 13. Dezember 1952 
dauerte. Der Organisationsplan sah vor, 
dass sich die Werbung „im wesentlichen 
auf die bei der ersten Aktion entwickelten 
Formen stützen“ solle, „die sich als 
durchaus erfolgreich erwiesen haben“. 
Als solche wurden ausgemacht: Post-
wurfsendungen für alle Haushaltungen, 
Plakate für Postwagen und Postämter der 
neun Oberpostdirektionen, Werbung 
durch ein Prämiensystem, Sendung von 
„blackouts“, die „an passenden Stellen 
des Nachmittags- und Abendprogramms 
überraschend eingesetzt wurden“, eine 
„[a]llabendliche Durchsage am Schluss 
des Nachrichtendienstes über den Stand 

der Aktion und die Prämierung hervorra-
gender Werber“ sowie „Fahrten von 
Lautsprecherwagen in kleine Städte und 
Landgemeinden, wobei gleichzeitig Ent-
störtrupps auffällige Empfangsstörungen 
feststellten und beseitigten“.100 

„Die Ansage“ indes wies auf ein Novum 
der Aktion hin: Dieses Mal wurden auch 
die Gebührenzahler in die Aktion einbe-
zogen und aufgefordert, sich an einem 
„Dichter-Wettstreit“ zu beteiligen: „Der 
NWDR sucht die zugkräftigsten zweizei-
ligen Werbeverse gegen das Schwarzhö-
ren“.101 Aus mehr als 200.000 Einsen-
dungen wurde der Spruch „Zahl die klei-
ne Funkgebühr, hör die ganze Welt da-
für“ ausgewählt.102 Der Gewinner, Wil-
helm Hacker aus Flensburg, wurde mit 
einem Preisgeld von 1.200 D-Mark be-
lohnt.103 Eingesetzt wurde dieser Slogan 
auf vielfältige Weise: „In allen Postan-
stalten des NWDR-Sendebereichs werden 
jetzt himmelblaue Plakate mit dem Zwei-
zeiler (…) aufgehängt. Tausende von 
Post-Kraftwagen fahren das gleiche Pla-
kat durch die Straßen.“104 

Eine weitere Attraktion dieser zweiten 
Werbemaßnahme war die Suche nach den 
„neun treuesten Hörern in den neun O-
berpostdirektionen im NWDR-
Sendebereich“.105 Anhand alter Rund-
funk-Genehmigungen – einige von ihnen 
trafen als „bemooste Rundfunkquittun-
gen, manche von anno 1924“ beim 
NWDR ein – wurden insgesamt neun Mal 
neun, also „81 ‚Veteranen am Lautspre-
cher’“ ausgezeichnet und mit einem per-
sönlichen Anerkennungsschreiben 
Grimmes und einer Rundfunkgebühren-
befreiung auf Lebenszeit belohnt.106 

„Die Kralle in der Samtpfote“  

Auch in dieser zweiten Aktion gab es für 
den Fall der Fälle die Option auf rigidere 
Maßnahmen. Zwar wurde nach außen 
nach wie vor betont, „dass unsere Aktion 
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auf Höflichkeit und vernünftigem Zu-
spruch beruht.“ Die Schwarzhörer seien 
„so anzusprechen, wie wir selber ange-
sprochen zu werden wünschen“. Denn: 
„Wer von Demokratie reden will, kann 
unsere Methode als demokratisch be-
zeichnen; denn sie erwartet von der ver-
nünftigen freiwilligen Entscheidung des 
Einzelnen Leistungen, die eigentlich 
durch das Gesetz erzwungen werden 
könnten.“107 Dennoch konstatierte ein 
internes Papier, dass nicht zuletzt durch 
die erste Aktion „die Strafbarkeit des 
Schwarzhörens in viel höherem Masse 
bekannt ist“, weshalb „in den Spielen 
gelegentlich die Kralle in der Samtpfote 
gezeigt werden“ solle, wenngleich „na-
türlich auf eine ansprechende und hu-
morvolle Weise.“ Dazu wurde gleichsam 
angeregt, „ob etwa zu Beginn der Aktion 
in jeder OPD 3-5 in jeder Hinsicht krasse 
Schwarzhörerfälle zur gerichtlichen Ver-
urteilung gebracht und Pressemäßig-
kommentiert [sic!] werden.“108 

Nachweisbarer Erfolg  

Schon während diese zweite Aktion lief, 
die schließlich für 426.594 neue Hörer 
sorgen sollte, gab es Debatten um ihren 
Nutzen im Verhältnis zu den verursach-
ten Kosten. In einem Schreiben an den 
Ersten Direktor Franz Schmidt echauf-
fierte sich Finanzdirektor Georg Hubrich, 
„dass der unmittelbare Aufwand bis jetzt 
mehr als doppelt so hoch sein wird als 
das letzte Mal“. Zwar musste Hubrich 
einräumen, dass er „eine gewisse Mitver-
antwortung tragen“ müsse, da ihm „Be-
darfsanforderungen für Ausgaben ver-
schiedenster Art für diese Aktion“ zur 
Unterzeichnung vorgelegt worden sind. 

Dennoch empörte er sich in einem Mo-
ment, als die endgültige Zahl der neu 
geworbenen Hörer noch lange nicht 
feststand, darüber, dass offenbar an ande-
rer Stelle versäumt worden sei, der von 
der Bundespost geschätzten Zahl von 
möglichen 200.000 neuen Hörern Rech-
nung zu tragen: „Hernach hätte sich die 
Planung des Aufwandes für die diesjähri-
ge Aktion wenigstens in etwa richten 
müssen, damit Aufwand und Erfolg in 
einem gesunden Verhältnis stehen.“109 
„Rentabilität“ hieß also das neue Stich-
wort. Nicht mehr die nachhaltige und 
friedliche Bekehrung der Schwarzhörer 
stand im Mittelpunkt der Aktion, sondern 
der rein rechnerische Erfolg. 

Hubrich legte seinem Schreiben einen 
tabellarischen Kostenvergleich bei, aus 
dem hervorging, dass für die zweite Ak-
tion bei schätzungsweise 300.000 bis 
400.000 gewonnenen Hörern Kosten in 
Höhe von 347.000 D-Mark veranschlagt 
wurden – vor allem der Aufwand für die 
Werbemittel fiel erheblich größer aus als 
in der ersten Aktion. Diese hatte insge-
samt nur 159.400 D-Mark gekostet und 
am Ende für rund 700.000 neue Hörer 
gesorgt.110 Errechnet man aus den Auf-
wendungen und den dazu gewonnenen 
Hörern einen Quotienten, so betrug dieser 
für die erste Aktion etwa 23 Pfennig, bei 
der zweiten war es rund eine D-Mark. 
Gleichwohl müssten beide Berechnungen 
als ein gutes Ergebnis zu betrachten sein, 
da sich auch die Aufwendungen für die 
zweite Aktion bei einer monatlichen 
Rundfunkgebühr von zwei D-Mark 
schnell amortisierten. 
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Akribische Kosten-Nutzen-Rechnung: „Schwarzhörerwerbung“ war beim NWDR ein Re-
chenexempel. Quelle: StA HH. 621-1. NDR. 1293. 

Kostenvergleich Schwarzhöreraktion I und II 

 Aktion I Aktion II 

Drucksachen (Plakate, Werbekarten, 68.300.- 140.000.- 
Ausweise, Postwurfsendungen I und II,  
Notizkladden für die Zusteller) 
 
Prämien (für die Werber, zur Bekanntgabe) 5.900.- 45.000.- 

  + 12.000 (falls Verlängerung) 
 
Lektoren und Preise für den Dichterwettstreit 5.300.- 25.000.- 
 
Bänder, Platten, Honorare und Prämien für  17.000.- 
die Werbekolonnen 
 
Prämien und handgezeichnete Urkunden   12.000.- 
für alte Hörer 
 
Sketsche  18.300.- 11.000.- 
 
Entschädigung für Mitarbeit der  40.000.- 
Rundfunkstellen Post  }                                 85.000.- 
Radioapparate 18.100 
 
Reisekosten und Überstunden 3.500.- 
 
Ist-Ausgaben Aktion I 159.400.- 
Schätzung Aktion II  347.000.- 

 
Dazu DM 1.50 Hörergebühr 
Erfolg Aktion I – 700.000 Hörer 1.050.000.- * 
 
 
Schätzung a) Aktion II – 300.000 Hörer*  450.000.- * 
 
Schätzung b) Aktion II – 400.000 Hörer*  600.000.- * 

 
* 
Anmerkung der Autorin: Diese Angaben beziehen sich auf je einen Monat.  

 

Von „Kostgängern“ und Gebühren-
schlüsseln: Konflikte treten auf  

Doch die zweite Aktion war auch ge-
kennzeichnet von nunmehr deutlichen 
Konflikten. Schwierigkeiten gab es bei-
spielsweise mit Radio Bremen. Die Akti-

on erstreckte sich auf dessen Gebiet, so 
dass die kleine Sendeanstalt ebenfalls von 
den neuen Gebührenzahlern profitierte. 
Dass Radio Bremen sich dennoch nur 
zögerlich anteilig an den Kosten der Ak-
tion beteiligen wollte, führte zu Verstim-
mungen der NWDR-Finanzdirektion ge-
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genüber dem „Kostgänger“ Radio Bre-
men.111 

Streit gab es auch mit der Berliner Au-
ßenstelle des NWDR. Berlin war von der 
Werbeaktion ausgeschlossen – allerdings 
gegen den Willen der dortigen NWDR-
Dependance. Ladislaus Somogyi, PR-
Chef des Berliner Funkhauses, äußerte 
seinen Unmut gegenüber Günter Sawatz-
ki Anfang Dezember 1952 mit den Wor-
ten: „warum haben Sie uns Berliner von 
dieser schönen Aktion ausgeschlossen? 
(...) Wir haben keine Postkarte mit Ant-
wort-Anhängsel, wir haben kein Plakat 
und kein Gedichtlien [sic!], das einzige, 
was ich habe, ich habe den NWDR lieb, 
aber das ist auch alles. Was aber mein 
erhabener Chef und Vorgesetzter hat, ist 
ein steifer Ärger, dass also wir (...) ausge-
schlossen bleiben.“112 Dennoch schickten 
viele Berliner Alt-Hörer, also die vom 
NWDR Hamburg gesuchten „Rundfunk-
veteranen“, ihre Urkunden beim NWDR 
ein. In der Hamburger Zentrale führte 
dies zu großen Irritationen, nicht zuletzt, 
da im NWDR Hamburg ein Schreiben 
kursierte, in dem Somogyi Anfang De-
zember einen vermeintlichen Berliner 
Alleingang angekündigt hatte. „Wie sich 
herausgestellt hat, haben sich aus Berlin 
ca. 150 Hörer gemeldet, die seit 1924 
stammende Rundfunkgebührenquittungen 
nach Hamburg gesandt haben“, hieß es in 
diesem Brief an den damaligen Chefre-
dakteur des Funkhaus Berlin, Franz 
Rupp: „Da bei der Gesamtaktion, also 
auch bei der Prämierung der ältesten Hö-
rer, Berlin ausgeschlossen bleibt, können 
wir mit erbosten Anrufen rechnen (...). 
Ich schlage vor, an die Post ein ebenso 
kurzes wie freundliches Schreiben zu 
richten, in dem wir, der NWDR Berlin, 
der Post mitteilen, dass wir diese Aktion 
im eigenen Bereich durchzuführen ge-
denken“. Entsprechende Pläne ersonn 
Somogyi gleich mit, er schlug einen Er-
lass der Rundfunkgebühren für die 20 
ältesten Berliner Hörer vor sowie „klei-

ne[n] Sachspenden.“113 Finanzdirektor 
Hubrich schäumte vor Wut und forderte 
am 16. Dezember 1952 von Sawatzki als 
Organisator der Aktion eine Aufklärung 
der Hintergründe sowie eine Antwort auf 
die Frage, ob von Hamburg oder Berlin 
aus der potentielle Aufruf initiiert worden 
sei. Wetternd ließ er keinerlei Zweifel an 
seiner Position: „Im übrigen stehe ich 
sachlich auf dem Standpunkt, daß es 
praktisch unmöglich ist, wegen des An-
lasses der Hörergebühren Berliner Hörer 
an die Post in einem Zeitpunkt heranzu-
treten, wo wir uns mit ihr noch in einem 
gerade nicht angenehmen Streit über die 
Berliner Hörergebühren befinden.“114 

Hintergrund dieser Debatte war die im 
Zuge der „Berliner Frage“ für den 
NWDR nach wie vor unbefriedigende 
Finanzierungssituation der Berliner De-
pendance: Die West-Berliner Post, die zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht in die Bun-
despost integriert war, zog die Gebühren 
ein. Doch anstatt sie in den Senderaufbau 
zu investieren, versuchte sie, hiermit die 
Kosten für den Ausbau der eigenen Infra-
struktur zu decken. Der NWDR Berlin 
finanzierte sich also über das westdeut-
sche Gebührenaufkommen. „Diese Art 
‚Notopfer Berlin‘“, so wertet die Histori-
kerin Anja Schäfers, „war aufgrund der 
NWDR-Statuten höchst bedenklich und 
sorgte dafür, dass die Investitionen in 
Berlin begrenzt blieben.“115 Daher rührte 
auch der Hamburger Wunsch: Keine 
Werbeaktion in Berlin (die zusätzlichen 
Gebühren hätten ihm ohnehin keinen 
Ertrag, lediglich Kosten für die Werbung 
gebracht), keine Eigenmächtigkeiten des 
dortigen Hauses. 

In seiner Reaktion auf Hubrichs Schrei-
ben war Sawatzki bemüht, die Wogen zu 
glätten. Die Hörer hätten sich „ohne be-
sondere Aufforderung“ an uns gewandt, 
aber vielleicht solle man doch die ältesten 
schlicht heraussuchen – immerhin halte 
er es für richtig, „wenn Berlin seine älte-
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sten Hörer gesondert prämiert, sobald der 
Streit um die Berliner Hörergebühren 
entschieden worden ist“.116 Wirklich auf-
gebracht war jedoch Somogyi in Berlin. 
Empört schrieb er Sawatzki, „dass die 
Glut meiner kollegialen Sympathie für 
Sie zu Eis erstarrt ist“, er, Somogyi, fühle 
sich „wie ein Bild ohne Rahmen, fas-
sungslos, traurig und betrübt.“ Mitnichten 
habe er eine eigene Aktion geplant, dies 
„wäre ja schier dusselig von mir“. Auch 
das einstige Schreiben an Rupp sei völlig 
anders zu verstehen, es handele sich um 
ein „kapitale[s] Missverständnis“, nie-
mals habe er eine Konkurrenzaktion ge-
plant. Im März schließlich löste sich der 
Konflikt, der bei dem einen oder anderen 
beteiligten einen faden Nachgeschmack 
hinterlassen haben wird. Unter „Ersatz 
des Einsendungsportos“ wurden 482 Ur-
kunden an ihre Berliner Absender zu-
rückgeschickt.117 

Ein Konflikt grundsätzlicher Art entzün-
dete sich zwischen dem NWDR und der 
Post. Generell war für die Übernahme der 
Kosten – analog zum Gebühren-
Verteilungsschlüssel – vereinbart worden, 
dass der NWDR 75 Prozent trägt, die 
Post 25 Prozent. Doch noch während die 
Aktion im Gange war, gab es hierüber 
Streitigkeiten. Offenbar kam es Anfang 
Dezember 1952 zu Verstimmungen, die 
mit der Kostenübernahme für Überstun-
den von Postbeamten zusammenhingen. 
Sawatzki hatte gegenüber Postvertretern 
die Übernahme dieser Kosten abgelehnt, 

falls die Werbung mehr als 250.000 neue 
Hörer erzielen würde. Mit einem Tele-
gramm schaltete sich selbst Generaldirek-
tor Grimme in die Debatte ein und teilte 
mit, dass ihm sehr daran liege, „dass die-
se Schwierigkeiten nicht zu einer vorzei-
tigen Einstellung der Werbung füh-
ren.“118 Hinter den Kulissen bemühten 
sich die Schlichter, denn schon am fol-
genden Tag konnte Sawatzki Schmidt 
mitteilen, dass der Konflikt beigelegt sei 
und die Kosten für Überstunden im Ver-
hältnis 75:25 Prozent geteilt würden. Sa-
watzki bat Schmidt zudem, eine „schrift-
liche Bestätigung“ für diese Vereinba-
rung zu entwerfen.119 

Nach dem Ende dieser Aktion ging es nur 
noch darum, dass die Oberpostdirektion 
Hamburg der Generaldirektion des 
NWDR ihre Forderungen in Rechnung zu 
stellen habe. Sawatzki schätzte aufgrund 
bereits vorliegender Unterlagen der OPD: 
„75% von DM 850 000.-- für die 2 DM-
Werbeprämien, also DM 640 000.--. Die-
ser Betrag vermindert sich um die noch 
unbekannte Zahl der freiwilligen Anmel-
dungen. (Dies müsste von uns genau be-
achtet werden). 75% der Mehrarbeitsver-
gütung für Rundfunkstellen und Bezirks-
Adrema-Stellen.120 75% der Reisekosten-
vergütung. 75% der Überstundenvergü-
tung der Bezirks-Werbeleitungen.“121 Die 
später vom NWDR angewiesene End-
summe ist in den Unterlagen nicht fest-
gehalten. 

 

9. (Un-)endliche Schwarzhörer-Geschichte?  
Die dritte Aktion des NWDR 1953/54  

Zum 28. Februar 1953 stellte das Büro 
Sawatzkis seine Arbeit ein. Trotzdem war 
zu diesem Zeitpunkt klar, dass das Prob-
lem „Schwarzhörer“ für den NWDR 
nicht dauerhaft geklärt war. In seinem 
Schlussbericht zur zweiten Aktion resü-
mierte Sawatzki: „Im August, September 

und Oktober liegt die Zahl der Zugänge 
(....) so bedenklich niedrig über der Zahl 
der erloschenen Genehmigungen, dass an 
einen Verzicht auf künftige Werbeaktio-
nen nicht gut gedacht werden kann. Dar-
an würden auch Umorganisationen nichts 
ändern.“122 Er schlug den Verantwortli-
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chen vor, die Taktik zu variieren. In den 
kommenden 20 Monaten empfehle sich 
keine Großaktion, schließlich sei die Hö-
rerdichte „durch unsere Bemühungen 
mittlerweile so hochgetrieben worden, 
dass jede grosse Aktion in Zukunft bei 
vermehrten Kosten immer nur kleinere 
Erfolgsziffern bringen kann.“ Außerdem 
habe auch das Bundespostministerium 
mit „verstärktem Nachdruck“ Bedenken 
geäußert, wonach „gerissene Postwerber 
die fälligen Neuanmeldungen nicht ord-
nungsgemäß vollziehen, sondern sie bis 
zur nächsten Großaktion aufspeichern.“ 
Sawatzkis schnörkelloser Vorschlag, den 
er bereits im Dezember 1952 dem Ver-
waltungsrat unterbreitet hatte: „[E]s wird 
bis auf Widerruf für jeden neugeworbe-
nen Hörer eine Prämie von D-Mark 2.- 
gezahlt, wobei das Verhältnis von 
3/4 (NWDR) und 1/4 (BP) gewahrt 
bleibt. Die Post übernimmt sämtliche 
anderen Unkosten, die etwa durch Rei-
sen, Abstellen von bewährten Werbern in 
statistisch daniederliegende Ämter etc. 
entstehen.“ 

Offenbar entwickelte das Thema Brisanz, 
immerhin widmete sich im Juni 1953 der 
Verwaltungsrat der Frage. „Seit April 
1953 ist ein Rückgang der Hörerzahl zu 
verzeichnen. Statt der zu erwartenden 
5,65 Mill. Hörer beträgt die zuletzt fest-
gestellte Hörerzahl nur 5,58 Mill.“, be-
richtete Finanzdirektor Hubrich auf der 
61. Sitzung des Gremiums.123 „Die Post 
schätzt die Anzahl der Schwarzhörer im 
NWDR-Gebiet auf 100.000 bis 150.000“. 
Deswegen bestehe ein Anlass, wieder 
aktiv zu werden – und zwar mit jener 
„stillen Hörerwerbeaktion“, die bereits 
Sawatzki angeregt hatte. 

Verstärkung der „Rundfunkteilneh-
merdichte“ – ohne „propagandisti-
sche Mittel“  

„Propagandistische Mittel sollen diesmal 
nicht eingesetzt, auch keine Sachprämien 

an die Werber abgegeben werden“, be-
tonte die Post mit Nachdruck, die diesmal 
als Schrittmacher agieren wollte und die 
Finanzdirektion des NWDR am 16. Juni 
1953 informierte, „daß wir beabsichtigen, 
ab 1.7.1953 (…) die Rundfunkhörer-
Werbeaktion fortzusetzen.“124 Das Vor-
gehen sollte sich dabei im Sinne Sawatz-
kis gestalten: Neben „den Mitteln der 
Schwarzhörerfahndung, die wie bisher 
gegen Böswillige eingesetzt werden sol-
len“, sollte „durch einen allgemeinen 
Einsatz unseres Personals nochmals“ ver-
sucht werden, „die Rundfunkteilnehmer-
dichte weiter zu verstärken.“ Dem „als 
Werber tätigen Personal der Deutschen 
Bundespost“ sollte dabei „wie bisher eine 
Werbeprämie von 2,-- D-Mark je Neu-
werbung gezahlt werden. Dafür sollten 
Bundespost und NWDR anteilmäßig auf 
die im ersten Monat nach der Neuanmel-
dung aufkommende Rundfunkgebühr 
verzichten.“ Im NWDR stand ein Zah-
lenkalkül zur Entscheidung an. Ein „Ja“ 
zur Schwarzhörerwerbung sollte es nur 
geben, wenn deren Erfolg im finanziellen 
Gegenwert erkennbar werde. Schließlich 
gab Finanzdirektor Hubrich der Abtei-
lung „Erforschung der Hörermeinung“ 
auf, „der Frage noch intensiver, als es bei 
früheren dahingehenden Ermittlungen 
möglich war“, nachzugehen, „auf wel-
chen Gründen die Hörerabmeldungen 
beruhen.“125 

„Schwarzhörerwerbung“ – ein Projekt 
kurz vor seinem Ende?  

Wie angekündigt startete die „stille Akti-
on“ am 1. Juli 1953. Ursprünglich sollte 
sie bis zum 31. Dezember des Jahres lau-
fen; Mitte Dezember jedoch entschieden 
Post und NWDR gemeinsam, dass die 
Aktion bis zum 31. März 1954 verlängert 
werde. Begründet wurde dies mit dem 
bisherigen Verlauf. So habe das Bundes-
postministerium „in den Monaten Okto-
ber und November 1953 ein[en] Zugang 
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von 104.000 neugeworbenen Hörern“ zu 
verzeichnen, daneben stünde der „Nor-
malzugang von 96.000 Hörern.“ Hier-
durch wäre im „NWDR-Gebiet eine 
Haushaltsdichte von 81,1 Prozent erreicht 
und gleichzeitig auch bewiesen, dass die 
Werbeaktion bisher erfolgreich gewesen“ 
sei.126 Am 23. Dezember 1953 teilte die 
NWDR-Finanzdirektion dem Bundesmi-
nister für Post- und Fernmeldewesen mit, 
dass man diesen Termin „einstweilen als 
endgültig“ ansehe – dennoch wolle man 
sich im Fall des Falles auch anhand von 
geeignetem Zahlenmaterial eines besse-
ren belehren lassen.127 Dass das Projekt 
„Schwarzhörerwerbung“ vom NWDR 
weitgehend als erledigt betrachtet wurde, 
belegt auch die Ablehnung der Teilnahme 
an einer Tagung für Hörerwerber. Ende 
Dezember hatte Verwaltungsdirektor 
Albert Manke vom Südwestfunk dem 
NWDR-Finanzdirektor Georg Hubrich 
mitgeteilt, dass der SWF-Referent für 
Hörerwerbung und „einige seiner Kolle-
gen bei anderen Rundfunkanstalten es 
begrüßen, wenn ihnen gelegentlich ein-
mal ein mündlicher Erfahrungsaustausch 
möglich wäre.“ Als Datum der Zusam-
menkunft, die der SWF in Stuttgart aus-
richten wollte, wurde der 8. Januar 1954 
angeregt.128 Hubrich verwies in seiner 
Antwort jedoch darauf, dass der NWDR 
sich „bereits seit geraumer Zeit ent-
schlossen [habe], keine Hörerwerbung im 
eigentlichen Sinne mehr zu betreiben.“ 
Außerdem habe man keinen eigens für 
diese Aufgabe abgestellten Referenten 
mehr, „dafür werden wir bei einer Ta-
gung zu einem anderen Thema dann eben 
wieder stärker vertreten sein“, entschul-
digte sich Hubrich.129 

Inzwischen hatte sich jedoch die laufende 
„stille Aktion“ durch zunehmende Diffe-
renzen mit der Post erschwert. Bereits im 
November 1953 kritisierte der NWDR, 
dass die Abteilungen der Post unter-
schiedliche Angaben zu den Hörerzahlen 
machen würden. Dieses Problem resul-

tierte einerseits aus unterschiedlichen 
Erhebungsmethoden der Post-Stellen, 
andererseits warf der NWDR der Post 
auch vor, dass „Schreib- und Meldefehler 
bei den Postämtern oder bei den OPDen“ 
hierfür ursächlich seien. Als Resultat 
„dieser traurigen Erkenntnis“ empfahl der 
NWDR, derartige Statistiken nicht mehr 
zu veröffentlichen. Zudem stelle sich vor 
diesem Hintergrund die auch für die 
Schwarzhörerwerbung „entscheidende 
Frage, ob die Angaben einer korrekten 
Sollstellung der Einnahmen aus der Hö-
rergebühr dienen können“. Die klare 
Antwort auf die rhetorische Frage: 
„Zweifellos nicht.“130 Die Kritik wuchs 
und es war nicht mehr verwunderlich, 
dass sich auf Seiten der Post zunehmend 
Verärgerung breit machte. Im Februar 
1954, als es bei einer Besprechung zwi-
schen Vertretern von NWDR und Post 
um eine Verlängerung der „stillen Akti-
on“ ging, wurde zunächst zwar einge-
räumt, dass „die verantwortlichen Herren 
bei den Oberpostdirektionen (…) bereit 
seien, die Arbeit fortzusetzen“ – garniert 
mit dem spitzen Zusatz: „trotz Arbeits-
überlastung“.131 Dennoch stellte der ent-
sprechende Aktenvermerk zu diesem Zu-
sammentreffen auch unmissverständlich 
die Verstimmung heraus. Der Vertreter 
des Bundespostministeriums, Köhler, 
habe angeregt, „angesichts der Bedeutung 
der Aktionen“ die Verantwortlichen der 
Oberpostdirektionen zu einem Erfah-
rungsaustausch einzuladen. Der NWDR 
nahm den Vorschlag auf, man könne da-
bei gleichsam „den Herren Dank und 
Anerkennung für die geleistete Arbeit 
offiziell aussprechen.“ Die Herren der 
Post hätten hierauf entgegnet, „daß es 
sicherlich eine sehr schöne Geste wäre, 
da bisher seitens des NWDR keine Aner-
kennung, sondern lediglich Zweifel und 
Mißtrauen bezüglich der Richtigkeit der 
gemeldeten Zahlen laut geworden wären. 
Herr Köhler erklärte, daß er bereit sei, die 
Aktion sofort abzubrechen, falls der 
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NWDR die Erfolge nicht anzuerkennen 
vermöge und daß er auf alle Fälle nicht 
noch einmal sich persönlich für eine Ver-
längerung oder aber evtl. Einleitung einer 
vierten Schwarzhöreraktion einsetzen 
werde. Die Vorteile dieser Aktionen lä-
gen so eindeutig auf Seiten des NWDR, 
daß die weitere Initiative vom NWDR 
ausgehen müsse.“ Diese offen zur Schau 
getragene Gekränktheit ließ den NWDR 
innehalten. Die Postvertreter wurden 
beschwichtigt, der NWDR ruderte vor-
sichtig zurück und lobte „das finanzielle 
Ergebnis, das sich ja nicht wegleugnen 

lasse und dem sich auch der schärfste 
Kritiker – sofern vorhanden – beugen 
werde.“ Der Schlagabtausch blieb ohne 
tatsächliche Folgen, sondern illustrierte 
nur ein weiteres Mal, dass die Beziehun-
gen zwischen Post und NWDR ein dau-
erhaft umkämpftes Terrain waren. In die-
sem Machtkampf jedoch hatte der 
NWDR klar seine eigenständige Position 
gefestigt und sich gegen die Interessen 
der Post durchgesetzt: In seiner wirt-
schaftlichen Kalkulation stellten die 
Schwarzhörer nicht länger eine einträgli-
che Größe dar. 

 

10. „Das Ziel im wesentlichen erreicht“  

Was schließlich zählte, waren konkrete 
Zahlen. Nicht mehr die Post, sondern die 
NWDR-Abteilung „Erforschung der Hö-
rermeinung“ legte in einer weiteren Be-
sprechung zwischen Post- und NWDR-
Vertretern am 9. März 1954 eine Berech-
nung vor, wonach „von im Mittel 
500 000 nicht zahlenden Gerätebesitzern“ 
auszugehen sei. Um doch noch einige aus 
diesem „Reservoir“ zu sammeln, solle die 
„stille“ Hörerwerbeaktion weiter bis zum 
30. September 1954 verlängert werden. 
Dann jedoch sei anzunehmen, dass „die 
mit den bisherigen Mitteln erfassbaren 
Hörer tatsächlich ermittelt seien“. Einen 
gewissen Bodensatz könne man in Kauf 
nehmen, „sofern dieser 8 bis 10 v. H. der 
Hörerzahl nicht überschreitet.“ Deshalb 
sei es „zurzeit nicht in Aussicht genom-
men, neben der stillen Werbeaktion oder 
auch nach deren Ablauf besondere drasti-
sche Maßnahmen zu ergreifen, um auch 
noch an diesen Kreis nichtzahlender Hö-
rer heranzukommen“, hält das Ergebnis-
protokoll dieser Sitzung fest.132 

Doch ein weiteres, nun allerdings endgül-
tiges Mal sollte es zu einem Aufschub 
kommen. Auf einer Besprechung bei 
NWDR-Finanzdirektor Hubrich am 
5./6. Juli, an der Vertreter des NWDR 
und der Post teilnahmen, wurde entschie-
den, dass der 31. Dezember des Jahres als 
unwiderruflich verbindliches Datum an-
zusehen ist, zu dem „alle Schwarzhörer-
aktionen ein für allemal als endgültig 
beendigt anzusehen [seien] – gleichgül-
tig, wie die spätere Entwicklung der Teil-
nehmerzahlen verlaufen sollte.“133 Der 
NWDR vertrat als Grundlage für diese 
Haltung den bereits formulierten Stand-
punkt, dass „ein gewisser, nicht genau 
festzulegender Vonhundertsatz von 
Rundfunkhörern sich immer mit Erfolg 
der Gebührenpflicht entziehen wird.“ Die 
derzeitige Aktion müsse demnach zu En-
de gehen, ihr Ziel sei „im wesentlichen 
(sic!) erreicht“, selbst wenn diese Auffas-
sung „nicht ganz von der Post geteilt 
wird.“134 
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11. Ergebnismessung: Die drei Aktionen und ihre Erfolge  

Kurz vor dieser Sitzung hatte ein Exposé 
Wasser auf die Mühlen jener gegossen, 
die eine Einstellung der Werbung beab-
sichtigten. Das etwa 20-seitige Schreiben 
hatte Richard Oerding verfasst, ein Dip-
lom-Ingenieur und Mitarbeiter in der Hö-
rerforschung des NWDR.135 In seiner 
Untersuchung befasste sich Oerding mit 
der Ausdifferenzierung der Neuzugänge 
nach einer Aktion – und damit auch mit 
dem finanziellen Erfolg dieser Werbe-
maßnahmen. Oerding berechnete, inwie-
fern die Werbeaktionen im Vergleich 
zum potentiellen Verlauf (ohne Werbeak-
tion) Einfluss auf die Höreran- und  
-abmeldungen nahm. Grundsätzlich ging 
er zunächst davon aus, dass die Kurve der 
Anzahl von Rundfunkteilnehmern grund-
sätzlich ansteigend verlaufe, „allerdings 
nicht linear“, sondern mit einer leichten 
Krümmung nach unten, was verständlich 
werde „unter der Annahme, daß die 
Rundfunk-Teilnehmerzahl einer Sätti-
gungsgrenze zustrebt, die sicher nicht 
linear erreicht werden kann.“ Dazu gelte 
es, jahreszeitliche Schwankungen zu be-
rücksichtigen: Grundsätzlich würden im 
Winter mehr Geräte als im Sommer an-
gemeldet. Auch Werbemaßnahmen hätten 
einen grundsätzlichen Einfluss – jene von 
Anfang 1951 und Ende 1952 habe „einen 
plötzlichen Anstieg der Kurve zur Folge“. 
Die ‚stille’ Werbeaktion der Bundespost, 
die Ende 1953 begann und bis zum 
Herbst 1954 andauerte, habe keine 
sprunghafte Steigung, sondern nur eine 
schwach steigende Tendenz mit sich ge-
bracht. 

Den zuletzt genannten Aspekt unterzog 
Oerding einer genaueren Betrachtung und 
unterschied zwei Reaktionen auf die 
Werbemaßnahmen: Zum einen die 
Schwarzhöreranmeldungen – also An-
meldungen jener Hörer, die bisher unbe-
zahlt gehört haben und für den Sender die 
lukrativste der Anmelde-Varianten dar-

stellte. Zum anderen die „Anmeldungen 
von Teilnehmern, die ihr Gerät neu kau-
fen, die aber ohnehin in absehbarer Zeit 
Teilnehmer geworden wären und ledig-
lich durch die Werbeaktion veranlasst 
wurden, ihr Gerät um einige Zeit früher 
anzuschaffen und anzumelden.“ Oerding 
bezeichnete dieses als „Zeitraffer-Effekt“, 
für den er noch zwischen „reiz“- oder 
„zeitbedingt“ unterschied: „Wird der 
Rundfunkteilnehmer (...) deshalb Hörer, 
weil der Dichte-Index 75 % beträgt (drei 
Viertel seiner Umgebung hat bereits Ge-
räte, und deshalb möchte er nun auch 
eines haben) oder weil es Februar 1954 
ist (zu diesem Zeitpunkt hat er erst die 
finanzielle Möglichkeit zur Beschaffung 
des Gerätes)?“ Mit anderen Worten: 
Längst nicht alle neu angemeldeten Hörer 
nach einer Aktion mussten bekehrte 
Schwarzhörer sein, die schon seit Jahren 
ohne Gegenleistung Rundfunk hörten. 

Nach allerlei theoretischen Überlegungen 
zum Kurvenverlauf und der Berechnung 
der finanziellen Vorteile einzelner Reak-
tionen kam Oerding zu folgendem 
Schluss: Der finanzielle Erfolg der ersten 
Werbeaktion sei am größten, allerdings 
müsse eingeräumt werden, dass bereits in 
dieser frühen Phase der Hörerzuwachs 
nicht ausschließlich aus Schwarzhörer-
Anmeldungen resultiere, vielmehr habe 
auch die reizbedingte Zeitraffung einen 
deutlichen Einfluss. Bei der Werbeaktion 
des Jahres 1952 herrscht dagegen die 
wenig finanzielle Vorteile versprechende 
Reaktion der zeitbedingten Zeitraffung 
vor. Der Grund hierfür: Die sozusagen 
„gewonnenen Zeiträume“, in denen der 
NWDR durch die Werbeaktion zusätzli-
ches Geld bekommt, auf das er sonst hät-
te noch warten müssen, werden merklich 
kürzer, die finanziellen Vorteile damit 
geringer. 
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Auch für die letzte Aktion gelte dies. Ex-
akte Zahlen könne Oerding jedoch nicht 
liefern, „da das Material für eine wahr-
scheinlichkeitsmathematische Berech-
nung zu wenig normale Verlaufsstadien 
enthält“. Obwohl Oerding damit recht 
nüchtern feststellte, dass die zweite und 
dritte Aktion weniger Ertrag brachten als 
mancherorts enthusiastisch angenommen, 
enthielt sich der Ingenieur des Vor-
schlags, künftig auf Vergleichbares zu 

verzichten. Stattdessen empfahl er, sich 
künftig eher mit den KfZ-
Genehmigungen zu befassen, wo er noch 
Handlungsspielraum sehe. Damit war die 
bereits favorisierte Enthaltungs-Strategie 
der Verantwortlichen auch wissenschaft-
lich fundiert. Die Aktivität des NWDR in 
der Schwarzhörerbekämpfung fand ihr 
Ende. Das Problem selber war indes nicht 
gelöst. 

 

12. Gestern, Heute, Morgen. Schwarzhören als Problem mit Kontinuität  

„Schwarzhören“ ist ein Phänomen mit 
Kontinuität. In den Anfangsjahren des 
neuen Mediums war es am größten – und 
wurde auch entsprechend forciert ange-
gangen. Der Rundfunk entwickelte sich 
in seinen Kinderschuhjahren schnell zum 
Erfolgsmedium, die Menschen wollten 
hören; doch zum Zahlen mussten sie ü-
berredet oder eben auch gezwungen wer-
den. Bemerkenswert dabei ist, dass die 
Maßnahmen immer wieder zwischen je-
ner Strategie des sanften Überredens und 
des verstärkt ausgeübten Druckes chan-
gierten. Keine dieser beiden Methoden 
hat sich bis heute als alleinige durchge-
setzt. 

Die Versuche, Schwarzhörer mit Prämien 
von der Anmeldung zu überzeugen, wur-
den so ausgeprägt allerdings nur in den 
1950er Jahren betrieben. In dieser Zeit 
ging das Problem der Schwarzhörer die 
Rundfunkanstalten flächendeckend an. 
Beispielhaft konnte dies am Fall des 
Nordwestdeutschen Rundfunks erklärt 
werden: Die drei großen Aktionen, die 
hier geschildert wurden, fielen in eine 
Phase, in der der NWDR – wie auch alle 
anderen Rundfunkanstalten in der Bun-
desrepublik – sich zu einem öffentlich-
rechtlichen Großbetrieb entwickelte. Der 
NWDR als größter Rundfunkanbieter in 
Westdeutschland beschäftigte beispiels-
weise nach und nach mehr als 3.000 fest 

angestellte Mitarbeiter und wies jährliche 
Gesamthausmittel von über 100 Millio-
nen D-Mark aus. Ein gut funktionierender 
Verwaltungsapparat war notwendig, um 
die steigenden personellen, programmli-
chen und technischen Kosten zu organi-
sieren. Denn der Einnahmen-Seite, die 
sich beim NWDR nahezu ausschließlich 
aus den Rundfunkgebühren speiste, stan-
den wachsende Ausgaben gegenüber. 
Bedeutsam waren in der ersten Hälfte der 
1950er Jahre vor allem die Investitionen 
in den Ausbau des UKW-Netzes, die 
Entwicklung der Fernsehtechnik und des 
Fernsehprogrammbetriebs sowie der fort-
schreitende Programmausbau im Allge-
meinen. Dass all jene, die das Programm 
hörten, aber nicht zahlten, in diesen Jah-
ren ins Blickfeld des Interesses der Rund-
funkverantwortlichen gerieten, lag also 
nahe. Schließlich gingen allein dem 
NWDR durch Schwarzhörer Rundfunk-
gebühren in Millionenhöhe verloren. In-
sofern geben die Aktionen gegen 
Schwarzhörer Einblick in die „formative 
years“ der unternehmens- und finanzge-
schichtlichen Entwicklung des frühen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks.136 

Eine solche Perspektive auf das Thema 
„Schwarzhörerbekämpfung“ brachte Er-
gebnisse zutage, die auch unter dem As-
pekt der Unternehmenskommunikation 
und -kultur aufschlussreich sind. BR, 
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SWF und NWDR haben jeweils unter-
schiedliche Variationen des Schwarzhö-
rer-Themas vorgeschlagen. Die Aktionen 
von SWF und NWDR einte zunächst der 
Ansatz, ganz im Sinne traditioneller Be-
lehrungs- und Bildungsstrategien, die 
schon in der Weimarer Republik verwen-
det wurden, den Schwarzhörer „zum Gu-
ten“ zu erziehen und seine moralische 
Urteilsfähigkeit zu disziplinieren. Beide 
Anstalten kombinierten dabei eine finan-
zielle Schlüsselintention mit einem Prä-
mien- und Werbersystem, das dazu dien-
te, der Rundfunkanstalt ein gutes Image 
zu verschaffen und so auch nachhaltig 
Hörer zu binden. Die Rundfunkanstalt 
sollte in der Bevölkerung positiv konno-
tiert werden, als engagiert, als Begleiter 
im Alltag.137 Die Sender seien spendabel, 
an ihren Hörern interessiert und kreativ – 
so zeichneten sie ihr ideales Bild. 

Dazu zählte auch, dass beide Anstalten 
zunächst auf „sanfte“ Methoden setzten. 
„Schwarzhörerwerbung“ war in dieser 
ersten Phase des Aufbruchs eine Art 
Überredungskunst, an dessen Ende eine 
Belohnung für die Einsicht ins Gute 
stand. Freiwilligkeit sollte jenen Zwang 
ersetzen, dessen die Sender ihre Hörer 
nach den Ereignissen der Vergangenheit 
überdrüssig wähnten. Doch während der 
SWF in erster Linie auf die Zugkraft des 
„sanften Werbens“ setzte, hegte der große 
NWDR Zweifel hieran. Der „Wellende-
tektiv“ ist die überspannte Belehrung, mit 
ihm sind die „Samthandschuhe“ abge-
streift. Dem Schwarzhörer wird nicht mit 
einer Rechtsvorschrift gedroht, sondern 
mit der peinlichen Bloßstellung und Ü-
berführung eines unmoralischen Tuns. Es 
ist nicht das Bild eines mündigen Hörers, 
das sich an dieser Stelle offenbart. Der 
Bayerische Rundfunk bildet mit seiner 
forcierten Zwang-Methode und dem Ver-
such der „restlosen Erfassung“ zu beiden 
Methoden einen Kontrast. 

So zeigt sich, dass der allgemein in An-
griff genommene „Kampf“ gegen 
Schwarzhörer nicht automatisch für ähn-
liche Methoden sorgte. Die näheren 
Gründe des „Abweichens“ des BR blei-
ben im Dunkeln. War es zurückzuführen 
auf die Unabhängigkeit gegenüber einem 
gemeinsamen Vorgehen mit der Post? 
Könnte es auch Zusammenhänge geben 
mit der Homogenität des Sendegebietes – 
jenes des BR war vor allem im Gegensatz 
zu jenem des NWDR, aber auch zum 
Gebiet des SWF verhältnismäßig einheit-
lich strukturiert und musste wenig darum 
fürchten, eine größere Gruppe gegen sich 
aufzubringen? Für die Fragen nach unter-
nehmenskommunikatorischen Strategien 
einzelner Rundfunkanstalten ist ein gro-
ßer Forschungsbedarf festzustellen. 

Der Blick auf die drei Aktionen des 
NWDR, der einen Mittelweg zwischen 
den Maßnahmen des SWF und des BR 
eingeschlagen hatte, zeigt jedoch auch, 
dass die Methode des Behutsamen keine 
dauerhafte Einrichtung bleiben sollte. 
Kaum, dass die erste Aktion sichtbare 
Erfolge beschert hatte, ging man über zur 
sachlichen Zahlenjonglage. Weitaus mehr 
als bei der ersten Aktion wurde in der 
zweiten in Werbung und in Prämien in-
vestiert. Noch immer war dieses Vorge-
hen rentabel, doch konnte es längst nicht 
mehr für jene große Gewinnspanne der 
ersten Aktion sorgen. Immer relevanter 
wurden das finanzielle Kalkül und die 
Kosten-Nutzen-Rechnung. In dieser kur-
zen Zeit hatte der NWDR ein unterneh-
merisches Selbstbewusstsein entwickelt, 
in dem der Schwarzhörer schließlich 
nicht mehr unsicher umschwärmt wurde, 
sondern zu einer rechnerischen Größe 
wurde. Deshalb konnte sich der NWDR 
letztlich auch bequem zurückziehen. Als 
größte, finanzkräftigste Sendeanstalt in 
der Bundesrepublik hatte er verantwor-
tungsvoll mit den ihm anvertrauten Gel-
dern zu wirtschaften, denn seine Ausga-
benpolitik wurde öffentlich sehr genau 
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wahrgenommen und nicht selten vehe-
ment kritisiert. Da man nach drei Aktio-
nen bis auf einen akzeptablen ‚Boden-
satz’ an Rest-Schwarzhörern alle erreicht 
zu haben schien, musste die Antwort auf 
die Frage, was zusätzliche Werbung noch 
bringen solle, negativ ausfallen. 

Dabei blieb das Problem „Schwarzhörer“ 
virulent – über Jahrzehnte. Dies verdeut-
licht auch die Gründung der Gebühren-
einzugszentrale (GEZ) im Jahr 1976. 
Damals legten die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten die Auseinanderset-
zung mit den Schwarzhörern – nunmehr 
war längst die interessanter gewordene 
Gruppe der Schwarz-Seher hinzu ge-
kommen – in eine zentrale Hand, die sich 
seitdem mit PR- und Marketing-
Konzepten darum bemüht, den Prozent-
satz der Nichtzahler gering zu halten. 
Heute setzt die GEZ insbesondere auf 
witzig-freche, wenngleich in der Bild-
sprache einschüchternde Slogans und 
Werbemaßnahmen. Das Ziel ist klar: Die 
Kommunikation, so schreibt die GEZ in 
ihrem Geschäftsbericht 2008 wende sich 
„an Nichtanmelder/innen mit dem 
Zweck“, „eine Verhaltensänderung, d. h. 
die Anmeldung von Rundfunkgeräten, zu 
bewirken“. 138 Angesprochen würden sie 
in zweierlei Hinsicht: „über die klassi-
sche Pflichtenkommunikation“ (d.h.: Das 
Zahlen der Rundfunkgebühr ist Pflicht) 
und über die darüber hinausgehende Nut-
zenargumentation (d.h. der Artikulation 
eines programmlichen Mehrwerts durch 
die Rundfunkgebühr).139 Pflicht und Nut-
zen – diese Argumente sind im Grunde 
seit 1923 in der Werbung der Schwarzhö-
rer präsent. 

Bis heute ist die Werbung nach betriebs-
wirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Kalku-
lation durchaus einträglich: Im Jahr 2008 
warb die GEZ rund 200.000 neue Teil-
nehmer und verwendete dafür 2,26 Pro-
zent der eingenommenen rund 7,26 Milli-
arden Rundfunkgebühren, im Jahr davor 

waren es für 300.000 neue Teilnehmer 
etwa 2,18 Prozent der eingenommenen 
7,3 Milliarden. Das Geschäft rentiert sich 
also.140 Im Kreis der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ist die 
Existenz der GEZ dabei kaum umstritten, 
selbst wenn ihr von öffentlicher Seite 
mitunter ein harter Wind entgegen weht. 
So ist beispielsweise Gerd Höcker, der 
als Autor für eine Reihe GEZ-kritischer 
Publikationen und das Internet-Forums 
www.gez-abschaffen.de verantwortlich 
zeichnet und mit einem Online-Blog sei-
ne juristischen Schritte in Sachen 
Schwarzhören dokumentiert,141 ein 
Schwarzhörer (und -seher) aus Überzeu-
gung: „Mich widern die (geschätzten) 
doppelten Bundeskanzlergehälter der 
Intendanten und die astronomischen Ga-
gen der Showmaster an“, schreibt er und 
vermisst im Programm der öffentlich-
rechtlichen einen ernst genommenen 
Grundversorgungsauftrag. Das Programm 
rechtfertige die Rundfunkgebühr nicht, 
weshalb Höcker für Alternativfinanzie-
rungen plädiert: Steuern, Decodergebüh-
ren über die möglich gewordene „digitale 
Plombe“, Werbeeinnahmen oder eine 
Mischfinanzierung.  

In Aussicht steht die Abschaffung der 
GEZ deshalb nicht. Auch die Mehrheit 
der verantwortlichen Politiker sieht kei-
nen Handlungsbedarf, das gebührenfi-
nanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk-
system abzuschaffen. Für Rundfunk-
schaffende ist die öffentlichkeitswirksa-
me Werbestrategie der GEZ indes zum 
Aushängeschild für Innovation und Krea-
tivität geworden. Jenes computeranimier-
te schwarze Schaf beispielsweise, das 
sich Bier trinkend, Chips essend und 
fernsehschmarotzend in eine fröhliche 
Fernsehrunde drängt, hat 2005 den A-
ward des Verbandes deutscher Werbe-
filmproduzenten e. V, sozusagen den 
„Oscar der Werbefilmproduzenten“, in 
der Kategorie Animation/Zeichentrick 
einheimsen können. Originelle Werbung 
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bringt nicht nur Geld in die Kasse, son-
dern fördert durchaus das Renommee. 
Das war früher so – und ist bis heute so 
geblieben. Um abschließend eine Progno-
se zu wagen: Die Schwarzhörer bleiben 
weiterhin ein Teil der Rundfunkgeschich-
te. 
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1 Geschäftsbericht der GEZ 2008; abrufbar 
unter: http://www.gez.de/docs/gb2008.pdf 
(zuletzt abgerufen am 31. August 2009), 
S. 19. Folgende Zitate ebd. 

2 An Axel Schildts Befund aus dem Jahre 
1995, dass es an einer „sozialhistorischen 
Betrachtung dieser Verhaltensform“ bisher 
fehle, hat sich nichts geändert. Vgl. Schildt, 
Axel: Moderne Zeiten. Freizeit, Massenme-
dien und „Zeitgeist“ in der Bundesrepublik 
der 50er Jahre. Hamburg 1995 (= Hamburger 
Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte; 31), 
S. 213. 

3 So beispielsweise Schildt, 1995 (Anm. 2), 
S. 450f. 
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Hohe von 25 Mark Grundwert für eine Ge-
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die Berechnung der Telegraphengebühren im 
Verkehr mit dem Ausland. Diese Schlüssel-
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14 Milliarden. Vgl. Lerg, Winfried B.: Rund-
funkpolitik in der Weimarer Republik. In: 
Bausch, Hans (Hrsg.): Rundfunk in Deutsch-
land. Band 1. München 1980, S. 113. 

5 Vgl. als ein Beispiel: Basteln als Grundlage 
des Funkunterrichts. In: Funk, H. 32, 1924, 
S. 502. 

6 Vgl. Rundfunkansprache des Staatssekre-
tärs Dr. Hans Bredow an die Zaungäste ein-
schließlich Schreiben von Postrat H. Brand, 
Berlin, an Oberpostrat Dr. Hartmann, Mün-
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frühen Radioempfangsgeräten zu einer Stei-
gerung der Empfangsleistung. Wurde diese 
Schaltung jedoch falsch bedient – der ent-
sprechende Regelungsknopf in den Empfän-
gern beispielsweise zu weit aufgedreht –, 
konnte der Empfänger selbst zu einem klei-
nen „Stör-Sender“ werden und den Empfang 
der Nachbarn beeinträchtigen. Denn wenn 
diese just auf derselben Welle Rundfunk 
empfingen wie der Störer, so hörten erstere 
einen fast schmerzhaften, lauten Pfeifton. Auf 
diese Weise konnten unter anderem auch 

                                                                                      

Schwarzhörer entlarvt werden. Seit den 
1930er Jahren änderte sich die Technik und 
es wurden zunehmend „Überlagerungsemp-
fänger“ konstruiert, die keine Störsignale 
mehr sendeten. Auskunft von Ernst Böge 
vom Museum der Bundesnetzagentur in Itze-
hoe im April 2006 gegenüber der Verfasserin. 
– Eine Vorgängerin der Bundesnetzagentur 
wurde im August 1946 von der Britischen 
Militärbehörde ins Leben gerufen, um die 
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tish Forces Network) zu überwachen. Nach 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
wurde diese von der Deutschen Bundespost 
übernommen (Funkkontrollmessdienst der 
Deutschen Bundespost). 

8 Rundfunkansprache Bredow, 3.4.1924 
(Anm. 7). Folgende Zitate ebd. 

9 Lerg, 1980 (Anm. 5), S. 117. 

10 Ebd., S. 124f. 

11 Vgl. Rundfunkansprache Bredow, 3.4.1924 
(Anm. 7). 

12 Rundfunkansprache des Staatssekretärs 
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nestierungsfrist von 54.000 die Rede (vgl. 
Bekehrung der Schwarzhörer. In: Funk 
1(1924), H. 12, S. 120), an anderer Stelle 
und wiederum von 75.000 (vgl. Funk 1(1924), 
H. 27, S. 385). 

14 Bekehrte Zaungäste. In: Funk 1(1924), 
H. 12, S. 202. Hierin auch das zitierte 
Schreiben an Charlotte Lindemann. 

15 Zu den Zahlen vgl. Vaessen, Kurt: Daten 
aus der Entwicklung des Rundfunks. Würz-
burg 1938, S. 52ff. 

16 Diller, Ansgar: Aus den Kinderjahren des 
Rundfunks. Wie Post und Rundfunk vor fünf-
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epd/Kirche und Rundfunk, Nr. 56, 24.8.1974, 
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17 Giesicke, H.: Ist das Schwarzhören ein 
edler Sport? In: Funk 1(1924), H. 27, S. 385. 
Die Deutsche Reichspost selbst hat in ihrem 
Amtsblatt darauf hingewiesen, dass „in ge-
eigneten Fällen (…) nach rechtskräftiger 
Verurteilung die Bekanntgabe der Verurtei-
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Betracht kommenden Rundfunksender zu 
veranlassen“ ist. Vgl. Der Kampf gegen die 
Schwarzhörer. In: Funk 1(1924), H. 25, 
S. 363. 

18 Antoine, Herbert: Hier und Dort. Schwarz-
hörerstatistik. In: Der Deutsche Rundfunk. 
Rundschau und Programm für alle Funk-
Teilnehmer 9(1931), H. 40, S. 9. – Antoine 
gibt folgende Verurteilten-Zahlen an: 1923 
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stand Verwaltungsdirektor V 9853. 

57 Buchholz an Zahn, 15.3.1950. SWR. HA. 
Baden-Baden. Bestand Verwaltungsdirektor 
V 9853. 

58 Vgl. Aufstellung über die vorläufigen Kos-
ten der Rundfunkteilnehmer-Aktion. Stand: 
14.3.1950. SWR. HA. Baden-Baden. Bestand 
Verwaltungsdirektor V 9853. 

59 Vgl. Programm-Nachweisung. Abteilung 
Jugendfunk, 23.5.1950, 14-14.30 Uhr. SWR. 
HA. Baden-Baden. Bestand Verwaltungsdi-
rektor V 9853. 

                                                                                      

60 Vgl. diverse Gratulationsschreiben. SWR. 
HA. Baden-Baden. Bestand Verwaltungsdi-
rektor V 9853. 

61 O. V.: Südwestfunk fahndet nach 
Schwarzhörern. Rundfunkhören ist sehr 
wichtig, doch es ist gebührenpflichtig. Aus-
schnitt aus der Pirmasenser Zeitung, 
1.3.1950. SWR. HA. Baden-Baden. Verwal-
tungsdirektor V 9853. 

62 Für besonderes Aufsehen innerhalb der 
Anstalt sorgte beispielsweise der Kommentar 
zur Werbeaktion des SWF von Jurist Max 
von Zahn, veröffentlicht im Pfälzischen In-
dustrie- und Handelsblatt Ludwigshafen, 
Nr. 5, 1.3.1950. Hierin kritisiert der Verfasser 
zudem die seiner Ansicht nach unhaltbare, 
da wettbewerbsschädigende Konstruktion 
der Aktion als „Lotterie“ und sorgte damit für 
einige hitzige, wenn letztlich auch für den 
SWF letztlich skandalfreie Briefwechsel mit 
der SWF-Rechtsabteilung. Vgl. Briefwechsel 
Haensel-Zahn-Buchholz, März 1950. SWR. 
HA. Baden-Baden. Bestand Verwaltungsdi-
rektor V 9853. 

63 Protokoll der gemeinsamen Sitzung des 
Rundfunk- und Verwaltungsrats, 27./28. 3. 
1950. NDR. Hamburg. Gremienbüro. 

64 Nach SWF an Adolf R., 31.3.1950. SWF 
an Elsa L., 2.3.1950. SWR. HA. Baden-
Baden. Bestand Verwaltungsdirektor V 9853. 

65 Ebd. 

66 Vgl. Schreiben Elsa L. an SWF, 2.3.1950. 
SWR. HA. Baden-Baden. Bestand Verwal-
tungsdirektor V 9853. 

67 Ebd. 

68 Falkenberg, Karin: „Der Radio hat 
g’sagt…“. Ein medienwissenschaftlich-
ethnomethodologisches Forschungsprojekt. 
In: Behmer, Markus und Bettina Hasselbring 
(Hrsg.): Radiotage, Fernsehjahre. Interdiszi-
plinäre Studien zur Rundfunkgeschichte nach 
1945 (= Reihe: Kommunikationsgeschichte; 
22). Münster u. a. 2006, S. 222. 

69 Vgl. Anweisung für Ermittlungs-Leiter, 
Bayerischer Rundfunk, Hörerermittlung, 
30.8.1950. Bayerischer Rundfunk (BR). His-
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torische Dokumentation (HD), 689. Folgende 
Zitate ebd. 

70 Besagte Listen waren Aufstellungen über 
die abgemeldeten Hörer, aufgegliedert nach 
Hörerbezirk und Straßennamen. 

71 Hinweise zur Überprüfung der abgemelde-
ten Rundfunkteilnehmer, Schreiben der Ab-
teilung Hörerermittlung des Bayerischen 
Rundfunks, 2.9.1950. BR. HD. 689. 

72 Anweisungen für Ermittler, Schreiben der 
Abteilung Hörerwerbung des Bayerischen 
Rundfunks, ohne Datum. BR. HD. 689. 

73 Karin Falkenberg verweist auf diesen Slo-
gan, der sich auf einem Plakat aus dem Jahr 
1950 befindet, das im Rundfunkmuseum in 
Fürth ausgestellt ist. Falkenberg, 2006 
(Anm. 54), S. 222. 

74 Vgl. hierzu das standardisierte Vertrags-
formular zwischen dem Bayerischen Rund-
funk und einzelnen Ermittlern, Abschnitt 4, 
ohne Datum. BR. HD. 689. 

75 Falkenberg, Karin: Radiohören. Zu einer 
Bewusstseinsgeschichte 1933 bis 1950. 
Nürnberg 2005, S. 175. 

76 Rundschreiben Nr.7, Bayerischer Rund-
funk, Hörerermittlung, 25.8.1950. BR. HD. 
689. 

77 Vgl. Anweisung für Ermittlungs-Leiter, 
Bayerischer Rundfunk, Hörerermittlung, 
30.8.1950. BR. HD. 689. 

78 Schreiben der Verwaltungsdirektion (W. 
Riepel) und der Abteilung Hörerermittlung (K. 
Rimmelt), ohne Datum. BR. HD. 689. 

79 Richtlinien für das Inkasso der Nachgebüh-
ren, Bayerischer Rundfunk, Abteilung Hörer-
ermittlung, 23.10.1950. BR. HD. 689. 

80 Gesetz über die Errichtung und die Aufga-
ben einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Der Bayerische Rundfunk“ in der geänderten 
Fassung vom 17. März 1950. BR. HD. 689. 

81 Ebd. 

82 „Schwarzhörer-Aktion des NWDR und der 
Bundespost“. Pressemitteilung zur NWDR-
Pressekonferenz am 29. Dezember 1950. 

                                                                                      

Staatsarchiv Hamburg (StA HH). 621-1. 
NDR. 1343. 

83 „Gewissensbisse wegen 6,5 Pfennigen?“ 
Pressemitteilung zur NWDR-
Pressekonferenz am 29. Dezember 1950. 
StA HH. 621-1. NDR. 1343. 

84 Ebd. 

85 Justitiar Haensel an Intendant Bischoff, 
Programmdirektor Hartmann, Direktor Be-
cker, Direktor Sachsenberg, 16.9.1950. 
SWR. HA. Baden-Baden. Bestand Verwal-
tungsdirektor V 9853. 

86 Vgl. Protokoll der 
33. Verwaltungsratssitzung am 
16./17. Dezember 1950. NDR. Gremienbüro. 

87 Schlussbericht über die Hörerwerbeaktion, 
Dr. Sawatzki an die Generaldirektion. 
23.2.1951. StA HH. 621-1/144. NDR. 702. – 
Der Etat wurde nach Anfangserfolgen der 
Aktion wenig später auf 130.000 DM erhöht. 

88 Ebd. 

89 „Schwarzhörer-Aktion des NWDR und der 
Bundespost“. Pressemitteilung zur NWDR-
Pressekonferenz am 29. Dezember 1950. 
StA HH. 621-1/144. NDR. 1343. 

90 Die Ansage, Nr. 3, 19.1.1951, S. 1. 

91 Ebd. 

92 Die Ansage, Nr. 4, 26.1.1951, S. 1. 

93 „Der Wellendetektiv“. Pressemeldung zur 
NWDR-Pressekonferenz am 29. Dezember 
1950. StA HH. 621-1/144. NDR. 1343. – Die 
Prämienzahlung sollte, so die Ankündigung, 
dadurch finanziert sein, dass NWDR und 
Bundespost auf die Gebühren des ersten 
Monats der von den Werbern neu gewonne-
nen Hörer verzichten. 

94 „Der Wellendetektiv“. Pressemeldung zur 
NWDR-Pressekonferenz am 29. Dezember 
1950. StA HH. 621-1/144. NDR. 1343. 

95 Die Ansage, Nr. 4, 26.1.1951, S. 2. 

96 Diese Einschätzung gab Ernst Böge, Mit-
arbeiter des Museum der Bundesnetzagentur 
in Itzehoe, im April 2006. „Die Zahl 1000 
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wäre wohl schon zu hoch gegriffen“, so Böge 
jedoch zur Frage nach den Herstellungszah-
len. Zudem sei es sehr kompliziert, Schwarz-
hörer mit einem solchen Messempfänger 
festzustellen, denn Messempfänger fangen 
die von Radio- oder später auch TV-Geräten 
abgestrahlte Frequenz auf einer höheren 
Frequenz auf. Die eindeutige Zuordnung an 
einen Schwarzhörer ist daher schwierig, da 
die knappen Wellenfrequenzen häufig – auch 
von ausländischen Sendern – überlagert 
wurden. 

97 Paxmann an NWDR, 11.6.1952. StA HH. 
621-1/144. NDR. 529. 

98 Schlussbericht über die Hörerwerbeaktion. 
Dr. Sawatzki an die Generaldirektion, 
23.2.1951. StA HH. 621-1/144. NDR. 702. 

99 Anlage zum Protokoll der 35. Sitzung des 
NWDR-Verwaltungsrats. 24./25.2.1951. StA 
HH. 621-1/144. NDR. 1343. 

100 Umriss des Organisationsplans für die 
Schwarzhöreraktion im Herbst 1952. StA HH. 
621-1/144. NDR. 3049. 

101 Die Ansage, Nr. 97. 6, 11.1952, S. 6. 

102 Anders als die Ansage vermeldete die 
Ostfriesen-Zeitung aus Leer vom 24.12.1952 
unter der Überschrift „Dichterkönige gegen 
Wellenkönige“ sogar „1 Million Lösungen“. 
Gleichsam äußerte sich das Lokalblatt skep-
tisch ob der sprachlichen wie dichterischen 
Qualität der Einsendungen: „Wenn man das 
liest, was Ihr erwähltet“, dichtet das Blatt 
selbst an den NWDR, „sagt man, daß Ihr von 
hinten zähltet./ Sonst müßte fragen der Be-
richter:/ Versagtet Ihr? Versagten Dichter?“. 
Ostfriesen-Zeitung, 24.12.1952. StA HH. 
621-1/144. NDR. 3049. 

103 Vgl. Die Ansage, Nr. 99, 20.11.1952, S. 1. 
– Im Dezember 1953 versuchte der Braun-
schweiger Regierungsrat H. P., juristische 
Schritte gegen den NWDR einzuleiten. Er 
habe seinerzeit, so teilte P. der Abteilung 
Hörerpost mit, einen Slogan gleichen Wort-
lautes eingesendet, sei jedoch von der Preis-
vergabe ausgeschlossen worden. Der Vor-
gang wurde an die Rechtsabteilung des 
NWDR weitergegeben. Nach einigem 
Schriftwechsel, darunter auch mit Rechtsab-
teilungen anderer Rundfunkanstalten, teilt 

                                                                                      

eine vom NWDR eingeschaltete Rechtsan-
waltskanzlei dem Regierungsrat im Mai 1954 
mit, „dass eine weitere Fortsetzung des 
Briefwechsels unsererseits nicht mehr statt-
findet. Die Ansprüche werden abgelehnt und 
es geht nicht an, dieserhalb nun noch weitere 
Arbeit für eine völlig abgeschlossene Sache 
aufzuwenden. Es muss Ihnen nunmehr über-
lassen bleiben, die Schritte zu ergreifen, die 
Sie für zweckmäßig halten.“ Mit diesem 
Schreiben hatte sich die schwelende Rechts-
auseinandersetzung offenbar erledigt. Vgl. 
StA HH. 621-1/144. NDR. 1460. 

104 Die Ansage, Nr. 100, 27.11.1952, S. 6. – 
Hier ist ebenfalls vermerkt, dass „sechzehn 
der gelungensten Reime“ angekauft wurden, 
je 750 DM hätten zwei Herren erhalten: Der 
Einsender Willi Sieck aus Osnabrück für den 
Reim „Sei ein Rundfunkkavalier und genieße 
mit Gebühr“ sowie der damals 15-jährige 
Karl-Heinz Tuchscherer aus Quelle bei Biele-
feld für den Spruch: „Vater, Mutter, Oma 
strahlt: ‚unser’ Rundfunk ist bezahlt“. 

105 Ansage, Nr. 99, 20.11.1952, S. 1. 

106 Die Ansage, Nr. 101, 4.12.1952, S. 2. 

107 Sawatzki an Zons (Studio Hannover), 
15.11.1952. StA HH. 621-1/144. NDR. 3049. 

108 Umriss des Organisationsplans für die 
Schwarzhöreraktion im Herbst 1952. StA HH. 
621-1/144. NDR. 3049. 

109 Hubrich an Schmidt, Durchschlag an 
Nestel, 1.12.1952. – Das Schreiben enthält 
außerdem eine Tabelle mit einem Kosten-
vergleich der Werbeaktionen I und II. StA 
HH. 621-1/144. NDR. 1293. 

110 Kostenvergleich Schwarzhöreraktion I und 
II. Anlage zum Schreiben Finanzdirektor 
Hubrich an 1. Direktor Dr. Schmidt (Durch-
schlag an Nestel), 1.12.1952. StA HH. 621-
1/144. NDR. 1293. 

111 Vgl. Hubrich an Schmidt, Durchschlag an 
Nestel, 1.12.1952; sowie Hubrich an Sawatz-
ki, 10.6.1953. Ebd. 

112 Somogyi an Sawatzki, 4.12.1952. StA HH. 
621-1/144. NDR. 3049. 
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113 Somogyi an Rupp, Durchschrift an Wenz-
lau, 11.12.1952. StA HH. 621-1/144. 
NDR. 3049. 

114 Hubrich an Sawatzki, 16.12.1952. StA 
HH. 621-1/144. NDR. 3049. 

115 Schäfers, Anja: „In Berlin war eben über-
haupt nichts unpolitisch“: Der NWDR-Berlin 
bis zur Gründung des SFB. In: Rüden. Peter 
von und Hans-Ulrich Wagner (Hrsg.): Die 
Geschichte des Nordwestdeutschen Rund-
funks. Hamburg 2005, S. 355-374, S. 358f. 

116 Sawatzki an Hubrich, 13.1.1953. StA HH. 
621-1/144. NDR. 3049. 

117 Hörerwerbung an Finanzdirekti-
on/Hauptbuchhaltung, 18.3.1953. StA HH. 
621-1/144. NDR. 3049. 

118 Telegramm Grimme an Schmidt, 
2.12.1952. StA HH. 621-1/144. NDR. 439. 

119 Sawatzki an Schmidt, 3.12.1952. Ebd. 

120 „Adrema“ ist die Abkürzung für eine da-
mals eingesetzte „Adressiermaschine“, mit 
deren Hilfe Werbebriefe mit Adressen be-
druckt wurden. 

121 Sawatzki an Wenzlau, 4.3.1953. StA HH. 
621-1. NDR. 439. 

122 Bericht über das Ergebnis der Hörerwer-
bungs-Aktion. Sawatzki an Hubrich, 
25.2.1953. StA HH. 621-1/144. NDR. 439. 
Folgende Zitate ebd. 

123 Protokoll der 61. Sitzung des NWDR-
Verwaltungsrat, 27./28.6.1953. NDR. Gre-
mienbüro. 

124 Oberpostdirektion an Hubrich, 16.6.1953. 
StA HH. 621-1. NDR. 1485. Folgende Zitate 
ebd. 

125 Protokoll der 61. Sitzung des NWDR-
Verwaltungsrat, 27./28.6.1953. NDR. Gre-
mienbüro. 

126 Orthmann an Hubrich, 17.12.1953. StA 
HH. 621-1/144. NDR. 1485. 

127 Hubrich an den Postminister, 23.12.1953. 
Ebd. 

                                                                                      

128 Manke an Hubrich, 18.12.1953. Ebd. 

129 Hubrich an Manke, 23.12.1953. Ebd. 

130 Oh/We.: Aktenvermerk, 10.11.1953. Ebd. 

131 Aktenvermerk über Besprechung am 
9.2.1954 mit Ernst, Oerding, Batty (NWDR) 
mit Köhler (Bundespostministerium), Kessler 
und Biskup (OPD Hamburg), 11.2.1954. Ebd. 
– Folgende Zitate ebd. 

132 Ergebnisprotokoll (Hubrich), 9.3.1954. 
Ebd. 

133 Auszug aus einem Aktenvermerk, 
8.7.1954. WDR HA. 6-1 Justitiar. 9574. 

134 Ebd. 

135 Richard Oerding: Die Entwicklung der 
Rundfunk-Teilnehmerzahlen im Gebühren-
Einzugsgebiet des NWDR vom 1.4.1946 bis 
1.4.1955. NDR-Pressedokumentation. 

136 Vgl. hierzu die Ausführungen „zur Unter-
nehmensgeschichte des NWDR 1945-1955“: 
Wagner, Hans-Ulrich Wagner: Mehr-Wert-
Fragen: Reflexionen auf eine Unterneh-
mensgeschichte des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. In: Hickethier, Knut (Hrsg.): Me-
diengeschichte als Unternehmensgeschichte. 
Überlegungen zu einem neuen Paradigma. 
Hamburg 2006 (= Hamburger Hefte zur Me-
dienkultur; 3), S. 39-60. Dazu auch Lührs, 
Mark: Bausteine einer NWDR-
Unternehmensgeschichte. In: ebd., S. 60-70. 

137 Für den hier beschriebenen Zeitraum 
wäre es lohnend, weitere Aktivitäten der 
Sendeanstalten zu betrachten, die ebenfalls 
dem Aufbau eines bestimmten unterneh-
menskulturellen Images dienten: Beim 
NWDR könnten dies u. a. die Zusammenar-
beit mit der „Funklotterie“ und eine Einrich-
tung wie die im August 1951 gegründete 
„Soziale Radiohilfe“ sein, die bedürftigen 
Menschen Rundfunkempfangsgeräte zur 
Verfügung stellte. 

138 Geschäftsbericht der GEZ 2008 (Anm. 1), 
S. 18. 

139 Ebd., S. 19. 

140 Hierzu Geschäftsbericht der GEZ 2008 
(Anm. 1) sowie Geschäftsbericht der GEZ 
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2007, abrufbar unter: 
http://www.gez.de/docs/gb2007.pdf (zuletzt 
abgerufen am 31. August 2009), 

141 Siehe hierzu: http://www.gez-
abschaf-
fen.de/meinezwangsanmeldung.htm#Zwangs
anmeldetagebuch (Stand: 10.11.2009). 
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